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WEGWEISER

Die Veroffentlichung dieses Prifungsergebnisses obliegt — nach Vorlage an das
satzungsgebende Organ (den Vertretungskorper) — der gesetzlichen beruflichen
Vertretung. Nach der Verdffentlichung durch die gesetzliche berufliche Vertretung
stellt der Rechnungshof das Prifungsergebnis und in einem weiteren Dokument den
Inhalt einer allfalligen Stellungnahme der gesetzlichen beruflichen Vertretung sowie
eine allfdllige inhaltliche Auseinandersetzung des Rechnungshofes mit einzelnen
Punkten der Stellungnahme auf seiner Website www.rechnungshof.gv.at bereit.

Berichtsaufbau

Auf einen Blick: enthalt kompakt Kernaussagen der Prifung.

Kurzfassung: fuhrt in aller Kirze durch die wesentlichen Ergebnisse der Prifung,
samt den daraus abgeleiteten zentralen Empfehlungen.

Priifbericht: gibt die Ergebnisse der Prifung im Einzelnen wieder. Fortlaufend durch-
nummerierte Textziffern (TZ) gliedern den Text mit jeweils bis zu zwei Subziffern:

TZ x.1: vom Rechnungshof erhobener Sachverhalt
TZ x.2: Beurteilung des Sachverhalts durch den Rechnungshof

Das im Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet kaufmannische Auf- und Abrun-
dungen.


https://www.rechnungshof.gv.at
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H Riicklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer O

AUF EINEN BLICK

Der Rucklagenstand aller Wirtschaftskam-
mern und Fachorganisationen —insgesamt
693 finanzautonome Rechtstrager — betrug
gemal Rechnungsabschlissen des Jah-
res 2024 2,056 Mrd. EUR. Davon entfielen
rund zwei Drittel auf die Wirtschaftskam-
mern. Die Ricklagen der Wirtschaftskam-
mern und der Fachorganisationen waren
in Gewinn- und Kapitalrticklagen unterglie-
dert. In den Gewinnricklagen waren die
Ausgleichsriicklage und die zweckgebunde-
nen Ricklagen zusammengefasst. Wahrend
Gewinnrucklagen grundsatzlich frei ver-
flgbares Vermogen darstellten, hatten die
Kapitalrticklagen gemaR Haushaltsordnung
der Wirtschaftskammern das aktivseitige
Immobilien- und Beteiligungsvermdgen auf
der Passivseite der Bilanz widerzuspiegeln.

e Kammer- bzw. Grundumlagen
e Umsatzerldse und Gebihren
» sonstige betriebliche Ertrage

v

Wirtschaftskammer
Fachorganisation

'

e Personalaufwand

e sonstiger betrieblicher Aufwand
e Material

e Abschreibungen

SYSTEMBEDINGTE
RUCKLAGENVERANDERUNG
Gemals Systematik der Haushaltsordnung
waren Jahreslberschiisse den Gewinn-
ricklagen zuzuweisen. Eine Ausschittung
der Uberschisse an die Mitglieder der
Wirtschaftskammern war in den rechtli-
chen Rahmenbedingungen ebenso wenig
vorgesehen wie ein Absenken der Kammer-
umlagen im direkten Zusammenhang mit
angesparten Gewinnricklagen.

JahreslUiberschiisse  entstanden, wenn
die Ertrage die Aufwendungen Uberstie-
gen. Die Ertrdge stammten grofteils aus
Kammerumlagen. Diese durften nur in
der Hohe eingehoben werden, die not-
wendig war, um damit die geplanten
Aufwendungen und den geplanten Rick-
lagenaufbau bzw. -abbau des jeweiligen
Jahres abzudecken. Eine moglichst pra-
zise Budgetierung der Aufwendungen
und der geplanten Ricklagengestion war
daher von grofRer Bedeutung, da davon
die Festsetzung der Kammerumlagen
abhing. Jede Abweichung vom Budget
bewirkte in der Systematik der Haushalts-
ordnung —neben der im Budget geplan-
ten Ricklagenentwicklung — auch eine
ungeplante Ricklagenentwicklung.

L TEEEEET WD W

2,056 Mrd. EUR
Riicklagen

1,334 Mrd. EUR 0,721 Mrd. EUR

Tj_—-—.—_

pr—

* Gewinnriicklagen

(Ausgleichsricklage,
zweckgebundene Riicklagen)

Kapitalriicklagen

(Darstellung von
Vermaogenswerten)
* insbesondere gedeckt durch | Immobilien, Beteiligungen
Bilanzgewinn/-verlust Auflésung Bankguthaben, Wertpapiere

Ergebnis nach Steuern Zuweisung

Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern und Fachorganisationen; Haushaltsordnung; Darstellung: RH




Um negative Jahresergebnisse zu decken,
war —im Sinne einer Absicherung — die Aus-
gleichsrlcklage vorgesehen.

Von 2020 bis 2024 waren die Jahresergeb-
nisse der Wirtschaftskammern und Fach-
organisationen mit Ausnahme des Jah-
res 2020 groRteils positiv. Diese Jahreser-
gebnisse summierten sich auf insge-
samt 299,07 Mio. EUR und trugen zu
einem Ricklagenaufbau in Hohe von
325,44 Mio. EUR bei. Dieser entfiel zu 33 %
(rd. 107,68 Mio. EUR) auf Gewinnriickla-
gen und zu 67 % (rd. 217,75 Mio. EUR) auf
Kapitalriicklagen. In diesem Ausmal erfolg-
ten somit Investitionen in Immobilien und
Beteiligungen, da sich diese in den Kapital-
ricklagen widerspiegelten.

Die Gesamtertrage betrugen im Zeit-
raum 2020 bis 2024 6,051 Mrd. EUR. So-
mit wurden im Durchschnitt 5 % der Ertra-
ge den Gewinnrlcklagen zugewiesen.
4,247 Mrd. EUR bzw. 70 % der Gesamter-
trage stammten aus Kammer- und Grund-
umlagen.

Obwohl wesentliche Parameter der Rick-
lagengebarung unbestimmt waren, erfolg-
te sie im {berpriften Zeitraum nach
gleichen Mustern. Beispielsweise bildeten
die Wirtschaftskammern Ausgleichsrickla-
gen in einem deutlich niedrigeren AusmabR,
als es die Haushaltsordnung empfahl. Ein
weiteres Beispiel war, dass die Uberprif-
ten Wirtschaftskammern zweckgebundene
Ricklagen teilweise Uber lange Perioden
nicht oder nur geringfiigig auflosten. Dies
stellte deren tatsachlichen Bedarf infrage.

EINGESCHRANKTE AUSSAGE-
KRAFT UND VERGLEICHBARKEIT
DER RECHNUNGSABSCHLUSSE
Die Wirtschaftskammern und Fachorgani-
sationen erstellten eigene Rechnungsab-
schlisse. Weder das Wirtschaftskammer-
gesetz 1998 noch die Haushaltsordnung
der Wirtschaftskammern sah einen kon-
solidierten Rechnungsabschluss Uber alle
693 Rechtstrager vor.

Um die wirtschaftliche Lage der einzelnen
Wirtschaftskammern und Fachorganisatio-
nen zu beurteilen und insbesondere auch
untereinander zu vergleichen, waren die
Rechnungsabschlisse nur eingeschrankt
geeignet. Dies u.a., da die Haushaltsord-
nung eigene Bewertungsbestimmungen
enthielt, unterschiedliche Beteiligungsstra-
tegien verfolgt wurden und die Bilanzen
zum Teil weitere Besonderheiten aufwie-
sen. Die Erlauterungen dazu waren in den
Rechnungsabschliissen der Wirtschafts-
kammern und Fachorganisationen unter-
schiedlich umfangreich. Beispielsweise
waren Immobilien, sofern der Einheits-
wertbescheid vorlag, mit dem Einheitswert
zu bilanzieren. Die damit verbundenen stil-
len Reserven waren aber ohne Erlauterung
nicht offengelegt. Der tatsachliche Vermo-
genswert der in Immobilien und Beteiligun-
gen gebundenen Kapitalricklagen — als Teil
der gesamten Ricklagen der Wirtschafts-
kammerorganisation — blieb dadurch
intransparent. Von den drei Uberpriften
Wirtschaftskammern waren nur in den
Rechnungsabschlissen der Wirtschafts-
kammer Osterreich keine Immobilien zum
Einheitswert bilanziert.




Bericht in Zahlen

Riicklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Osterreich (WKO)

Wirtschaftskammer Osterreich

Uberpriifte Stelle

Rucklagen aller Wirtschaftskammern und Fachorganisationen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 z\ge{gnbcij:rzl:)nzgz;
in Mio. EUR in %
gesamt? 1.730,38 1.64550 1.776,93 1.924,66 2.021,63  2.055,82 18,8
davon
WKO 238,23 211,80 235,25 298,46 326,47 316,20 32,7
Fachverbénde 180,25 182,99 190,03 195,13 196,92 198,54 10,1
Wirtschaftskammer Osterreich
Mittelherkunft
in Mio. EUR in %
Ertrage 281,01 249,36 281,44 331,93 331,19 306,64 9,1
davon
Kammerumlagen 221,96 207,78 236,20 261,97 273,41 247,72 11,6

Die Fihrung der Mitgliederverzeichnisse oblag den Landeskammern; die Mitgliederanzahl
Mitglieder der WKO konnte aufgrund von méglichen Mehrfachmitgliedschaften in den Landes-
kammern nicht durch Summierung der Mitglieder der Landeskammern errechnet werden.

Mittelverwendung

in Mio. EUR in %

Aufwendungen 268,26 276,85 258,85 269,82 305,18 320,55 19,5
davon

Personalaufwand 143,61 137,24 136,83 139,78 152,07 154,07 7,3

;‘L’J’cﬁ; - betrieblicher 123,78 13734 121,02 12871 151,90 165,01 33,3

Jahresergebnis nach Steuern
budgetiertes Jahresergebnis -0,13 -5,14 -29,35 -0,10 -0,02 -0,05 -
Ist-Jahresergebnis 13,82 -26,43 23,45 63,01 28,01 -10,27 —
Rlcklagen

Gewinnricklagen 193,01 166,60 192,98 229,20 255,91 232,40 20,4
davon

Ausgleichsriicklage 99,53 82,56 85,03 115,33 123,33 113,07 13,6

zweckgebundene Riicklagen 93,48 84,04 107,95 113,86 132,58 119,33 27,7
Kapitalricklagen 45,22 45,20 42,28 69,26 70,56 83,80 85,3
davon

Sachanlagevermégen 38,70 38,55 35,62 35,61 35,74 34,99 -9,6

Beteiligungen 6,63 6,66 6,66 33,65 34,82 48,81 >100,0
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Wirtschaftskammern; WKO

1 Beginn der COVID-19-Pandemie
2 Gewinn- und Kapitalriicklagen der zehn Wirtschaftskammern und 683 Fachorganisationen (TZ 2)



WIRKUNGSBEREICH
Wirtschaftskammer Osterreich

Ricklagen der Wirtschaftskammern —
Wirtschaftskammer Osterreich

KURZFASSUNG

Der RH Uberprifte von Dezember 2025 bis April 2026 die Ricklagengebarung der
Wirtschaftskammer Osterreich (WKO), der Wirtschaftskammer (WK) Steiermark
sowie der WK Wien. Die Gebarungslberprifung verfolgte vor allem das Ziel, Trans-
parenz Uber die Rucklagen der Wirtschaftskammern zu schaffen. Der RH erstellte
dazu auch eine Ubersicht ber die Ricklagengebarung aller Wirtschaftskammern
sowie der Fachorganisationen. Dariber hinaus erhob er die Héhe und Art der gebil-
deten Ricklagen und stellte die gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen
sowie die Herkunft und Verwendung der Ricklagen dar. Weiters Uberprifte er die
Ricklagengebarung im Hinblick auf ihre Ubereinstimmung mit den bestehenden
Regelungen und die kammerinterne Kontrolle der Riicklagengebarung.

Der Uberprifte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2020 bis 2024.

Grundlagen

Die umgangssprachlich als ,Wirtschaftskammer” bezeichnete Interessenvertretung
war nicht ein Selbstverwaltungskorper, sondern bestand aus vielen eigenstandigen
und finanzautonomen Rechtstragern in einer komplexen Organisation. Zum
31. Dezember 2024 waren dies neben der WKO neun Landeskammern, 93 Fachver-
bande und 590 Fachgruppen — zusammen 693 Korperschaften 6ffentlichen Rechts
gemal Wirtschaftskammergesetz 1998. Zum selben Stichtag verzeichneten die
Landeskammern oOsterreichweit rd. 711.000 Mitglieder. Da Mehrfachmitgliedschaf-
ten in den Landeskammern moglich waren, entsprach diese Zahl nicht der Mitglie-
derzahl der WKO. (TZ 2)



Rechnungsabschliisse

Die kammereigene Haushaltsordnung definierte die wesentlichen Bestandteile der
Rechnungsabschlisse, sah aber keine einheitliche Darstellung vor. Die verdffentlich-
ten Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen unter-
schieden sich dadurch teilweise in ihrer Form und Detailtiefe. Dies erschwerte den
Vergleich der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen. Weiters konnte das
Erweiterte Prasidium der einzelnen Wirtschaftskammern Durchfihrungsbestimmun-
gen flir 16 Bestimmungen der Haushaltsordnung erlassen. Die WK Steiermark und
die WK Wien verfiigten iber Durchfiihrungsbestimmungen, nicht aber die WKO.
(124,7214)

Einen zusammenfassenden Rechnungsabschluss Uber alle Rechtstrager sah weder
das Wirtschaftskammergesetz 1998 noch die kammereigene Haushaltsordnung vor.
Auch eine zusammengefasste Darstellung einzelner Bilanz-, Ertrags- und Aufwands-
positionen war nicht vorgesehen und wurde auch nicht erstellt. (TZ 13)

Mittelherkunft und Mittelverwendung

Gemal Wirtschaftskammergesetz 1998 hatten die Mitglieder der Wirtschaftskam-
mern und Fachorganisationen durch Entrichtung von Umlagen zur Finanzierung der
Wirtschaftskammerorganisation beizutragen. Die zustdndigen Organe der Wirt-
schaftskammern hatten die Hohe der Umlage zu beschlieRen. Die Mitglieder durften
durch Umlagen nur in der Hohe in Anspruch genommen werden, die zur Deckung
der Aufwendungen und zur Bildung angemessener Ricklagen erforderlich war. Das
Wirtschaftskammergesetz 1998 lielk offen, nach welchem MaRstab die Hohe der zu
bildenden Ricklagen als angemessen zu bewerten war. (TZ 3)

Die Wirtschaftskammern und die Fachorganisationen finanzierten sich grofiteils
durch die Einhebung von Kammer- und Grundumlagen ihrer Mitglieder. Die rechtli-
chen Grundlagen sahen fur Jahrestberschisse keine Rickfihrung an Mitglieder im
Sinne einer Gesellschafterausschittung vor, Gewinn- oder Verlustvortrage wurden
nicht durchgefiihrt. Dadurch bewirkte jedes positive Jahresergebnis eine Erhohung
und jedes negative Jahresergebnis eine Verringerung der Gewinnrucklagen. Eine
Auflésung von Rlcklagen zugunsten einer Absenkung von Kammer- und Grundum-
lagen war in den kammerinternen Haushaltsvorschriften nicht vorgesehen. (TZ 7)

Die Rucklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen stiegen von 2019
bis 2024 trotz der COVID-19-Pandemie um 19 % auf 2,056 Mrd. EUR. (TZ 7)



Im Jahr 2024 beliefen sich die Einnahmen aus den beiden Kammerumlagen und der
Grundumlage auf 907,40 Mio. EUR. Sie deckten den GroRteil (69 %) des Aufwands
der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen. Die groRten Aufwandspositionen
waren der Personalaufwand mit 511,40 Mio. EUR und die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen mit 676,72 Mio. EUR. (TZ 7)

Bei Betrachtung aller Wirtschaftskammern stiegen die Ertrdage aus der Kammerum-
lage 1 und Kammerumlage 2 von 2019 bis 2024 um 20 %, die Waren- und Leistungs-
erlése um 6 %. Der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
stiegen um 14 % bzw. 36 %. (TZ 7)

Die Ertrdage aus den Grundumlagen der Fachorganisationen stiegen im Vergleich
dazu um 10 %, die Waren- und Leistungserldse um 27 %. Der Personalaufwand stieg
um 16 % und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 22 %. (TZ 7)

Neben den Einnahmen aus den Umlagen waren der Personalaufwand und der sons-
tige betriebliche Aufwand wesentlich fiir das Jahresergebnis und somit auch fur die
Ricklagengebarung. Im Betrachtungszeitraum Ubertrafen die Ertrage die Aufwen-
dungen. Dies obwohl der sonstige betriebliche Aufwand deutlich anstieg. Diese
Uberkompensation verringerte sich jedoch in den Jahren 2023 und insbesondere
2024, wodurch sich der Rucklagenaufbau abschwdachte. (TZ 7)

MaRgeblich fir die Ricklagengebarung war neben den tatsachlich erzielten Ertragen
und angefallenen Aufwendungen und dem daraus resultierenden Jahresergebnis
auch die Budgetierung im Jahresvoranschlag. Die Budgetierung hatte die geplante
Ricklagengestion — Zuweisungen, Umwidmungen und Auflésungen — zu bericksich-
tigen und bestimmte mit, in welcher Hohe die Umlagen zur Deckung der erwarteten
Jahresaufwendungen festzusetzen waren. (TZ 8)

Jede Abweichung des erzielten Jahresergebnisses vom budgetierten Jahresergebnis
fUhrte in der Systematik der Haushaltsordnung zu einer ungeplanten Ricklagenver-
anderung. Ob eine Ricklagenverdnderung geplant oder ungeplant war, war somit
von der Budgetierung abhangig. (TZ 8)

Bei Gegenuberstellung der budgetierten Jahresergebnisse mit den erzielten Jahres-
ergebnissen zeigten sich zum Teil deutliche Abweichungen. Mit Ausnahme des
Jahres 2020 erzielten die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen grof3teils
bessere Jahresergebnisse als budgetiert. Dies fihrte in der Wirtschaftskammerorga-
nisation zu einem hohen ungeplanten Ricklagenaufbau. (TZ 8)
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Racklagen

Im Jahr 2024 wiesen die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen Ricklagen
von insgesamt 2,056 Mrd. EUR aus: (TZ 9)

Abbildung 1:  Rucklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen

Tirol
156,54 Mio. EUR

Vorarlberg
95,70 Mio. EUR

Wien Burgenland

388,55 Mio. EUR 31,91 Mio. EUR

Karnten
79,44 Mio. EUR

Salzburg

Oberosterreich 171,51 Mio. EUR
173,21 Mio. EUR

Niederdsterreich
Osterreich 209,96 Mio. EUR

514,74 Mio. EUR Steiermark
234,25 Mio. EUR

gesamt: 2,056 Mrd. EUR
(Stand: 31.12.2024)

Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern und Fachorganisationen; Darstellung: RH

Die Riicklagen waren in Gewinn- und Kapitalriicklagen untergliedert. In der WKO
sowie den Wirtschaftskammern Steiermark, Niederdsterreich, Vorarlberg und
Burgenland Uberwogen die Gewinnrlcklagen, in den Wirtschaftskammern Wien,
Salzburg und Tirol die Kapitalrticklagen. In der WK Oberésterreich und der WK Karn-
ten war das Verhaltnis zwischen den Ricklagenarten nahezu ausgeglichen. In den
Fachorganisationen Uberwogen die Gewinnricklagen deutlich. (TZ 9)

Wahrend Gewinnricklagen grundsétzlich frei verfiigbares Vermdgen waren, hatten
die Kapitalricklagen gemall Haushaltsordnung das aktivseitige Sachanlage- und
Beteiligungsvermdgen auf der Passivseite der Bilanz widerzuspiegeln. (TZ 9, TZ 12)
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Ausgleichsricklagen

Gemal Haushaltsordnung mussten positive Jahresergebnisse den Gewinnriicklagen
zugefiuhrt werden, die in eine Ausgleichsricklage und weitere zweckgebundene
Ricklagen untergliedert waren. Das Bilanzergebnis (der Restbetrag des Jahresergeb-
nisses nach Zuweisung zu bzw. Auflésung von Gewinnricklagen) war der Ausgleichs-
ricklage zuzufUhren bzw. von dieser abzudecken. Die Ausgleichsriicklage war fir
den Ausgleich ,unvorhergesehener Schwankungen bei Aufwendungen und Ertra-
gen” vorgesehen. Nach der Haushaltsordnung sollte ihre Hohe ,moglichst eine[m]
Jahresbedarf der fortlaufenden Aufwendungen” entsprechen. Die Ausgleichsriickla-
gen deckten den Aufwand (ohne Finanzaufwand) der Wirtschaftskammern zum
31. Dezember 2024 in einer Bandbreite von 12 % bis 58 %. Das entsprach einem
Durchschnitt von rd. 29 % und war geringer als der gemall Haushaltsordnung
empfohlene Deckungsgrad. (TZ 10)

Im von der COVID-19-Pandemie gepragten Jahr 2020 |6sten die Wirtschaftskam-
mern insgesamt 33,58 Mio. EUR der Ausgleichsriicklagen auf; das waren 12 % der
insgesamt in den Wirtschaftskammern zum 1. Janner 2020 bilanzierten Ausgleichs-
rucklagen in Hohe von 291,91 Mio. EUR. (TZ 10)

Da die haushaltsrechtlichen Bestimmungen keine automatische Reduktion bzw.
keinen automatischen Entfall von Umlagen in Krisenzeiten vorsahen, stellte der RH
die Empfehlung bzw. Zielvorgabe der Haushaltsordnung infrage, wonach die
Ausgleichsriicklage die Gesamtaufwendungen eines Jahres decken kénnen sollte.
(TZ 10)

Zweckgebundene Ricklagen

Die fur die Rucklagengebarung maligeblichen Bestimmungen im Wirtschaftskam-
mergesetz 1998 und in der Haushaltsordnung enthielten unbestimmte Begriffe, wie
,bestimmte Vorhaben” oder ,angemessene Ricklagen”. Abhdngig von der Ausle-
gung waren der Ricklagengebarung engere oder weitere Grenzen gesetzt. Dabei
konnte z.B. eine weite Auslegung , bestimmter Vorhaben” —ohne Anlassfall — eine
faktisch unbegrenzte Rucklagenbildung auf Vorrat beginstigen. (TZ 11)

Die Haushaltsordnung sah grundsatzlich kaum Einschrankungen fir die Bildung von
zweckgebundenen Ricklagen vor. Sie ermoglichte die Bildung von Ricklagen auch
fur Zwecke, die der laufenden Geschéftsgebarung eines Jahres zuzuordnen und
durch diese abzudecken waren. (TZ 11)
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Die Uberpriften Wirtschaftskammern legten keine messbaren Zielwerte fur ihre
Gewinnrucklagen (Ausgleichsricklage und zweckgebundene Ricklagen) sowie fir
die einzelnen zweckgebundenen Ricklagenkategorien —im Sinne der Angemessen-
heit — vor. Ebenso Ubermittelten sie keine nachvollziehbaren Erhebungen, ob noch
Bedarf an den bestehenden Rucklagen bestand. (TZ 11)

Die Wirtschaftskammern fihrten Ricklagen teilweise seit 20 Jahren ohne Verande-
rungen in ihren Bilanzen, obwohl gemaR Haushaltsordnung Ricklagen aufzuldsen
waren, wenn die Notwendigkeit bzw. der Verwendungszweck entfiel. (TZ 11)

Kapitalriicklagen

Die bilanziell ausgewiesenen Kapitalrlicklagen entsprachen bei den Uberpriften
Wirtschaftskammern im Wesentlichen der Haushaltsordnung und spiegelten das
Sachanlage- und Beteiligungsvermogen wider. Aufgrund der Sofortabschreibung des
beweglichen Anlagevermogens wurde dieses nicht in die Bilanz aufgenommen.
Dadurch bestand das Sachanlagevermdgen hauptsachlich aus Immobilien. Diese
wurden im Inland zum Einheitswert bilanziert, sofern ein Einheitswertbescheid
vorlag. Da der Einheitswert deutlich von einer Bewertung nach Anschaffungskosten
oder vom Verkehrswert abwich, beeinflusste die Bewertungsmethode das AusmaR
der Kapitalrlicklagen und die Einschatzung der Vermdgenslage mafgeblich. (TZ 12)

Die Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskammern enthielten groSteils keine Infor-
mationen Uber den Zweck bzw. die Nutzung der Immobilien. Dadurch war nicht
erkennbar, ob eine Immobilie betriebsnotwendig war oder der Veranlagung diente.
(TZ12)

Die Wirtschaftskammern wiesen Beteiligungen mit dem Anschaffungswert in ihren
Bilanzen aus. Konsolidierte Rechnungsabschliisse mit den von den Wirtschaftskam-
mern beherrschten Beteiligungen lagen nicht vor. Dies erschwerte eine wirtschaft-
liche Gesamtbeurteilung der jeweiligen Wirtschaftskammer, da die wirtschaftliche
Lage ohne Einbeziehung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Beteiligungen
nicht aussagekraftig beurteilt werden konnte. Dies insbesondere dann, wenn ein
beherrschender Einfluss durch die Wirtschaftskammer bestand oder die Beteiligung
von der Wirtschaftskammer wirtschaftlich abhangig war. (TZ 12)

Kontrolle
GemadlR Wirtschaftskammergesetz 1998 Ubte der Kontrollausschuss eine umfas-

sende Gebarungskontrolle Gber die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
sowie deren Beteiligungen aus. Die Gebarungskontrolle nahm die Geschaftsstelle
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des Kontrollausschusses —das Kontrollamt — durch nachgéngige Prifungen bzw.
Revisionen wahr. (TZ 19)

Die gesetzlichen Bestimmungen sahen keine begleitende Kontrolle der Gebarung
der Wirtschaftskammern sowie der Fachorganisationen durch eine Interne Revision
vor; eine Interne Revision war in den Uberpriften Wirtschaftskammern nicht einge-
richtet. Auch eine Prifung der Rechnungsabschlisse durch eine Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft war gesetzlich nicht vorgesehen und fand auch nicht statt. (TZ 19)

Dem Kontrollamt standen zur Prifung von 693 Kdérperschaften und weiteren
rd. 70 Rechtstragern bzw. Beteiligungen neben dem Leiter acht Referentinnen und
Referenten zur Verfligung. Unter Berlcksichtigung des Vier-Augen-Prinzips entfielen
somit auf jedes Priifteam jahrlich rd. 190 zu prifende Rechtstrager. (TZ 20)

Grundlage fur die Priftatigkeit des Kontrollausschusses und des Kontrollamts waren
ausschliefslich die Vorgaben im Wirtschaftskammergesetz 1998 und in der Kontroll-
ausschussordnung. Diese regelte den Priifungsprozess lediglich grundsatzlich. Uber
detailliertere Vorgaben zu Prifungsablauf, -methoden und -handlungen sowie zur
Bewertung festgestellter Madngel —z.B. in Form von Prifungsstandards — verflgte
das Kontrollamt nicht. (TZ 20)

Vor dem Hintergrund seiner Personalressourcen fihrte das Kontrollamt im Uberprif-
ten Zeitraum ausschlielRlich Revisionen der Rechnungsabschlisse der Wirtschafts-
kammern sowie ausgewahlter Fachorganisationen und Beteiligungen durch. Der
Kontrollausschuss beschloss die Endberichte Gber die Revisionen des Kontrollamts
bis zu 17,7 Monate nach dem Beschluss des Rechnungsabschlusses durch die jewei-
lige Wirtschaftskammer. (TZ 21)

Das Kontrollamt setzte im Uberpriften Zeitraum keine Schwerpunkte in seinen Revi-
sionen, z.B. zur Rlcklagengebarung, und fiihrte auch keine Sonderprifungen mit
eigenstandiger Berichtslegung durch. Aspekte der Ricklagengebarung behandelte
esim Rahmen der jahrlichen Revision der Wirtschaftskammer-Rechnungsabschlisse.
(TZ 21)

Fazit

Selbst formal korrekt erstellte Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskammern und
der Fachorganisationen waren in ihrer Aussagekraft eingeschrankt, weil sie ange-
sichts der Rechnungslegungsvorschriften der Haushaltsordnung kein umfassendes
Bild der tatsdchlichen Vermogens- und Finanzlage liefern konnten. Ebenso waren
steuerungsrelevante Rickschlisse aus Vergleichen zwischen den Wirtschaftskam-



mern oder den Fachorganisationen nur bedingt méglich. Dies traf auch auf die Riick-
lagengebarung zu.

Die folgende Abbildung stellt die Parameter der Ricklagengebarung dar: (TZ 22)

Abbildung 2:  Parameter der Ricklagengebarung

strukturelle Zersplitterung Rechnungsabschluss, Kontrolle
auf Bundesebene: e kein zusammengefasster Rech-
¢ Wirtschaftskammer Osterreich nungsabschluss gesetzlich
(WKO) vorgesehen
e 93 Fachverbinde ¢ keine Priifung der Rechnungs-
abschlisse vor Beschlussfassung
auf Landesebene: 2.B. durch eine Wirtschafts-
* 9 Wirtschaftskammern prifungsgesellschaft
« 590 Fachgruppen e lediglich nachgangige Revision
der beschlossenen Rechnungs-
insgesamt: abschlisse durch Kontrollausschuss
693 selbststandige im Wege des Kontrollamts
Kérperschaften - —- ¢ Beriicksichtigung der Ricklagen-
o ) - ~ gebarung ausschlieRlich im
e mit Flnanzau'gonomle A s S « Rahmen der Revision
(Budgethoheit und / \
-verantwortung) / (rechtliche) \
* keine Uber-/Unterordnung  /  Rahmenbedingungen
zwischen den Korperschaften !, Wirtschaftskammergesetz 1998\I
| * Haushaltsordnung !
v gegebenenfalls Durchflihrungs-y
\ bestimmungen /

Gewinnriicklagen
unklare Begriffsbestimmungen und weite
Auslegungspraxis

Abweichung von der Budgetierung bewirkt
ungeplante Rucklagenbewegungen

Jahresergebnis verursacht Riicklagen-
bewegungen

Kapitalriicklagen

Abweichung von gangigen Bewertungs-
bestimmungen

Vermogen auf Aktivseite bestimmt Kapitalriicklagen
auf Passivseite

Immobilien im Inland: gegebenenfalls nicht offen-
gelegte stille Reserven bei Bewertung nach dem
Einheitswert

Beteiligungen: keine Erlauterungen trotz teilweise
umfangreicher Leistungsbeziehungen

Quelle und Darstellung: RH
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN

Der RH empfahl der Wirtschaftskammer Osterreich,

im Wege des Erweiterten Prasidiums darauf hinzuwirken, Bestimmungen der
Haushaltsordnung anzupassen, um insbesondere

- Form und Detailtiefe der Rechnungsabschlisse zu vereinheitlichen,

- die Vermogenslage durch Erlauterungen der Bilanzierungs- bzw. Bewer-
tungsbestimmungen transparenter darzustellen sowie

- Gestaltungsspielraume, die aus unklaren Begriffsbestimmungen resultie-
ren, durch Prazisierungen einzugrenzen.

Dies mit dem Ziel, dadurch die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Rech-
nungsabschlisse der einzelnen Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
zu erhohen sowie die Transparenz zu starken. (TZ 22, TZ 4)

die notwendigen Aufwendungen fir die Weiterfihrung des laufenden
Betriebs in Krisenzeiten zu evaluieren, den daraus resultierenden und anzu-
strebenden Deckungsgrad der Ausgleichsriicklage zu bestimmen und die
Ricklagengebarung dahingehend auszurichten. (TZ 10)

messbare Zielwerte fur den definierten Bedarf an Rlcklagen festzulegen.
Uberdies wéren die Angemessenheit der Hohe dieser Riicklagen sowie der
Bedarf an bestehenden Riicklagen regelmaRig zu evaluieren, an nachvollzieh-
baren Kriterien zu bemessen und zu dokumentieren. (TZ 11)

zumindest die von ihr beherrschten Beteiligungen umfassend im Rechnungs-
abschluss zu erldutern. Diese Information kdnnte etwa in Form eines Beteili-
gungsberichts dem Rechnungsabschluss angeschlossen werden. Dabei waren
zumindest die Geschaftstatigkeit und wesentliche Finanzkennzahlen der
Beteiligungen sowie die Leistungsbeziehungen zwischen der Wirtschaftskam-
mer und ihren Beteiligungen samt wesentlichen Zahlungsstromen und wich-
tigen Ereignissen zu erldutern. (TZ 12)

vor dem Hintergrund der Anzahl der zu prifenden Rechtstrager und des
damit verbundenen hohen Gebarungsvolumens die personellen Ressourcen
im Kontrollamt unter Einbindung des Kontrollausschusses hinsichtlich einer
angemessenen Ausstattung zu prifen. (TZ 20)



Ricklagen der Wirtschaftskammern —
Wirtschaftskammer Osterreich

PRUFBERICHT

Prafungsablauf und -gegenstand

(1) Der RH Uberprifte von Dezember 2025 bis April 2026 die Ricklagengebarung der
Wirtschaftskammer Osterreich (WKO). Diese war gemaR den gesetzlichen Bestim-
mungen als Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer der
gewerblichen Wirtschaft ein Selbstverwaltungskdrper. Weitere Uberpriifte Stellen
waren die Wirtschaftskammer (WK) Steiermark und die WK Wien.! Uber die verf-
fentlichten Rechnungsabschliisse holte der RH auch zu allen Wirtschaftskammern,
Fachverbdnden und Fachgruppen Informationen ein.

(2) Der Uberprufte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2020 bis 2024.
Sofern prifungsrelevant bezog der RH auch Sachverhalte auRerhalb dieses Zeit-
raums mit ein. Fr ausgewdhlte Sachverhalte bezog er insbesondere das Geschafts-
jahr 2019 ein, um die atypische Entwicklung des durch die COVID-19-Pandemie
beeinflussten Jahres 2020 darzustellen.

(3) Unter Einbeziehung einer Gesamtibersicht Uber die Ricklagengebarung aller
Wirtschaftskammern und der Fachorganisationen war es Ziel der Gebarungsiber-
prifung, Transparenz Uber die Ricklagen zu schaffen; dies insbesondere durch die
Darstellung und Beurteilung

der Hohe und Art der gebildeten Ricklagen,

der Riicklagengebarung im Hinblick auf die Ubereinstimmung mit bestehenden
rechtlichen Bestimmungen,

der Mittelherkunft sowie der Mittelverwendung,

der Strategie und Ziele der Ricklagengebarung sowie

der kammerinternen Aufsichts- und Kontrollarchitektur.

Der RH legte dabei besonderes Augenmerk auf potenzielle Wechselwirkungen
zwischen der Mittelherkunft aus den Kammer- bzw. Grundumlagen und der Mittel-
verwendung u.a. im Rahmen der Ricklagengebarung. Dies vor dem Hintergrund,

Der RH fasste die WKO, die WK Steiermark und die WK Wien als iiberpriifte Wirtschaftskammern zusammen,
sofern sie inhaltlich Gbereinstimmende Ausklnfte erteilten.
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dass ein Grol3teil der positiven Jahresergebnisse — die Voraussetzung fir die Bildung
von Rucklagen waren —in den Wirtschaftskammern und den Fachorganisationen aus
den von den Mitgliedern eingehobenen Kammer- und Grundumlagen resultierte:

Abbildung 3:  Mittelherkunft und Mittelverwendung bei den Wirtschaftskammern

'

Kammer-
umlagen

Umsatzerlose
und GebUhren

sonstige
betriebliche
Ertrage

v

Wirtschaftskammer

Personal- SEEHEEr

aufwand betrieblicher
Aufwand

Material Abschreibungen

'

| Ergebnis nach Steuern |

v

| Bilanzgewinn/-verlust |

Riicklagen

Gewinn- Kapital-
riicklagen riicklagen
(Ausgleichsriicklage, ' (Darstellung von
zweckgebundene = Vermogenswerten)

‘ Rucklagen) Immobilien,
Zuweisung

insbesondere Beteiligungen
gedeckt durch
Bankguthaben,

Auflésung Wertpapiere

Quelle: Haushaltsordnung; Darstellung: RH
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Der RH befasste sich auch mit den gemaR Wirtschaftskammergesetz 19982 und
gemaR Haushaltsordnung der Wirtschaftskammern vorgesehenen Riicklagenarten,
ihren unterschiedlichen Funktionalitaten und Gestaltungsspielraumen. Die daraus
resultierenden uneinheitlichen Gebarungspraktiken® waren bei Rechnungsabschluss-
vergleichen zwischen den Wirtschaftskammern und Fachorganisationen zu berick-
sichtigen.

Die Gesamtgebarung der WKO war nicht Gegenstand der Gebarungsiiberprifung.
Daher waren u.a. das Beschaffungswesen bzw. vergaberechtliche Aspekte ebenso
nicht von der Uberpriifung umfasst wie strukturelle, dienstrechtliche oder steuer-
rechtliche Aspekte. Der RH Uberprifte auch nicht einzelne Investitionen, Immobilien
und Beteiligungen der WKO, der WK Steiermark und der WK Wien sowie der Fach-
verbande und Fachgruppen.

(4) Die Tabellen zur Ricklagengebarung aller Wirtschaftskammern und Fachorgani-
sationen reihen diese nach der Héhe ihrer zusammengefassten Ricklagenstéande.*
Die Ricklagenstdande waren auch ausschlaggebend fir die Auswahl der zu Gberpru-
fenden Wirtschaftskammern (WKO, WK Steiermark und WK Wien).

(5) Der RH Ubermittelte jeder der drei Uberpriften Stellen ein eigenstandiges
Prifungsergebnis. Gebarungssachverhalte, die von Bedeutung fir alle drei Wirt-
schaftskammern sind, sind in allen drei Prifungsergebnissen identisch dargestellt;
Gebarungssachverhalte, die ausschlieRlich die jeweilige Wirtschaftskammer betref-
fen, nur im Prifungsergebnis fir diese Wirtschaftskammern.

(6) Parallel zur Uberpriifung der Riicklagengebarung in der WKO, der WK Steiermark
und der WK Wien fuhrte der RH auch eine Gebarungsiberprifung mit den Schwer-
punkten Funktiondrinnen und Funktionire, Personal und Beziige in der WKO, der
WK Oberdsterreich und der WK Salzburg durch. Dazu legt der RH jeweils gesonderte
Prifungsergebnisse vor.

(7) Gemalk Art. 127b Bundes-Verfassungsgesetz® und § 20a Rechnungshofge-
setz 1948° ist der RH befugt, die Gebarung der gesetzlichen beruflichen Vertretun-
gen zu Uberprifen, zu denen auch die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
zahlten. Der RH hat das Ergebnis seiner Uberpriifung der Aufsichtsbehérde’ und der

BGBI. 1103/1998i.d.g.F.

Zum Beispiel wurden die Wirtschaftsforderungsinstitute (WIFI) entweder als eigenstandige Kapitalgesell-
schaft oder als Abteilung in den Wirtschaftskammern gefiihrt; auch Betriebe gewerblicher Art oder Arbeits-
gemeinschaften konnten Unscharfen beim Vergleich bewirken.

Die dafur erforderlichen Angaben bezog der RH aus veroffentlichten Rechnungsabschliissen der Wirtschafts-
kammern und Fachorganisationen.

BGBI. 1/1930i.d.g.F.
BGBI. 144/1948 i.d.g.F.

Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
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2.1

9

Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden des satzungsgebenden Organs der WKO
bekannt zu geben, die bzw. der die Veroffentlichung des Berichts zu veranlassen hat.
Nach dieser Verdffentlichung durch die WKO stellt der RH das Priifungsergebnis und
in einem weiteren Dokument den Inhalt einer allfilligen Stellungnahme der WKO
sowie eine allféllige inhaltliche Auseinandersetzung des RH mit einzelnen Punkten
der Stellungnahme auf seiner Website www.rechnungshof.gv.at bereit.

(8) Der RH nahm Kenntnis von den ab Ende Mai 2026 eingeleiteten Malknahmen
einzelner Wirtschaftskammern in Bezug auf Umlagen und Personal.

(9) Der RH tibermittelte der WKO am 23. Juni 2026 sein Priifungsergebnis. Die tiber-
priften Wirtschaftskammern erhielten ihre Prifungsergebnisse parallel. Der Zeit-
punkt der Veroffentlichung der Prifungsergebnisse liegt in der Ingerenz der Gber-
priften Wirtschaftskammern.

Grundlagen
Organisation der gewerblichen Wirtschaft

(1) GemaR Wirtschaftskammergesetz 1998 waren die Wirtschaftskammern und
Fachorganisationen (Fachgruppen und Fachverbande) zur Vertretung der Interessen
ihrer Mitglieder und zur Forderung der gewerblichen Wirtschaft eingerichtet.

Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft (in der Folge: Wirtschaftskammer-
organisation) umfasste die WKO, neun Landeskammern sowie Fachverbiande und
Fachgruppen als Korperschaften 6ffentlichen Rechts. Diese wurden durch gewahlte
Funktiondrinnen und Funktionédre vertreten und hatten einen eigenen Wirkungsbe-
reich, die Wirtschaftskammern auch einen Ubertragenen. Sie besalRen Rechtsper-
sonlichkeit und durften daher innerhalb der allgemeinen gesetzlichen Vorgaben
Vermdgen aller Art besitzen, erwerben und dariber verfligen, Leistungen gegen
Entgelt ausflihren, wirtschaftliche Unternehmungen betreiben,® ihren Haushalt
selbststandig fiihren und Umlagen vorschreiben. Das Recht, den Haushalt selbststan-
dig zu fihren und die Aufwendungen durch eigene Einnahmen —insbesondere
Umlagen — zu decken, sowie die Verpflichtung, Jahresvoranschlage und Rechnungs-
abschlisse zu erstellen, konnten unter dem Begriff Finanzautonomie zusammenge-
fasst werden.® Die Finanzautonomie ermoglichte unterschiedliche Gebarungs-
praktiken und Beteiligungsstrategien, die Auswirkungen auf die Vermogenszusam-

Diese konnten als Betrieb gewerblicher Art, als ausgegliederte (Kapital-)Gesellschaften oder wie das WIFI je
nach Strategie als Abteilung der Wirtschaftskammer oder als ausgegliederte Kapitalgesellschaft gefuhrt
werden.

vgl. RH-Bericht ,Pensionsrechte der Beschéftigten der Wirtschaftskammern“ (Reihe Kammer 2019/1, TZ 2)


http://www.rechnungshof.gv.at
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mensetzung und -entwicklung und somit auf die Vergleichbarkeit der Rechnungsab-
schlisse hatten.

(2) Das Wirtschaftskammergesetz 1998 sah fir die Wirtschaftskammern folgende
Organe vor: Prasidentin bzw. Prasident, Prasidium, Erweitertes Prasidium® und Wirt-
schaftsparlament.’* Bei der WKO war weiters ein Kontrollausschuss fiir die gesamte
Wirtschaftskammerorganisation einzurichten (TZ 19).

(3) Die folgende Abbildung stellt die Wirtschaftskammerorganisation zusammenfas-
send dar und hebt jene Kérperschaften hervor, die Ricklagen bilden konnten:

Abbildung 4:  Wirtschaftskammerorganisation

[ verfigten tber Rechtspersdnlichkeit und damit verbunden Finanzautonomie;
konnten Rucklagen bilden

o |

Fachvertretungen

Fachverbande und Fachgruppen (weitere Bezeichnungen: Innungen bzw. Gremien) wurden gemeinsam
als Fachorganisationen bezeichnet.

Quelle: Wirtschaftskammergesetz 1998; Darstellung: RH

Zum 31. Dezember 2024 bestanden 693 Rechtstrager auf Grundlage des Wirt-
schaftskammergesetzes 1998.12

Die Sparten auf Bundes- und Landesebene und die Fachvertretungen hatten keine
Rechtspersonlichkeit. Die Untergliederung in Sparten war im Wirtschaftskammerge-
setz 1998 vorgesehen. Diese fassten im Rahmen der Vertretung wirtschaftlich
verwandte Fachorganisationen zusammen und waren organisatorisch Abteilungen

Das Erweiterte Prasidium der WKO bestand aus den Mitgliedern des Prasidiums der WKO, den Présidentinnen
bzw. Prasidenten der Landeskammern, den Spartenobfrauen bzw.-obméannern der Bundessparten und den
weiteren Mitgliedern gemal Wirtschaftskammergesetz 1998.

siehe RH-Bericht ,,Funktionarinnen und Funktionéare, Personal und Bezlige der Wirtschaftskammern — Wirt-
schaftskammer Osterreich” (Reihe Kammer 2026/4, TZ 3)

Die 93 Fachverbande auf Bundesebene und die 590 Fachgruppen auf Landesebene waren den sieben Spar-
ten zugeordnet.
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der jeweiligen Wirtschaftskammer.?* Fachvertretungen konnten eingerichtet werden,
wenn auf Landesebene keine Fachgruppe zur Vertretung der Mitglieder bestand,
insbesondere mangels Mitglieder oder aufgrund einer geringen wirtschaftlichen
Bedeutung.

Weiters konnten Arbeitsgemeinschaften zur Behandlung von Angelegenheiten
eingerichtet werden, die verschiedene Organisationen berihrten.™

(4) Mitglieder der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen waren alle physi-
schen und juristischen Personen sowie sonstige Rechtstrager, die Unternehmungen
des Gewerbes, des Handwerks, der Industrie, des Bergbaus, des Handels, des Geld-,
Kredit- und Versicherungswesens, des Verkehrs, des Nachrichtenverkehrs, des Rund-
funks, des Tourismus und der Freizeitwirtschaft sowie sonstiger Dienstleistungen
rechtmalig selbststandig betrieben oder zu betreiben berechtigt waren. Die Mit-
gliedschaft wurde in der WKO sowie in jenen Landeskammern und Fachorganisatio-
nen begrindet, in deren Wirkungsbereich eine Betriebsstdtte vorhanden war.®
Daraus ergab sich in der Regel eine Mitgliedschaft zur WKO, zur 6rtlich zustdndigen
Landeskammer, zum zustandigen Fachverband und zur zustandigen Fachgruppe.

Osterreichweit hatten die Landeskammern zum 31. Dezember 2024 rd. 711.000 Mit-
glieder, 5% mehr als 2020. Da Mehrfachmitgliedschaften in den Landeskammern
moglich waren, entsprach diese Zahl nicht der Mitgliederanzahl der WKO.* Der
Anteil der ruhenden Mitgliedschaften?” lag zwischen 12,6 % in Tirol und 19,6 % im
Burgenland; Uber alle Landeskammern betrug er 16,5 %.

Eingerichtet waren sieben Sparten: Gewerbe und Handwerk, Industrie, Handel, Bank und Versicherung,
Transport und Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting.

Arbeitsgemeinschaften gemaR Wirtschaftskammergesetz 1998 hatten Rechtspersonlichkeit und durften
innerhalb ihres satzungsgemaRen Wirkungsbereichs Vermoégen besitzen, erwerben und dartber verfiigen.

§ 2 Wirtschaftskammergesetz 1998

Gemalk § 19 Abs. 1 Z 9 Wirtschaftskammergesetz 1998 gehorte ,die Flihrung der Verzeichnisse der Mitglie-
der, ehemaliger Mitglieder und potentieller Griinder” zum eigenen Wirkungsbereich der Landeskammern.

Beispiel: Ein Unternehmen mit Zweigstellen (Betriebsstatten) in Wien und Niederosterreich war Mitglied in
beiden Landeskammern, aber nur einmal in der WKO. Abhingig vom Tatigkeitsbereich bzw. den Tatigkeitsbe-
reichen war es jedenfalls Mitglied einer Fachgruppe bzw. mehrerer Fachgruppen auf Landesebene und eines
Fachverbands bzw. mehrerer Fachverbdnde auf Bundesebene.

Eine Mitgliedschaft ruhte, wenn eine bestehende Gewerbeberechtigung langer nicht ausgeibt wurde. Das
Ruhen war der Landeskammer anzuzeigen. Wahrend des Ruhens war die halbe Grundumlage zu entrichten.
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2.2

(5) Die folgende Tabelle stellt die Korperschaften auf Bundes- und Landesebene
sowie die Mitgliederanzahl auf Landesebene zum 31. Dezember 2024 zusammenfas-

send dar:

Tabelle 1:

Osterreich
Burgenland
Karnten
Niederdsterreich
Oberdsterreich
Salzburg
Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

Summe

Kammern

N e e = T T S S SN

=
o

Kérperschaften

Fach-

Fach-

verbdande gruppen

93

93

56
65
69
65
65
68
66
65
71
590

Anzahl Koérperschaften und Kammermitglieder

gesamt

Anzahl
94
57
66
70
66
66
69
67
66
72
693

Kammermitglieder

aktiv ruhend gesamt
21.495 5.237 26.732
38.265 7.081 45.346
116.166  26.747 142.913
88.944 17.487 106.431
41.632 7.466  49.098
85.466 15.965 101.431
52.161 7.529  59.690
25.121 3.895 29.016
124.389  25.855 150.244
593.639 117.262 710.901
Quelle: WKO

Der RH wies darauf hin, dass die umgangssprachlich als Wirtschaftskammer bezeich-

nete Interessenvertretung nicht ein Selbstverwaltungskorper war, sondern aus vielen

eigenstandigen Rechtstragern in einer komplexen Organisation bestand. Zum
31. Dezember 2024 gab es neben der WKO neun Landeskammern, 93 Fachverbande
und 590 Fachgruppen als Korperschaften 6ffentlichen Rechts gemall Wirtschafts-

kammergesetz 1998.

Der RH hielt weiters fest, dass die Landeskammern Osterreichweit zum Stichtag
31. Dezember 2024 rd. 711.000 Mitglieder verzeichneten. Dies entsprach einem
Zuwachs von 5 % seit dem Jahr 2020. Da Mehrfachmitgliedschaften in den Landes-

kammern moglich waren, entsprach diese Zahl nicht der Mitgliederzahl der WKO.
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3.1

18

19

Wirtschaftskammergesetz 1998

(1) GemalR Wirtschaftskammergesetz 1998 hatte die Gebarung der Wirtschaftskam-
mern und der Fachorganisationen nach den Grundsatzen der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und ZweckmaRigkeit zu erfolgen. Kammerumlagen, Grundumlagen
und Gebuhren fir Sonderleistungen waren nur in der Héhe festzusetzen, in der sie
notwendig waren, um zusammen mit allfalligen sonstigen Ertragen den in den Jah-
resvoranschldgen festgelegten Aufwand zu decken und um angemessene Riicklagen
zu bilden.*®* Zum Ausgleich von unvorhergesehenen Schwankungen bei den Ertragen
und Aufwendungen sowie zur Bedeckung bestimmter Vorhaben waren angemes-
sene Ricklagen zu bilden.*

(2) Die Wirtschaftskammern und die Fachorganisationen hatten Jahresvoranschlage
und Rechnungsabschlisse zu erstellen. Nahere Bestimmungen zur Erstellung von
Voranschlag und Rechnungsabschluss enthielt die Haushaltsordnung (TZ 4). Die
WKO hatte ihre Jahresvoranschlage und Rechnungsabschliisse sowie jene der Lan-
deskammern und Fachorganisationen —nach Genehmigung — gesammelt der Wirt-
schaftsministerin bzw. dem Wirtschaftsminister vorzulegen.

von den Uberpriften Wirtschaftskammern mit Verweis auf § 121 Abs. 2 Wirtschaftskammergesetz 1998 als
,Bedarfsdeckungsprinzip” bezeichnet

§131
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01.01. Jahr 31.12.

Rechnungsabschliisse der Fachgruppen an die WKO

20

21

Landeskammern: bis 15.06. Weiterleitung ihres

Die folgende Abbildung stellt die daflr vorgesehenen Fristen dar:

Abbildung 5:  Vorlagefristen fiir Rechnungsabschlisse und Voranschlage

m Fachverbinde (WKO)
@ Fachgruppen (Landeskammern)

bis 30.04. Vorlage des ¢ M bis 15.06. Vorlage des 9 bis 15.10. Vorlage
Rechnungsabschlusses Rechnungsabschlusses des Voranschlags zur
zur Genehmigung an zur Genehmigung an Genehmigung an die
die zustandige die WKO zustdndige Landes-
Landeskammer kammer

B bis 15.10. Vorlage
des Voranschlags
zur Genehmigung
an die WKO

Rechnungsabschlusses und der genehmigten

WKO: bis 31.07. Vorlage (zur Kenntnis) der gesammelten
Rechnungsabschlisse an die Wirtschaftsministerin bzw.
den Wirtschaftsminister

Landeskammern: bis 30.11. Weiterleitung ihres Voranschlags
und der genehmigten Voranschlige der Fachgruppen an die WKO

WKO: bis Jahresende Vorlage (zur Kenntnis)
der gesammelten Voranschlage an

die Wirtschaftsministerin bzw.

den Wirtschaftsminister

Quelle: Wirtschaftskammergesetz 1998; Darstellung: RH

Hielten die Wirtschaftskammern oder die Fachorganisationen die gesetzlichen Fris-
ten nicht ein, kam ein Voranschlagsprovisorium zur Anwendung bzw. ging beim
Rechnungsabschluss die Zustandigkeit auf das genehmigende Organ Uber.

Genehmigte Voranschlage, Nachtragsvoranschldge und Rechnungsabschliisse waren
von den Organisationen zur Einsicht durch die Mitglieder aufzulegen. Gemals Wirt-
schaftskammergesetz 1998 waren ndhere Bestimmungen in der Geschéaftsordnung
zu treffen.?

(3) Die Mitglieder hatten gemall Wirtschaftskammergesetz 1998 durch Entrichtung
von Umlagen zur Finanzierung der Wirtschaftskammerorganisation beizutragen.?

§ 132 Abs. 9
§§ 4 und 121 bis 129
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Die folgende Tabelle fasst die Vorgaben fir die drei gesetzlich festgelegten Umlagen

Zzusammen:

Tabelle 2:

Grundumlage

Hundertsatz z.B. der Brutto-Lohn-
und Gehaltssumme, der durch-
schnittlichen Zahl der Beschaftig-
ten, der Anzahl der Betriebs-
statten und/oder ein fester Betrag

¢ 1%, wenn die Bemessungs-
grundlage die Brutto-Lohn- und
Gehaltssumme war, oder
0,40 % bei allen Gbrigen variab-
len Bemessungsgrundlagen;
eine Uberschreitung war nur
zulassig, wenn die Grundumlage
maximal 6.500 EUR betrug

* 6.500 EUR, wenn die Grundum-
lage ausschlieRlich als fester
Betrag festgesetzt war

Fachgruppentagung bzw.
Fachverbandsausschuss

Vorschreibung durch
Landeskammer

zustandige Landeskammer
(jahrlich)

2,5 % der eingehobenen Beitrage;
Grundlage: Umlagenordnung

Umlagen geméal Wirtschaftskammergesetz 1998

Kammerumlage 1

Hundertsatz des Vorsteuer-
volumens

¢ Bundesanteil: 0,13 %

¢ Landesanteil: 0,19 % (einheit-
lich)

e zwei Schwellenwerte waren
festzusetzen, der niedrigere
durfte 2 Mio. EUR nicht unter-
schreiten; fir Betrage zwischen
oder Gber den Schwellenwer-
ten kamen um 5 % bzw. um
12 % verminderte Beitragssatze
zur Anwendung

¢ Bundes- und Landeranteil:
Erweitertes Prasidium der WKO

Selbstbemessung

zustandiges Finanzamt
(vierteljahrlich)

Kammerumlage 2

Hundertsatz der Brutto-Lohn-
und Gehaltssumme

¢ Bundesanteil: 0,15 %
¢ Landesanteil: 0,29 %

e Bundesanteil:
Erweitertes Prasidium der WKO
¢ Landesanteil:
jeweiliges Wirtschafts-
parlament der zustandigen
Landeskammer

Selbstbemessung

zustandiges Finanzamt
(monatlich)

maximal 4 % der eingehobenen Beitrage; Grundlage: Vereinbarung
zwischen der WKO und dem Bundesministerium fiir Finanzen

Quelle: Wirtschaftskammergesetz 1998

Das Erweiterte Prasidium der WKO setzte fiir die Kammerumlage 1 den niedrigeren
Schwellenwert mit 3 Mio. EUR und den hoheren Schwellenwert mit 32,5 Mio. EUR
fest. Zwischen sowie Uber diesen Schwellenwerten kamen die verminderten Hebe-

bzw. Beitragssatze (in der Folge: Beitragssatze) zur Anwendung.
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in %
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Die Kammerumlagen setzten sich jeweils aus einem Bundes- und einem Landesan-
teil zusammen. Die Hohe der Beitragssatze legten

fiir die Kammerumlage 1 ausschlieRlich das Erweiterte Prasidium der WKO fest,
fir die Kammerumlage 2 das Erweiterte Prasidium der WKO (Bundesanteil) sowie
das jeweilige Wirtschaftsparlament der zustdndigen Landeskammer (Landesanteil).

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Beitragssdtze der Kammerum-
lage 1 — bis zu einer Bemessungsgrundlage von 3 Mio. EUR — und der Kammerum-

lage 2 fir die WK Steiermark und die WK Wien:

Abbildung 6:  Entwicklung der Beitragssatze der Kammerumlagen 1 und 2 von 2018 bis 2024

Kammerumlage 1 (KU 1) in% Kammerumlage 2 (KU 2)

0,50 —
0,45 —
) 0,40 — I
Beitragssatz KU 1 035 -
I 0,30 —
0,25 — l

Beitragssatz KU 2 Wien

Beitragssatz KU 2 Steiermark
Anteil WK Wien

Anteil Linderkammern
l 0,20 Anteil WK Steiermark
0,15 —

_______ I——__—__-__: 0,10 —| Anteil WKO
Anteil WKO 0,05 —

0,00

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Quellen: WKO; WK Steiermark; WK Wien; Darstellung: RH

Der Beitragssatz fir die Kammerumlage 1 sank von 2018 bis 2024 um 0,02 Prozent-
punkte auf 0,28 %, nachdem das Erweiterte Prasidium der WKO den Landesanteil
von 2018 auf 2019 um 0,01 Prozentpunkte auf 0,17 % herabgesetzt und den Bundes-
anteil von 2023 auf 2024 auf 0,11 % reduziert hatte.

Der Beitragssatz der Kammerumlage 2 sank von 2018 bis 2024 in der Steiermark von
0,39 % auf 0,34 % und in Wien von 0,40 % auf 0,36 %. Der Bundesanteil ging von
2018 auf 2019 um 0,01 Prozentpunkte und von 2023 auf 2024 um 0,02 Prozent-
punkte auf 0,12 % zurick. In der WK Steiermark erfolgten zwei Reduktionen um
jeweils 0,01 Prozentpunkte — von 2018 auf 2019 und von 2022 auf 2023. Im Jahr
2024 betrug der Landesanteil am Beitragssatz daher 0,22 %. Die WK Wien senkte
von 2018 auf 2019 den Landesanteil am Beitragssatz von 0,25 % auf 0,24 %.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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3.2

Die folgende Abbildung stellt die Einhebung und Verteilung der drei Umlagen gemal
Wirtschaftskammergesetz 1998 dar:

Abbildung 7:  Einhebung und Verteilung der Umlagen gemaR Wirtschaftskammergesetz 1998

M

Mitglieder
Grundumlage Kammerumlage 1 Kammerumlage 2
(GU) (KU 1) (KU 2)

'

| zustandiges Finanzamt |

KU 1 (gesamt),
KU 2 (LK-Anteil) | | KU 2 (WKO-Anteil)

v

KU 1 (LK-Anteil A i
Landeskammer ( nteil) GU {F\-Anteil) Fachverbande
(LK) —> (FV)
GU )

(FV-Anteil

Quelle: Wirtschaftskammergesetz 1998; Darstellung: RH

Die Verteilung der Grundumlage auf die Fachgruppen war im Wirtschaftskammerge-
setz 1998 nicht geregelt.

Der RH wies auf die Bestimmungen des Wirtschaftskammergesetzes 1998 hin,
wonach die Mitglieder der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen durch
Entrichtung von Umlagen zur Finanzierung der Wirtschaftskammerorganisation
beitragen mussten. Die zustdandigen Organe der Wirtschaftskammern hatten die
Hohe der jeweiligen Umlage zu beschlieRen. Eine gesetzliche Begrenzung war inso-
fern vorgesehen, als die Mitglieder durch Umlagen nur in der Hohe in Anspruch
genommen werden durften, die zur Deckung der Aufwendungen und zur Bildung
angemessener Ricklagen erforderlich war. Der RH hielt fest, dass das Wirtschafts-
kammergesetz 1998 nicht ndher definierte, nach welchem Malstab die Hohe der zu
bildenden Riicklagen als angemessen zu bewerten war (TZ 11).

Er verwies in diesem Zusammenhang auf seine Ausfihrungen und Empfehlungen zur
wirtschaftlichen Entwicklung der Wirtschaftskammern in TZ 7 und zum Jahresvoran-
schlagin TZ 8.

Der RH hielt fest, dass die WKO den Beitragssatz fir die Kammerumlage 1 im Zeit-
raum 2018 bis 2024 zweimal —um insgesamt 0,02 Prozentpunkte — auf zuletzt
0,28 % senkte. Den Beitragssatz fiir die Kammerumlage 2 reduzierte sie im gleichen
Zeitraum zweimal um insgesamt 0,03 Prozentpunkte auf 0,12 %.
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4.1

22

23

24

25

Haushaltsordnung

(1) Das Erweiterte Prasidium der WKO hatte gemaR Wirtschaftskammergesetz 1998
fur die Wirtschaftskammerorganisation eine Haushaltsordnung zu beschliellen.?
Diese hatte insbesondere die Erstellung der Voranschldge und der Rechnungsab-
schllsse, die Verwendung der Mittel sowie die Verwaltung und Anlage des Vermo-
gens der nach dem Wirtschaftskammergesetz 1998 gebildeten Organisationen zu
regeln (TZ 3). Die Haushaltsordnung konnte gemaf Wirtschaftskammergesetz 1998
vorsehen, dass das Erweiterte Prasidium der WKO bzw. einer Landeskammer weitere
Durchfihrungsbestimmungen zu einzelnen Bestimmungen erlassen konnte.

(2) Im Uberpriften Zeitraum kam die Haushaltsordnung gemaR den Beschlissen des
Erweiterten Prasidiums der WKO vom 23. November 2016 und 24. November 2021
zur Anwendung.

(3) Die Haushaltsordnung wiederholte die Gebarungsgrundsatze aus dem Wirt-
schaftskammergesetz 1998 und enthielt insbesondere Regelungen

zur Organisation des Rechnungswesens (a),

zum Voranschlag (b) und

zum Rechnungsabschluss (c) sowie

zur Verwendung der Mittel — u.a. zur Bildung von Rucklagen sowie zur Anlage,
Verwaltung und Bewertung des Vermogens.

(a) Fur das Rechnungswesen normierte die Haushaltsordnung, dass — sofern nichts
anderes geregelt war —die Grundsatze ordnungsgemaler Buchfiihrung sowie ausge-
wahlte Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuchs? sinngemall anzuwenden
waren. Letztere betrafen insbesondere die Buchfiihrung, den Inhalt und die Gliede-
rung von Jahresabschluss, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sowie Aufbe-
wahrungspflichten und -fristen.? Teilweise verwies die Haushaltsordnung gezielt auf
bestimmte Absdtze und nicht auf die gesamte Bestimmung im Unternehmensge-
setzbuch (siehe dazu den Anhang A in diesem Bericht).

(b) Der Voranschlag hatte gemaR Haushaltsordnung die geplanten Aufwendungen
und Ertrage fur das Haushaltsjahr darzustellen und bildete die Grundlage fur die
Wirtschaftsfihrung fir das Haushaltsjahr. Dieses entsprach dem Kalenderjahr.

Der Beschluss erforderte die Mehrheit von zwei Dritteln der insgesamt abgegebenen giiltigen Stimmen und
die Zustimmung von zwei Dritteln der Prasidentinnen bzw. Prasidenten der Landerkammern.

§133
dRGBI. S. 219/1897 i.d.g.F.

Das Unternehmensgesetzbuch regelte im Dritten Buch (§§ 189 bis 287) die Rechnungslegung; die Verweise
in der Haushaltsordnung bezogen sich auf einzelne Bestimmungen der §§ 190 bis 234. Auf Bestimmungen
zum Anhang und Lagebericht, zum Konzernabschluss sowie zur Prifung, Offenlegung und Veroffentlichung
von Jahresabschlissen verwies die Haushaltsordnung nicht.
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Die Darstellung des Voranschlags hatte den in der Haushaltsordnung festgelegten
Finanzpositionsgruppen —das waren zusammengefasste Ertrags- und Aufwands-
gruppen — zu folgen. Zum Vergleich waren die Werte des Vorjahres-Voranschlags
sowie die Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres auszuweisen. Weiters waren
die Voranschlage zu erldutern (TZ 8).2

(c) Die wesentlichen Bestandteile des Rechnungsabschlusses waren in der Haus-
haltsordnung festgelegt. Demnach hatten die Rechnungsabschlisse der Wirtschafts-
kammern die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung inklusive Voran-
schlagswerte zu enthalten. Weiters waren die Rechnungsabschlisse zu erlautern.?

Flr Fachorganisationen sah die Haushaltsordnung eine Zusammenfassung der Bilan-
zen, eine Zusammenfassung der Gewinn- und Verlustrechnungen aller Fachorganisa-
tionen eines Landes sowie Erlduterungen vor. Darlber hinaus hatte dieser
Sammel-Rechnungsabschluss die Gewinn- und Verlustrechnungen auch je Fachorga-
nisation zu enthalten.

Die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen kamen diesen Bestimmungen der
Haushaltsordnung im Wesentlichen nach.?

(4) Wahrend die Haushaltsordnung wesentliche Bestandteile der Rechnungsab-
schlisse definierte, sah sie keine einheitliche Darstellungsform vor. Neben der Form
war teilweise auch die Detailtiefe der Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskam-
mern und Fachorganisationen unterschiedlich, u.a. bei den Erlduterungen zu den
Finanzpositionsgruppen. Beispielsweise wies die WK Salzburg Finanzpositionen der
Gewinn- und Verlustrechnung in hoher Detailtiefe aus.”

Auch die 6ffentliche Verfligbarkeit der Rechnungsabschliisse war unterschiedlich.
Teilweise waren die Rechnungsabschlisse mehrerer Jahre auf der Website der Wirt-
schaftskammern verfigbar, teilweise nur der Rechnungsabschluss aus dem Vorjahr.

,Jedenfalls Ertrags-Finanzpositionsgruppen mit gedndertem Ansatz und Aufwands-Finanzpositionsgruppen
mit héherem Ansatz, sofern diese Veranderungen gegeniiber dem Vorjahr mindestens 10 % (jedoch mehr als
2.000 EUR) ausmachen” (§ 5 Abs. 4 Haushaltsordnung)

LJedenfalls Ertrags-Finanzpositionsgruppen mit geandertem Ansatz und Aufwands-Finanzpositionsgruppen
mit héherem Ansatz, sofern diese Verdanderungen gegenlber dem Voranschlag mindestens 10 % (jedoch
mehr als 2.000 EUR) ausmachen” (§ 12 Abs. 1 Haushaltsordnung)

Die Rechnungsabschlisse umfassten neben der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und Erlauterungen
diverse ,,Beilagen”, in denen Vermogenspositionen (z.B. Immobilien, Beteiligungen, Ricklagen) weiter aufge-
schlisselt wurden. Die Gewinn- und Verlustrechnung lag in einer zusammengefassten (in Finanzpositions-
gruppen) und in einer detaillierten Form (Finanzpositionen im Detail) vor. Auch im Sammel-Rechnungsabschluss
der Fachorganisationen waren teilweise Aufschlisselungen enthalten. Zum Beispiel umfasste der Sammel-
Rechnungsabschluss der steiermarkischen Fachorganisationen auch die Aufschlisselung der Ricklagenbe-
stande der einzelnen Fachorganisationen.

Zum Beispiel waren fir die Aufwandsposition ,Forderungsbeitrage und Zuschiisse” die Empfanger bzw. der
Zweck der Forderungsbeitrage und Zuschisse (insgesamt 4,71 Mio. EUR im Jahr 2024) einzeln mit Betragen
ausgewiesen.
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(5) GemaR Haushaltsordnung konnte das Erweiterte Prasidium der einzelnen Wirt-
schaftskammern fir 16 Bestimmungen der Haushaltsordnung?®® Durchfihrungsbe-
stimmungen erlassen. Die WK Steiermark und die WK Wien verflgten Uber
Durchfiihrungsbestimmungen! (TZ 14).

Der RH wies kritisch darauf hin, dass die verdffentlichten Rechnungsabschlisse der
Wirtschaftskammern und Fachorganisationen in ihrer Form und Detailtiefe teilweise
unterschiedlich waren. Dies erschwerte den Vergleich der Wirtschaftskammern und
Fachorganisationen. Der RH verwies dazu u.a. auf seine Ausfihrungen zu den unter-
schiedlichen Gebarungspraktiken in TZ 2, auf Besonderheiten der einzelnen Bilanz-
positionen (TZ 13) sowie auf die erhdhte Sorgfaltspflicht bei der Verwendung von
Mitgliedsbeitrdagen und die dadurch gebotene Transparenz.

Der RH empfahl der WKO, im Wege des Erweiterten Prasidiums darauf hinzuwirken,
die Bestimmungen zu Form und Detailtiefe der Rechnungsabschlisse in der Haus-
haltsordnung praziser zu definieren, um eine einheitlichere Darstellung zu gewahr-
leisten. Dies mit dem Ziel, dadurch die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der
Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen zu erhéhen
sowie die Transparenz zu starken.

z.B. Durchfiihrungsbestimmung fur: Bildung von Ricklagen, Freigabe von Mitteln, Anlage und Verwaltung
des Vermogens, Bewertungsbestimmungen, Kassenkontrolle, Zahlungseingdnge, Investitionen, Aufbe-
wahrungsfristen

siehe RH-Berichte ,Rlcklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Steiermark” (Reihe
Kammer 2026/3, TZ 14) sowie ,Rucklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Wien“ (Reihe
Kammer 2026/2, TZ 14)
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Ricklagen gemals Haushaltsordnung

(1) Gemalk Haushaltsordnung waren u.a. die Bestimmungen Gber die Gliederung der
Bilanz und die bilanzielle Darstellung des Eigenkapitals gemal § 224 Unternehmens-
gesetzbuch sinngemal anzuwenden (TZ 13). Die bilanzielle Darstellung des Eigenka-
pitals gemaR Haushaltsordnung war mit jener gemalR Unternehmensgesetzbuch
vergleichbar. Demnach bestand es aus Stamm- bzw. Nennkapital, Kapitalrtcklagen,
Gewinnrucklagen und Bilanzgewinn bzw. -verlust. Die Untergliederung in Kapital-
und Gewinnrlcklagen ermoglichte die Beurteilung, ob Ricklagen gebunden oder
verfligbar waren.*

Unter anderem in folgenden Punkten unterschieden sich die Regelungen zu Riickla-
gen zwischen Haushaltsordnung und Unternehmensgesetzbuch:

Die Entstehung bzw. Bildung von Ricklagen gemall Haushaltsordnung basierte
ausschlieBlich auf Jahresiberschissen (Innenfinanzierung), wahrend Ricklagen
gemall Unternehmensgesetzbuch auch aus gesellschaftsrechtlichen Vorgangen
auBerhalb der laufenden Gebarung —z.B. aus Gesellschafterzuschissen — gebildet
werden konnten.

Kapitalrtcklagen gemal Haushaltsordnung dienten der Darstellung von ausgewahl-
tem Anlagevermoégen (Immobilien und Beteiligungen), wahrend Kapitalriicklagen
nach Unternehmensgesetzbuch von aullen zugefihrte Mittel waren, die der Star-
kung des Eigenkapitals dienten.

Die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen verfiigten tUber kein Stammbkapital
im Sinne des Unternehmensgesetzbuchs.

(2) Gewinnrucklagen
Die Haushaltsordnung legte fiir Gewinnricklagen und deren Bildung Folgendes fest:

Zur Abdeckung von unvorhergesehenen Schwankungen bei Aufwendungen und
Ertragen war bei der jeweiligen Wirtschaftskammer bzw. Fachorganisation eine
Ausgleichsriicklage zu bilden. Ihre Hohe sollte moglichst einem Jahresbedarf der
fortlaufenden Aufwendungen entsprechen (TZ 10).

Der Ausgleichsricklage war der Bilanzgewinn zuzufihren bzw. war ein Bilanzverlust
durch die Ausgleichsricklage abzudecken, sofern nichts anderes beschlossen wurde.
Zur Bedeckung der Wahlaufwendungen war zumindest bei jeder Kammer eine Wahl-
ricklage zu bilden.

u.a. Ressler in Straube/Ratka/Rauter (Hrsg.), UGB — Wiener Kommentar zum Unternehmensgesetzbuch
(Stand 1. Oktober 2024, rdb.at), Rz 3 zu § 229
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Weitere zweckgebundene Ricklagen (Fonds) konnten — auch gesondert je Berufs-
zweig bzw. Fachvertretung — flir bestimmte ,Bereiche” gebildet werden. Die Mittel
waren widmungsgemal zu verwenden bzw. war die Riicklage aufzulésen oder umzu-
widmen, wenn der Verwendungszweck entfiel (TZ 11). In Anlage 4 zur Haushaltsord-
nung waren drei Bereiche aufgelistet, jeweils mit exemplarischen Anwendungsfallen:

Tabelle 3: Weitere Ricklagen gemaR Anlage 4 Haushaltsordnung 2021

Bereich ‘ Beispiele

e UnterstUtzungs- und Hilfeleistungsricklage
Versorgungs- und Unterstitzungseinrichtungen e Existenzsicherungsfonds
* Katastrophenfonds

e Hauserneuerungs- und Instandhaltungs-
ricklage

e Einrichtungsricklage

Betriebsmittel- und Sachaufwand ¢ Ricklage fur Informationstechnologie
e Rucklage fir Beratung
¢ Baurlcklage
» Kraftwagenricklage

« Offentlichkeitsarbeit
Wirtschaftsférderung e Werbung
e Schulung

Quelle: Haushaltsordnung

Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen gemdR Wirtschaftskammergesetz 1998
bzw. Haushaltsordnung sahen keine Rickfihrung an die Mitglieder vor —z.B. durch
Ausschittung. Jedes positive Jahresergebnis fihrte dadurch zur Erhohung der
Gewinnrucklagen. Auch die Auflosung von Ricklagen zugunsten einer Absenkung
von Kammer- und Grundumlagen war in den kammerinternen Haushaltsvorschriften
nicht vorgesehen.

In der Praxis kam Uberdies kein Gewinn- oder Verlustvortrag fir die Ergebnisverwen-
dung zur Anwendung (TZ 7, TZ 8).
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(3) Kapitalricklagen

Gemal Haushaltsordnung mussten die Kapitalriicklagen das Sachanlage- und Betei-
ligungsvermogen widerspiegeln, sofern die dafiir verwendeten Mittel nicht aus einer
Fremdfinanzierung stammten (TZ 12):*

Abbildung 8:  Bilanziell in den Kapitalriicklagen gespiegelte Vermdgenswerte
AKTIVA PASSIVA

Anlagevermogen Eigenkapital
¢ Immaterielles Anlagevermogen e Gewinnrlcklagen
- Ausgleichsriicklage

e Sachanlagevermogen
- zweckgebundene Ricklagen

|— Immobilien I—

- sonstiges Sachanlagevermogen

e Finanzanlagevermogen
- Wertpapiere des
Anlagevermogens

- Beteiligungen I—

- Ausleihungen

o Kapitalriicklagen

e Bilanzgewinn/-verlust
- davon Gewinn-/Verlustvortrag

Rickstellungen

Umlaufvermdogen
o Kassa/Bank

Verbindlichkeiten

e Forderungen

Rechnungsabgrenzung

Versorgungs- und
Unterstutzungs-
einrichtungen

Treuhandvermogen

Rechnungsabgrenzung

Versorgungs- und
Unterstutzungs-
einrichtungen

Treuhandkapital

Quelle: Haushaltsordnung; Darstellung: RH

Kapitalriicklagen anderten sich als Folge von Vermogenserwerb oder -verduRRerung.
Waren Investitionen durch Gewinnriicklagen finanziert, bewirkte dies eine Umbu-
chung zu den Kapitalricklagen.

Im Gegensatz dazu stammten Kapitalricklagen gemall Unternehmensgesetzbuch
nicht aus dem Jahresergebnis, sondern aus gesellschaftsrechtlichen Vorgangen
aullerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung.

Da gemaR Haushaltsordnung bewegliches Anlagevermogen (z.B. Laptops) vollstandig im Jahr der Anschaffung
abzuschreiben war, umfasste das in den Bilanzen ausgewiesene Sachanlagevermogen hauptsachlich Immobi-
lienvermogen (TZ 6).



(4) Die Bildung, Auflosung oder Umwidmung von Ricklagen bedurfte bei Wirt-
schaftskammern der Beschlussfassung durch das Prasidium und bei Fachorganisati-
onen durch den jeweiligen Ausschuss.

5.2 Der RH stellte fest, dass in der haushaltsrechtlichen Systematik der Wirtschaftskam-
mer jedes positive Jahresergebnis zu einer Erhéhung und jedes negative Jahreser-
gebnis zu einer Reduktion der Gewinnrtcklagen fihrte.

Vermogensveranlagung und -bewertung
gemal Haushaltsordnung

6.1 (1) Laut Haushaltsordnung konnten Mittel, die nicht fir den laufenden Bedarf zu
halten waren, direkt oder indirekt (in Fonds) veranlagt werden. Mittel der Fachorga-
nisationen hatte grundsatzlich die jeweilige Wirtschaftskammer zu veranlagen
(TZ 18).

Fir die Veranlagung galten gemal Haushaltsordnung folgende Ziele:

¢ Risikominimierung durch Diversifizierung des Portfolios,
e Erzielung von periodisch wiederkehrenden und nachvollziehbaren Ertragen sowie
e Vorrang von Werthaltigkeit und Ausfallsicherheit gegeniber Rentabilitat.

Die Haushaltsordnung legte drei zulassige Produktklassen fir direkte Veranlagungen
fest und zahlte die Produkte abschlieSend auf:

Tabelle 4: Zulassige Produktklassen fir direkte Veranlagungen

Produktklassen

Produkte zur Zins- und Fremd-
Produkte, deren Risikoprofil keine Produkte, deren Risikoprofil geringe wahrungsabsicherung flr Veranlagun-
Wertschwankungen aufweist Wertschwankungen aufweist gen der Produkte der beiden anderen
Produktklassen

Produkte

« gebundene Einlagen bei Geld- e festverzinsliche Wertpapiere

instituten ¢ Anleihen und Schuldverschreibungen

« Spareinlagen von Staaten, Gebietskdrperschaften,
P g Banken und anderen Unternehmen -
* Tagesgelder » Pfandbriefe (Covered Bonds)

e Festgelder ) .
€ ¢ Garantiezertifikate

Quelle: Haushaltsordnung
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Die Emittenten mussten im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) anséassig sein und
eine gute bis sehr gute Bonitat aufweisen. Die Aufnahme von Fremdmitteln fur
Zwecke der Veranlagung war gemaR Haushaltsordnung nicht zulassig.

Indirekte Veranlagungen in Fonds waren nur zuldssig, wenn der jeweilige Fonds die
Veranlagungsbestimmungen nach dem Pensionskassengesetz** erfiillte. Renten-
fonds* mussten den Kriterien fir direkte Veranlagungen entsprechen.

Die Veranlagung konnte weiters in ertragbringenden Liegenschaften und durch die
Gewihrung von Darlehen an WKO und Landeskammern, Fachverbande, Fachgrup-
pen und Arbeitsgemeinschaften sowie an Gesellschaften und Vereine mit deren
maligeblicher Beteiligung erfolgen. Daflir war laut Haushaltsordnung auf Bundes-
ebene ein Beschluss des Prasidiums der WKO oder des Fachverbandsausschusses
und auf Landesebene ein Beschluss des Erweiterten Prasidiums der Landeskammer
oder des Fachgruppenausschusses notwendig — sofern die Durchfihrungsbestim-
mungen nichts anderes regelten. Beschlisse der Fachorganisationen hatte das Prési-
dium der WKO bzw. der Landeskammer zu genehmigen.

(2) Die Haushaltsordnung sah andere Bewertungsbestimmungen vor als das Bundes-
haushaltsgesetz 2013% (BHG 2013), die Voranschlags- und Rechnungsabschlussver-
ordnung 2015% (VRV 2015) fir Ldnder und Gemeinden sowie das Unternehmens-
gesetzbuch. Gemal Haushaltsordnung

waren Immobilien zum Einheitswert im Sachanlagevermdgen darzustellen und nicht
zu den Anschaffungskosten,

war keine Abschreibung fir Abnutzung vorzunehmen und

war bewegliches Anlagevermogen im Jahr der Anschaffung vollstédndig abzuschrei-
ben und nicht in die Bilanz aufzunehmen; dabei war eine Inventarliste zu fihren
(1213).

Gemald Bewertungsbestimmungen flir den 6ffentlichen Bereich und gemaf Unter-
nehmensgesetzbuch war Anlagevermogen mit den Anschaffungskosten in die Bilanz
aufzunehmen und abzuschreiben (siehe dazu den Anhang B in diesem Bericht).

BGBI. 281/1990i.d.g.F.
Rentenfonds investierten in verschiedene Anleihen.

Weitere Regelungen zum Vermogen betrafen insbesondere die Bildung neuer Fachorganisationen, die
Umwandlung von Fachgruppen in Fachvertretungen bzw. umgekehrt oder die Zuordnung von Fachvertretun-
gen zu Fachverbanden durch Zusammenlegung.

BGBI. 1139/2009 i.d.g.F.
BGBI. 11313/2015 i.d.g.F.
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6.2

7.1

Der RH hielt fest, dass die Haushaltsordnung im Vergleich zum Bundeshaushaltsge-
setz 2013 bzw. zur Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 sowie
zum Unternehmensgesetzbuch verschiedene Bewertungsbestimmungen vorsah.
Die Folgen einer Angleichung der Bewertungsbestimmungen der Haushaltsordnung
an bestehende Bestimmungen fur Bund, Lander und Gemeinden bzw. fir Unterneh-
men waren insbesondere eine Erhéhung des Anlagevermdgens in der Bilanz durch:

Bewertung der Immobilien im Inland anhand der Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten anstelle des Einheitswerts und
Aufnahme des beweglichen Anlagevermdgens in die Bilanz.

Die Veranderungen im aktivseitigen Anlagevermdgen wiirden sich in Ubereinstim-
mung mit der Haushaltsordnung in den passivseitigen Kapitalriicklagen widerspie-
geln. Die Hohe der Gewinnriicklagen bliebe davon unberihrt.

Ubersicht zur wirtschaftlichen Lage der
Wirtschaftskammern und Fachorganisationen

Wirtschaftliche Entwicklung

(1) Die Bildung von Gewinnriicklagen war gemaR Systematik der Haushaltsordnung
ausschlieSlich von der jahrlichen Geschéaftsgebarung — erfasst in der Gewinn- und
Verlustrechnung — abhéngig (TZ 5).

Basis fur die Ricklagengebarung war das Jahresergebnis nach Steuern der Gewinn-
und Verlustrechnung. Nach etwaigen Auflésungen und Zuweisungen von Ricklagen
verblieb ein Bilanzgewinn bzw. -verlust. Ein Bilanzgewinn war der Ausgleichsrtcklage
zuzufthren, ein Bilanzverlust war durch die Ausgleichsricklage abzudecken.®

39 Die Wirtschaftskammern, die diesen Ausgleich mit der Ausgleichsriicklage bereits in der Riicklagengebarung

vor dem Bilanzergebnis durchfiihrten, wiesen im veroffentlichten Rechnungsabschluss ein ausgeglichenes
Bilanzergebnis aus.



(2) Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlust-
rechnungen aller Wirtschaftskammern fir die Jahre 2019 bis 2024 zusammen:

Tabelle 5: Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnungen der Wirtschaftskammern

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Z\I(;EISnb?:;lJOrIZng
in Mio. EUR in %

Umsatzerlose, Umlagen, Gebihren 778,17 711,35 797,27 883,35 918,17 902,73 16,0
davon

Kammerumlage 1 204,81 184,29 223,89 261,80 262,43 248,58 21,4

Kammerumlage 2 368,84 351,81 37399 410,32 439,06 437,78 18,7

Waren- und Leistungserlése 198,95 169,97 193,98 205,64 211,10 210,46 58
sonstige betriebliche Ertrage 126,92 87,16 109,28 111,85 108,95 119,56 -5,8
@g:g:e”nde”[‘egi‘z?uzugre'\:ate”a' und 7030 -6448 7052  -69,77  -7029  -71,01 1,0
Personalaufwand -379,23 -387,87 -371,69 -379,05 -406,31 -432,58 14,1
Abschreibungen -26,44 -15,96 -13,98 -21,20 -49,58 -46,18 74,7
sonstige betriebliche Aufwendungen -343,09 -407,03 -345,13 -383,56 -426,44 -468,01 36,4
Betriebserfolg 86,02 -76,84 105,23 141,62 74,50 4,51 -94,8
Finanzerfolg 10,52 0,86 -2,41 -15,37 -1,97 18,58 76,7
Jahresergebnis vor Steuern 96,54 -75,98 102,82 126,25 72,53 23,09 -76,1
Jahresergebnis nach Steuern 95,03 -77,10 101,06 124,71 69,92 19,51 -79,5

Zuweisung und Auflésung von Ricklagen?
Bilanzgewinn/-verlust 7,14 -42,03 8,00 4,65 1,23 -7,74 >-100,0
Zuweisung und Auflésung von Riicklagen zum Ausgleich von Bilanzgewinn/-verlust*
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern

1 Nach etwaigen Auflésungen und Zuweisungen von Riicklagen verblieb ein Bilanzgewinn bzw. -verlust. Ein Bilanzgewinn war der Ausgleichs-
riicklage zuzuflhren, ein Bilanzverlust war durch die Ausgleichsriicklage abzudecken.

In allen Wirtschaftskammern insgesamt stiegen die Ertrdge aus der Kammerum-
lage 1 und Kammerumlage 2 von 2019 bis 2024 um 20 % und die Waren- und Leis-
tungserldse um 6 %. Gegengleich stiegen die dhnlich hohen Positionen Personal-
aufwand (insgesamt 2,357 Mrd. EUR im Uberpriften Zeitraum) und sonstige betrieb-
liche Aufwendungen (insgesamt 2,373 Mrd. EUR) um 14 % bzw. 36 %.
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(3) Die zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen aller Fachorganisatio-
nen entwickelten sich von 2019 bis 2024 wie folgt:

Tabelle 6: Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnungen der Fachorganisationen

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2";{;1‘?:;‘5”2%
in Mio. EUR in %

Umsatzerlose, Umlagen, Gebiihren 222,82 189,19 233,28 255,30 253,54 251,16 12,7
davon

Grundumlagen 201,50 168,75 210,82 227,06 225,64 221,03 9,7

Waren- und Leistungserlése 14,56 13,90 13,87 17,36 18,11 18,55 27,4
Bestandsveranderungen 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 —
sonstige betriebliche Ertrage 32,26 21,74 21,73 25,91 25,30 24,57 -23,8
@gx’:e”nde“[‘egii:u;ugre'\:ate”a' und 1,06 -6 -1,07  -135 123 -136 28,5
Personalaufwand -67,84 -69,68 -69,64 -70,46 -73,71 -78,83 16,2
Abschreibungen -2,27 -4,41 -1,76 -3,53 -1,47 -2,73 19,9
sonstige betriebliche Aufwendungen -170,45 -139,67 -151,47 -177,19 -198,51 -208,71 22,4
Betriebserfolg 13,46 -3,98 31,07 28,68 3,94 -15,90 >-100,0
Finanzerfolg 6,40 3,52 4,45 -0,02 6,31 7,70 20,3
Jahresergebnis vor Steuern 19,86 -0,47 35,53 28,67 10,25 -8,20 >-100,0
Jahresergebnis nach Steuern 18,76 -1,04 34,53 27,81 9,14 -9,47 >-100,0

Zuweisung und Auflésung von Riicklagen®
Bilanzgewinn/-verlust 11,87 -1,85 33,13 27,06 10,12 -6,87 >-100,0
Zuweisung und Auflésung von Ricklagen zum Ausgleich von Bilanzgewinn/-verlust!
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschlisse Fachorganisationen

1 Nach etwaigen Auflésungen und Zuweisungen von Riicklagen verblieb ein Bilanzgewinn bzw. -verlust. Ein Bilanzgewinn war der Ausgleichs-
rucklage zuzufihren, ein Bilanzverlust war durch die Ausgleichsriicklage abzudecken.

Die Ertrage aus den Grundumlagen stiegen bei den Fachorganisationen um insge-
samt 10 %, die Waren- und Leistungserlése um 27 %. Der Personalaufwand erhohte
sich um 16 % und betrug in den Jahren 2019 bis 2024 430,15 Mio. EUR; die sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen betrugen 1,046 Mrd. EUR (+22 %).

(4) Im Jahr 2024 beliefen sich die Einnahmen aus den beiden Kammerumlagen und
der Grundumlage auf 907,40 Mio. EUR, sie deckten den GroRteil (69 %) des Auf-
wands der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen.® Die grofSten Aufwands-
positionen waren der Personalaufwand mit 511,40 Mio. EUR und die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen mit 676,72 Mio. EUR.

40 Diese Summe resultierte aus den verdffentlichten Rechnungsabschliissen der Wirtschaftskammern und
berlcksichtigte nicht die Anteile der eingehobenen Grundumlagen, die die Landeskammern z.B. fir die
Betreuung der Fachvertretungen sowie fir die Verglitung der Einhebung einbehielten.
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(5) Wesentlich fir das Jahresergebnis — und somit auch fir die Ricklagengebarung —
war die Hohe des Personalaufwands und des sonstigen betrieblichen Aufwands.
Diese beiden Aufwandspositionen entwickelten sich im Detail in den einzelnen
Rechtstrdagern teilweise stark unterschiedlich.

(6) Personalaufwand

In den Jahren 2019 bis 2024 betrug der Personalaufwand* der Wirtschaftskammern
und der Fachorganisationen 2,787 Mrd. EUR. Davon entfielen 85 % auf die Wirt-
schaftskammern. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalaufwands
zwischen 2019 und 2024 getrennt nach Wirtschaftskammern und Fachorganisatio-
nen:

Tabelle 7: Entwicklung Personalaufwand
Wirtschaftskammern I Fachorganisationen
. gesamt . gesamt
2019 2024 g’g’{;”b‘?:rz‘g‘zi 2021092 Izis 2019 2024 g’()e{;”b‘?se%”zi 2(;1092 Zis
in Mio. EUR in % n in Mio. EUR in % _in

Mio. EUR Mio. EUR

Osterreich 143,61 154,07 7,3 863,60 29,39 35,25 19,9 191,31
Wien 51,06 57,02 11,7 313,65 8,62 8,45 -2,0 48,07
Steiermark 22,39 28,80 28,6 145,06 5,37 6,60 23,1 35,16
Niederdsterreich 40,46 46,80 15,7 260,94 5,30 6,54 23,5 34,93
Oberosterreich 44,53 51,95 16,7 280,33 5,21 5,54 6,3 32,02
Salzburg 17,27 19,64 13,8 109,39 2,74 3,70 34,7 18,71
Tirol 21,98 31,06 41,3 155,91 3,01 3,39 12,6 18,84
Karnten 14,90 18,19 22,1 92,64 3,52 4,20 19,5 22,08
Vorarlberg 13,87 14,24 2,7 78,22 2,91 2,73 -6,3 16,58
Burgenland 9,16 10,81 17,9 57,02 1,78 2,43 36,8 12,46
Summe 379,23 432,58 14,1 2.356,74 67,84 78,83 16,2 430,15
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
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Der Personalaufwand stieg in den Wirtschaftskammern von 2019 bis 2024 zwischen
3% in der WK Vorarlberg und 41 % in der WK Tirol, Gber alle Wirtschaftskammern
um 14 %. In den Fachorganisationen erhohte er sich in Salzburg und im Burgenland
um jeweils mehr als ein Drittel, in zwei Ldndern — Wien und Vorarlberg — sank er.

Der Personalaufwand umfasste laut Gewinn- und Verlustrechnung der Haushaltsordnung u.a. folgende
Finanzpositionsgruppen: Lohne; Gehalter; Aufwendungen fir Abfertigungen; Aufwendungen fir Altersver-
sorgung; Aufwendungen fir gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhédngige Abga-
ben und Pflichtbeitrage; Sonstige Sozialaufwendungen.



(7) Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand* der Wirtschaftskammern und der Fachorganisa-
tionen betrug in den Jahren 2019 bis 2024 3,419 Mrd. EUR. Davon entfielen
69 % auf die Wirtschaftskammern. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des
sonstigen betrieblichen Aufwands zwischen 2019 und 2024 getrennt nach Wirt-
schaftskammern und Fachorganisationen:

Tabelle 8: Entwicklung sonstiger betrieblicher Aufwand
‘ Wirtschaftskammern I Fachorganisationen
. gesamt . gesamt
2019 2024 Z\E;e{;”b‘::;‘g‘zg‘l 202%)92 Zis 2019 2024 z\flrgnb‘::;‘g‘za 202%)92 Zis
in Mio. EUR in % i”E'tJ/'FLO‘ in Mio. EUR in % i”E'\JFi{O'
Osterreich 123,78 165,01 33,3 827,75 58,82 73,00 24,1 370,90
Wien 53,85 72,25 34,2 338,88 24,94 35,24 41,3 146,65
Steiermark 33,45 37,37 11,7 214,04 16,76 19,13 14,1 98,60
Niederdsterreich 38,28 52,41 36,9 298,07 16,95 20,23 19,4 106,58
Oberosterreich 29,29 55,90 90,9 257,36 15,82 18,13 14,6 95,88
Salzburg 14,10 19,01 34,8 100,13 7,95 9,98 25,5 51,50
Tirol 19,94 26,15 31,1 137,13 11,32 12,90 13,9 69,78
Karnten 12,29 15,72 28,0 76,32 6,75 7,87 16,6 38,01
Vorarlberg 11,66 14,78 26,8 75,76 7,05 7,85 11,4 42,28
Burgenland 6,46 9,42 45,9 47,82 4,10 4,38 7,0 25,82
Summe 343,09 468,01 36,4 2.373,27 170,45 208,71 22,4 1.046,01
Rundungsdifferenzen méglich Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
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Der sonstige betriebliche Aufwand stieg in den Wirtschaftskammern zwischen
12 % in der WK Steiermark und 91 % in der WK Oberosterreich, tber alle Wirt-
schaftskammern um 36 %. In den Fachorganisationen erhohte er sich dsterreichweit
um 22 % — zwischen 7 % im Burgenland und 41 % in Wien.

Der sonstige betriebliche Aufwand umfasste laut Gewinn- und Verlustrechnung der Haushaltsordnung u.a.
folgende Finanzpositionsgruppen: sonstige Steuern und Abgaben; Instandhaltung und Reinigung durch Dritte,
Energie und Entsorgung; Transport-, Reise- und Fahrtaufwand, Nachrichtenaufwand; Miet-, Pacht-, Leasing-
und Lizenzaufwand; Funktionsentschadigungen, Mitgliederbetreuung, Kommunikation und Buroaufwand;
Férderungsbeitrage und Zuschiisse; Ubrige betriebliche Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeitrige oder Bera-
tungs- und Prifungsaufwand).



(8) Die Ertréage und Aufwendungen (Tabelle 5 und 6) flihrten zu nachfolgend darge-
stellten Jahresergebnissen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen:

Tabelle 9: Jahresergebnis nach Steuern laut Rechnungsabschluss 2019 bis 2024
2019 2020 2021 2022 2023 2024
in Mio. EUR

Wirtschaftskammern

Osterreich 13,82 -26,43 23,45 63,01 28,01 -10,27
Wien 32,80 0,07 7,44 6,82 6,69 9,94
Steiermark 8,56 -0,36 9,85 8,94 0,02 -0,03
Niederdsterreich 5,76 -44,12 23,39 9,92 4,04 3,19
Oberosterreich 10,91 -3,72 7,99 5,91 6,25 -1,64
Salzburg 9,09 -4,10 9,39 10,86 10,92 8,74
Tirol 8,47 -0,52 6,87 8,80 5,98 4,08
Karnten 0,54 -0,39 5,58 3,15 0,70 0,71
Vorarlberg 2,37 1,41 4,25 4,49 5,22 4,32
Burgenland 2,72 1,06 2,86 2,82 2,09 0,47
Fachorganisationen

Osterreich 11,50 3,42 7,35 4,98 3,90 1,84
Wien 3,73 0,44 11,57 6,51 0,94 -6,26
Steiermark 0,70 -0,43 4,00 2,17 2,02 1,17
Niederdsterreich -0,49 -4,93 -0,63 7,65 -0,79 -7,46
Obergsterreich 1,49 -0,24 3,90 1,56 1,53 1,03
Salzburg 0,81 0,48 1,98 -0,17 -0,64 -0,78
Tirol 0,16 -0,13 2,23 1,02 0,94 1,46
Karnten 0,26 0,09 2,72 2,89 0,82 -0,35
Vorarlberg 0,30 0,04 1,17 1,44 0,10 -0,06
Burgenland 0,30 0,23 0,25 -0,24 0,32 -0,05

Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern und Fachorganisationen

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich auf die Jahresergebnisse 2020 aus. Mit
Ausnahme der Wirtschaftskammern Wien, Vorarlberg und Burgenland verzeichne-
ten alle Wirtschaftskammern ein negatives Jahresergebnis nach Steuern. Die hohen
negativen Jahresergebnisse der WKO und WK Niederdsterreich im Jahr 2020 waren
insbesondere auch auf erhdhte Aufwendungen fir FordermaRnahmen zurlckzufih-
ren.®

4 In der WK Niederdsterreich stiegen insbesondere die Aufwendungen fiir ,Foérderungsbeitrage und Zuschisse”

von 10,48 Mio. EUR 2019 auf 49 Mio. EUR 2020; in der WKO von 25,12 Mio. EUR 2019 auf 44,47 Mio. EUR 2020.
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in Mio. EUR
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7.2

(9) Jedes positive Jahresergebnis fihrte (TZ 6) zu einer Erhdhung, jedes negative
Jahresergebnis zu einer Reduktion der Gewinnrlcklagen. Die nachfolgende Abbil-
dung zeigt die Entwicklung der Ricklagen (sowie den jeweiligen Anteil der Gewinn-
und Kapitalriicklagen) der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen zwischen
2019 und 2024 jeweils zum 31. Dezember:

Abbildung 9:  Entwicklung der Ricklagen im Vergleich zu den Jahresergebnissen

Riicklagen gesamt 2.055,82 Mio. EUR
Gewinnrucklagen 1.334,38 Mio. EUR
1
Kapitalrticklagen 721,44 Mio. EUR
l Jahresergebnisse

der Wirtschaftskammern
und Fachorganisationen

- ] | mtm

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern und Fachorganisationen; Darstellung: RH

Von 2019 bis 2024 stiegen die Gewinn- und Kapitalriicklagen der Wirtschaftskam-
mern und Fachorganisationen laut Bilanzen um 325,44 Mio. EUR bzw. 19 % auf
2,056 Mrd. EUR. Von den 325,44 Mio. EUR entfielen rd. 107,68 Mio. EUR auf Ge-
winnricklagen und rd. 217,75 Mio. EUR auf Kapitalriicklagen. Die Gewinnrlcklagen
erhdhten sich damit um 9 %, die Kapitalricklagen um 43 %. Zum 31. Dezember 2024
wiesen die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen somit 1,334 Mrd. EUR an
Gewinnrlcklagen und 0,721 Mrd. EUR an Kapitalriicklagen aus.

Die Verlagerung von den Gewinn- auf die Kapitalricklagen ab dem Jahr 2022 war auf
Investitionstatigkeiten einzelner Wirtschaftskammern zurickzufthren.

Der RH hob hervor, dass sich die Wirtschaftskammern und die Fachorganisationen
grolteils durch die Kammer- und Grundumlagen ihrer Mitglieder finanzierten. Die
rechtlichen Grundlagen sahen fiir Jahresiberschisse keine Rickfiihrung an Mitglie-
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der im Sinne einer Gesellschafterausschittung vor, Gewinn- oder Verlustvortrage
wurden nicht durchgefihrt. Dadurch flhrte jedes positive Jahresergebnis zu einer
Erhohung und jedes negative Jahresergebnis zu einer Verringerung der Gewinnrick-
lagen. Eine Auflésung von Ricklagen zugunsten einer Absenkung von Kammer- und
Grundumlagen war in den kammerinternen Haushaltsvorschriften nicht vorgesehen
(TZ5).

Der RH wies darauf hin, dass die Ricklagen der Wirtschaftskammern und Fachorga-
nisationen von 2019 bis 2024 trotz COVID-19-Pandemie um 19 % auf 2,056 Mrd. EUR
stiegen.

Er wies weiters darauf hin, dass neben den Einnahmen aus den Umlagen der Perso-
nalaufwand und der sonstige betriebliche Aufwand (z.B. Aufwendungen fiur die
Mitgliederbetreuung und die Kommunikation oder Mietaufwand) wesentlich fir das
Jahresergebnis und somit auch fir die Riicklagengebarung waren. Im Betrachtungs-
zeitraum Ubertrafen die Ertrage die Aufwendungen. Dies, obwohl der sonstige be-
triebliche Aufwand deutlich anstieg. Diese Uberkompensation verringerte sich
jedoch in den Jahren 2023 und insbesondere 2024.

Ergdnzend merkte der RH an, dass sich die einzelnen Wirtschaftskammern und Fach-
organisationen in den Gebarungskennzahlen im Detail deutlich unterschieden.

Jahresvoranschlag

(1) Wesentlich fur die Rucklagengebarung war —neben den tatsdchlich erzielten
Ertragen und angefallenen Aufwendungen sowie dem daraus resultierenden Jahres-
ergebnis —auch deren Budgetierung bzw. der Jahresvoranschlag. Diese erfolgte Gber
eine Gewinn- und Verlustrechnung, die in ihrem Aufbau und Inhalt der Gewinn- und
Verlustrechnung des Rechnungsabschlusses glich (TZ 7).

Der Rechnungsabschluss hatte die Gewinn- und Verlustrechnung mit den erzielten
Werten zu enthalten. Weiters waren die budgetierten Werte sowie die Abweichun-
gen davon darzustellen.

(2) Bei der Budgetierung eines Geschaftsjahres war die geplante Ricklagengestion*
zu bericksichtigen. Diese bestimmte mit, in welcher Hohe die einzuhebenden Umla-
gen zur Deckung der erwarteten Jahresaufwendungen festzusetzen waren. Laut
Wirtschaftskammergesetz 1998 waren Umlagen in jener Hohe von den Mitgliedern

Im Unterschied zum umfassenderen Begriff der Riicklagengebarung, die z.B. auch Planungen und Kalkulatio-
nen zu Ricklagen einschliefit, verwendet der RH den Begriff der Ricklagengestion fir Rucklagenbewegungen
(Zuweisung, Auflosung, Umwidmung) in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Jahresergebnis.
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einzuheben, die notwendig war, um die erwarteten Aufwendungen zu decken und
angemessene Ricklagen fir bestimmte Vorhaben zu bilden (TZ 11). Sonstige Ertrdge
waren dabei zu berlcksichtigen.

(3) Die Uberpruften Wirtschaftskammern gaben dazu an, bei der Erstellung des
Jahresvoranschlags zunachst die Aufwendungen fir die geplanten Aktivitdten und
die Bildung angemessener Ricklagen festzustellen. Diesen Aufwendungen wirden
sie die erwarteten Umlagenertrage auf Basis der aktuellen Beitragssatze gegentber-
stellen. Sollte der Bedarf hoher sein, missten die Entscheidungstrédgerinnen und
Entscheidungstrager der jeweiligen Kdrperschaft festlegen, ob die Umlagen erhoht
oder Ricklagen aufgeldst werden sollten. Bei geringerem Bedarf wiirden die Umla-
gen gesenkt.” Der RH verwies dazu auf seine Ausfiihrungen in TZ 3 zu den Anpassun-
gen der Kammerumlagen von 2018 bis 2024.

(4) Die Methode bzw. das Ausmal der geplanten Ricklagengestion im Rahmen der
Budgetierung war in den Uberpriften Wirtschaftskammern teilweise unterschied-
lich.*

Die WKO erklarte die Planung der Riicklagengestion bei der Erstellung des Jahresvor-
anschlags folgendermaRen:

Racklagenzuweisungen im Voranschlag wirden geplant, um Mittel fir kinftige
Projekte und Vorhaben anzusparen.

Im Jahr der Inanspruchnahme der Mittel wirde die Auflésung geplant (z.B. flr
IT-Projekte, Inventarerneuerung, Renovierungs- und Instandhaltungserfordernisse).
Durch die Ansparung kénnten Kosten Uber mehrere Jahre verteilt werden und es
wirde im Sinne der Stabilitdt und Planungssicherheit fur die Mitglieder vermieden,
die Umlagen kurzfristig erhdhen zu missen.

Laut WKO sei eine Auflésung von Riicklagen nicht erforderlich, wenn die geplanten
Aufwendungen mit dem erwarteten Kammerumlagen-Aufkommen finanzierbar
seien. Ein geplanter Abbau der bestehenden Ricklagen sei vor dem Hintergrund der
geringen Deckungsquote in der WKO und der andauernden Unabwégbarkeiten und
Krisen im Gberpriften Zeitraum nicht vertretbar gewesen. Die durch den unerwarte-
ten Wirtschaftsaufschwung nach der COVID-19-Pandemie erwirtschafteten finanzi-
ellen Spielrdume wiirden fir eine Beitragssenkung mit Wirkung ab dem Jahr 2024
sowie fir MaRnahmen zur Internationalisierung der Wirtschaft genttzt (TZ 16).

Als Beispiel fiihrte die WKO an, dass sie seit dem Jahr 2000 die Kammerumlagen nicht erhéht, sondern in den
Jahren 2000, 2001, 2002, 2019 sowie 2024 gesenkt habe.

Die WK Steiermark flihrte an, dass sie seit dem Jahr 2000 den Beitragssatz fiir die Kammerumlage 2 nicht
erhoht, sondern in den Jahren 2000, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2019 sowie 2023 gesenkt habe.

siehe RH-Berichte ,Rucklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Steiermark” (Reihe
Kammer 2026/3, TZ 15) sowie ,Rucklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Wien” (Reihe
Kammer 2026/2, TZ 15)
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(5) Das erzielte Jahresergebnis war die Grundlage fir die tatsachlich durchgefiihrte
Ricklagengestion. Diese war im Jahresvoranschlag moglichst genau zu planen.

Entsprach das erzielte Jahresergebnis dem budgetierten Jahresergebnis, konnte die
geplante Rilcklagengestion wie in der Budgetierung vorgesehen durchgefihrt
werden. In der Folge verblieb kein ungeplanter Uberschuss oder Fehlbetrag.

Wich hingegen das Ist-Jahresergebnis vom budgetierten Jahresergebnis ab, kam es
jedenfalls zu einer ungeplanten Ricklagenverdnderung:

War das Ist-Jahresergebnis besser als geplant, verblieb nach budgetkonformer Rick-
lagengestion ein Uberschuss, der ungeplant den Riicklagen zugefithrt werden
musste.

War das Ist-Jahresergebnis schlechter als geplant, konnte die budgetierte Ricklagen-
gestion nicht bzw. nicht vollstandig umgesetzt werden. Die Bedeckung des Fehlbe-
trags erforderte in der Folge allenfalls eine zusatzliche Ricklagenauflésung.
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Die nachfolgende Abbildung zeigt, in welchen Fallen es zu geplanten oder ungeplan-
ten Ricklagenveranderungen kam:

Abbildung 10: Budgetierung der Riicklagengestion

Bericksichtigung der Riicklagengebarung:

u.a. Evaluierungen und Berechnungen zum

Erstellung des Voranschlags angestrebten Ricklagenbestand und zur
(Budgetierung) - beabsichtigten Ricklagengestion

Voranschlag = Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
(u.a. inkl. Soll-Ricklagengestion und Soll-Jahresergebnis)

Haushaltsjahr

Ist-Jahresergebnis Ist-Jahresergebnis
gleich ungleich
Soll-Jahresergebnis Soll-Jahresergebnis

Ricklagengestion
wie im Voranschlag
vorgesehen durch-
fuhrbar;

keine weitere
ungeplante
Riicklagengestion
notwendig

Ist-Jahresergebnis
besser als
Soll-Jahresergebnis

'

Ricklagengestion
wie im Voran-
schlag vorgesehen
durchfthrbar;

zusatzlich unge-
plante Riicklagen-
zuweisung

Ist-Jahresergebnis
schlechter als
Soll-Jahresergebnis

'

Ricklagengestion

nicht wie im Vor-
anschlag vorgese-
hen durchfihrbar;

zusatzlich unge-
plante Riicklagen-
auflésung

Quelle und Darstellung: RH

Der Abgleich der Soll- mit den Ist-Werten zeigte, in welchem AusmaR die Riicklagen-
entwicklung auf geplante oder ungeplante Riicklagenbewegungen zurtckzufihren
war.

(6) Die Gegenuberstellung der Jahresergebnisse nach Steuern laut Rechnungsab-
schlissen mit jenen aus den Voranschlagen ergab zum GroRteil deutliche Abwei-
chungen. Bei den Wirtschaftskammern waren die erzielten Jahresergebnisse in 85 %
der Falle besser als veranschlagt, bei den Fachorganisationen in 97 % der Falle.
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Die Abweichungen lagen

bei den Wirtschaftskammern in einer Bandbreite von -42,92 Mio. EUR (2020,
WK Niederdsterreich) bis 63,11 Mio. EUR (2022, WKO) sowie im Durchschnitt bei
5,88 Mio. EUR.

bei den Fachorganisationen in einer Bandbreite von -1,75 Mio. EUR (2024, Fach-
gruppen in Niederosterreich) bis 18,56 Mio. EUR (2021, Fachgruppen in Wien) sowie
im Durchschnitt bei 4,13 Mio. EUR (siehe dazu im Detail Anhang Cin diesem Bericht).

Die Ursachen dieser Abweichungen waren in den einzelnen Wirtschaftskammern
unterschiedlich. Sie konnten auf Abweichungen in den Ertragen oder in den Aufwen-
dungen beruhen. Mehrertrage resultierten etwa aus —gegeniber der Prognose —
besseren Wirtschaftsentwicklungen, wodurch die Einnahmen aus Kammerumlagen
stiegen. Mehraufwendungen standen z.B. im Zusammenhang mit der COVID-19-Pan-
demie.

(7) Die Budgetierung der Kammerumlagen erfolgte laut den Uberpriften Wirt-
schaftskammern mithilfe eines statistischen Modells. Dieses bertcksichtigte die im
Frihjahr vorliegenden Prognosen Osterreichischer Wirtschaftsforschungsinstitute.
Im Gberpriften Zeitraum erschwerten geopolitische und wirtschaftliche Verwerfun-
gen die Prognosegenauigkeit und hatten unerwartete Auswirkungen auf Unterneh-
men und das Umlageaufkommen.

Der RH hielt fest, dass die jahrlichen Ricklagenveranderungen vom erzielten Jahres-
ergebnis bestimmt waren. In welchem Ausmal’ eine Ricklagenveranderung geplant
oder ungeplant war, hing u.a. von der Budgetierung ab. Jede Abweichung des erziel-
ten vom budgetierten Jahresergebnis fihrte in der Systematik der Haushaltsordnung
zu einer ungeplanten Ricklagenveranderung. In der Budgetierung waren geplante
Ricklagenbewegungen ebenso zu bericksichtigen wie die Festsetzung der einzuhe-
benden Umlagen, um die erwarteten Jahresaufwendungen zu decken.

Vor diesem Hintergrund hob der RH die Relevanz einer moglichst prazisen Budgetie-
rung der Ertrage, Aufwendungen und Ricklagenbewegungen hervor. Zu den Ertra-
gen verwies er weiters auf seine AusfUhrungen Uber die Anpassungen der
Kammerumlagen in den Jahren 2018 bis 2024 in TZ 3.

Bei Gegeniiberstellung der budgetierten mit den erzielten Jahresergebnissen zeigten
sich zum Teil deutliche Abweichungen. Mit Ausnahme des Jahres 2020 erzielten die
Wirtschaftskammern und Fachorganisationen groRteils bessere Jahresergebnisse als
budgetiert, woraus ein hoher ungeplanter Riicklagenaufbau resultierte.

Der RH empfahl der WKO, die Riicklagengebarung bei der Erstellung des Jahresvor-
anschlags nachvollziehbar zu bertcksichtigen und zu erldautern.
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Weiters empfahl er der WKO, zu evaluieren, inwiefern der Budgetierungsprozess
verbessert werden kénnte, um erwartete Aufwendungen und Ertrage, die geplante
Ricklagengestion und folglich das Jahresergebnis praziser zu budgetieren. Dabei
waren die erforderlichen Einnahmen aus den Kammerumlagen bzw. die Hohe der
festgesetzten Kammerumlagen kritisch zu hinterfragen.

Ricklagen im Uberblick

(1) Zum 31. Dezember 2024 betrugen die bilanzierten Ricklagen der Wirtschafts-
kammern und der Fachorganisationen 2,056 Mrd. EUR. Davon entfielen rund zwei
Drittel auf die Wirtschaftskammern. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der
Ricklagen zwischen Wirtschaftskammern und Fachorganisationen auf Bundes- und
Landerebene:

Abbildung 11: Rucklagen getrennt nach Wirtschaftskammern und Fachorganisationen

Wirtschaftskammern Fachorganisationen

1.443,52 Mio. EUR 612,30 Mio. EUR

Osterreich
316,20 Mio. EUR l
Wien Osterreich
272,56 Mio. EUR 198,54 Mio. EUR
Tirol
116,77 Mio. EUR Wien
Niederosterreich ‘ 115,99 Mio. EUR
148,45 Mio. EUR Niederdsterreich
Steiermark 61,51 Mio. EUR
177,19 Mio. EUR Steiermark
Salzburg 57,07 Mio. EUR
148,49 Mio. EUR Vorarlberg
Oberdsterreich 19,85 Mio. EUR
111,85 Mio. EUR
Burgenland
Vorariberg 10,54 Mio. EUR
75,85 Mio. EUR
Karnten Salzburg
54,80 Mio. EUR 23,02 Mio. EUR
Burgenland Karnten
21,37 Mio. EUR 24,64 Mio. EUR
Tirol
39,78 Mio. EUR
Oberosterreich

61,37 Mio. EUR

Quellen: Rechnungsabschlisse 2024 Wirtschaftskammern und Fachorganisationen; Darstellung: RH
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(2) Die Rucklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen waren in
Gewinn- und Kapitalricklagen untergliedert. In den Gewinnricklagen waren die
Ausgleichsriicklage und die zweckgebundenen Ricklagen (einschlielRlich Wahlriick-
lage) zusammengefasst.*” Wahrend Gewinnricklagen grundsatzlich frei verfiigbares
Vermdgen darstellten, spiegelten Kapitalricklagen das Sachanlage- und Beteili-
gungsvermogen wider (TZ5). Die Uberpriften Wirtschaftskammern erachteten
dieses Vermogen groRteils als betriebsnotwendig (TZ 12).

Die Gewinnrlcklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen betrugen
zum 31. Dezember 2024 insgesamt 1.334,38 Mio. EUR. Das entsprach rund zwei Drit-
tel der gesamten Ricklagen. Sie waren in Ausgleichsricklagen in Héhe von
548,59 Mio. EUR und zweckgebundene Riicklagen in Hohe von 785,78 Mio. EUR
aufgeteilt. Die Kapitalrticklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
betrugen zusammen 721,44 Mio. EUR.

Die folgende Tabelle zeigt die Ricklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisa-
tionen sowie die Anteile der Gewinn- und Kapitalriicklagen zum 31. Dezember 2024

Tabelle 10: Rucklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
‘ Wirtschaftskammern I Fachorganisationen
davon davon davon davon
Ricklagen Gewinn- Kapital- Riicklagen Gewinn- Kapital-
riicklagen riicklagen ricklagen ricklagen
in Mio. EUR in% in Mio. EUR in %

316,20 73,5 26,5 198,54 94,4 5,6
272,56 16,7 83,3 115,99 81,0 19,0
177,19 59,3 40,7 57,07 92,0 8,0
148,45 84,3 15,7 61,51 95,1 4,9
111,85 52,5 47,5 61,37 95,4 4,6
148,49 42,0 58,0 23,02 93,8 6,2
116,77 39,4 60,6 39,78 96,9 3,1
54,80 51,6 48,4 24,64 85,8 14,2
75,85 69,4 30,6 19,85 95,1 4,9
21,37 77,2 22,8 10,54 100,0 0,0
1.443,52 53,5 46,5 612,30 91,7 8,3

Quellen: Rechnungsabschlisse 2024 Wirtschaftskammern und Fachorganisationen

Neben den im Eigenkapital dargestellten —und im Rahmen dieser Gebarungslberprifung behandelten —
Rucklagen bestanden Notlagen- und Hilfeleistungsricklagen fir Mitglieder in Notlagen, die in einer separaten
Bilanzposition (,Versorgungs- und Unterstlitzungseinrichtungen®) ausgewiesen wurden. In der Gewinn- und
Verlustrechnung wurden auch diese Ricklagen als ,,Gewinnriicklagen” bezeichnet bzw. behandelt.
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In der WKO, den Wirtschaftskammern Steiermark, Niederdsterreich, Vorarlberg und
Burgenland Gberwogen die Gewinnricklagen, wahrend in den Wirtschaftskammern
Wien, Salzburg und Tirol die Kapitalrlicklagen Gberwogen. In der WK Oberosterreich
und der WK Karnten war das Verhaltnis zwischen den Ricklagenarten nahezu ausge-
glichen. In den Fachorganisationen iberwogen die Gewinnricklagen deutlich.

Ausgleichsricklagen

(1) Gemalk Haushaltsordnung war ein Bilanzgewinn der Ausgleichsriicklage zuzufih-
ren und ein Bilanzverlust durch die Ausgleichsricklage zu decken. Diese war fir den
Ausgleich ,unvorhergesehener Schwankungen bei Aufwendungen und Ertragen”
vorgesehen. Die Haushaltsordnung empfahl, dass ihre Hohe ,moglichst einen Jahres-
bedarf der fortlaufenden Aufwendungen” betragen sollte (TZ 5). Bei der Bemessung
des Jahresbedarfs berilcksichtigten die Uberpriften Wirtschaftskammern alle
betrieblichen Aufwendungen zur Ganze: den Material- und Personalaufwand, die
Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (in der Folge:
Gesamtaufwand).

(2) Die Gberpruften Wirtschaftskammern erachteten sowohl die empfohlene Héhe
der Ausgleichsriicklage als auch die Einbeziehung aller Aufwendungen als sachge-
recht, um eine Uberbriickung von unvorhergesehenen Schwankungen* bei den
Aufwendungen und Ertrdgen im Krisenfall sowie die finanzielle Unabhangigkeit
sicherzustellen. Ein Krisenfall —insbesondere eine Wirtschaftskrise — erfordere
jedenfalls die Aufrechterhaltung bzw. sogar den Ausbau der Leistungen fir die
Mitglieder. Nach Ansicht der Gberpriften Wirtschaftskammern waren als Alternative
die Kammerumlagen zu erhohen. Diese Moglichkeit lehnten sie ab, um die Mitglie-
der in Krisenfallen nicht zuséatzlich finanziell zu belasten; zudem wirde diese
MaRnahme erst zeitversetzt greifen. Die Uberpriften Wirtschaftskammern wiesen
Uberdies darauf hin, dass insbesondere in Krisenzeiten ein erhéhter Betreuungsbe-
darf bei den Mitgliedern bestand.

Als unvorhergesehene Schwankungen nannten die Uberpriften Wirtschaftskammern nicht planbare Mehr-
aufwendungen oder Ertragsausfalle insbesondere durch den Ausfall von Kammerumlagen, z.B. aufgrund von
Wirtschaftskrisen in den Jahren 2009 und 2024. Als weitere Beispiele fiihrten sie die , Nichtleistung von Umla-
gen durch groRe Mitglieder (Umlagenboykott)” oder Mehraufwendungen bei sonstigen Krisen (z.B. COVID-
19-Pandemie) an.



(3) Die folgende Tabelle stellt dar, in welchem Ausmal’ die Ausgleichsriicklagen den
Aufwand der Wirtschaftskammern bzw. Fachorganisationen zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2024 deckten:

Tabelle 11: Deckungsgrad der Ausgleichsricklagen

| Wirtschaftskammern I Fachorganisationen
Gesamt- Ausgleichs- Deckungs- Gesamt- Ausgleichs- Deckungs-
aufwand ricklage grad aufwand ricklage grad
in Mio. EUR in % in Mio. EUR in %
Osterreich 320,55 113,07 35,3 109,65 78,71 71,8
Wien 143,16 32,99 23,0 44,50 37,24 83,7
Steiermark 104,74 35,90 34,3 26,52 22,25 83,9
Niederdsterreich 122,28 27,82 22,8 26,82 33,86 126,2
Oberosterreich 113,69 13,98 12,3 23,75 19,21 80,9
Salzburg 48,29 10,71 22,2 13,83 14,65 105,9
Tirol 70,18 25,12 35,8 16,30 14,15 86,9
Karnten 36,02 8,59 23,9 12,08 12,91 106,8
Vorarlberg 34,70 20,11 57,9 11,37 12,87 113,2
Burgenland 24,16 5,29 21,9 6,82 9,17 134,5
Summe 1.017,77 293,58 28,8 291,63 255,01 87,4
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschlisse 2024 Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
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Die ausgewiesenen Ausgleichsriicklagen deckten den Gesamtaufwand zwischen
12 % (WK Oberosterreich) und 58 % (WK Vorarlberg). Der Deckungsgrad aller Wirt-
schaftskammern lag im Durchschnitt bei rd. 29 %.

Der Deckungsgrad in den Fachorganisationen war mit 72 % (Osterreich) bis 135 %
(Burgenland) deutlich héher.

Die Uberpriften Wirtschaftskammern beurteilten den Deckungsgrad der Ausgleichs-
ricklage kritisch und fihrten aus, dass bei einer Erholung der wirtschaftlichen Situ-
ation ein Aufbau zu erfolgen hatte.
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(4) Die folgende Tabelle stellt die Ausgleichsriicklagen der Wirtschaftskammern zum
1. Janner 2020 und zum 31. Dezember 2024 sowie die bilanzierten Auflésungen dar:

Tabelle 12: Stand der Ausgleichsriicklage 2020 und 2024 sowie Auflésungen

Ausgleichsriicklage Ausgleichsriicklage Auflésungen®-2
zum 1. Janner 2020 | zum 31. Dezember 2024 2020 bis 2024
in Mio. EUR Jahr in Mio. EUR

. 2020 16,94
Osterreich 99,53 113,07

2024 10,27
Wien 58,39 32,99 2020 3,56
Steiermark 34,87 35,90 2020 0,50
Niederosterreich 28,75 27,82 2020 5,09

2020 3,79
Oberosterreich 17,61 13,98

2024 1,29
Salzburg 10,10 10,71 2020 1,42
Tirol 22,31 25,12 2020 1,05

2020 1,23
Karnten 5,84 8,59

2023 0,03
Vorarlberg 7,38 20,11 - -
Burgenland 7,11 529 2024 0,05
Summe 291,91 293,58 45,21
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern

1 Aufgelistet sind nur tatsichliche Auflésungen der Ausgleichsriicklage. Weitere Riicklagenbewegungen konnten

sich durch Zuweisungen, erhthende oder reduzierende Umwidmungen ergeben.

2 Die acht Auflésungen im Jahr 2020 (COVID-19-Pandemie) betrugen insgesamt 33,58 Mio. EUR. In diesem Jahr
verzeichneten sieben der acht Wirtschaftskammern (Ausnahme WK Wien), die Auflésungen vornahmen, ein nega-
tives Jahresergebnis nach Steuern.

Die durchgefihrten Auflosungen der Ausgleichsricklage deckten die negativen
Jahresergebnisse (Tabelle 9) teilweise nicht vollstdndig ab. Dies, da ein negatives
Jahresergebnis — neben der Ausgleichsriicklage — auch durch andere Gewinnruckla-
gen (zweckgebundene Ricklagen) abgedeckt werden konnte.

Ebenso konnte ein positives Jahresergebnis durch diverse Ricklagenbewegungen zu
einem negativen Bilanzergebnis werden. Dieser Bilanzverlust musste durch eine
Auflésung der Ausgleichsriicklage gedeckt werden.*

Von den insgesamt bilanzierten Ausgleichsricklagen in den Wirtschaftskammern
zum 1.Janner 2020 in Hoéhe von 291,91 Mio. EUR wurden im Jahr 2020
33,58 Mio. EUR bzw. 12 % aufgelost.

Zum Beispiel erzielte die WK Wien im Jahr 2020 und die WK Karnten im Jahr 2023 positive Jahresergebnisse;
durchgeflihrte Rucklagenzuweisungen bewirkten aber Bilanzverluste.
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Zwischen Anfang 2020 und Ende 2024 wurden 0 % (WK Vorarlberg) bis 29 % (WK
Oberdsterreich) der Ausgleichsriicklagen aufgelost.

Der RH hielt fest, dass die Ausgleichsriicklagen den Gesamtaufwand in den Wirt-
schaftskammern in einer Bandbreite von 12 % bis 58 % —im Durchschnitt zu
rd. 29 % — deckten und dass dies geringer als der empfohlene Deckungsgrad gemaf
Haushaltsordnung war.

Der RH wies darauf hin, dass die Ausgleichsriicklage eine Absicherungsfunktion
erflllte. Sie sollte Schwankungen bei Ertragen und Aufwendungen ausgleichen und
den Entfall von Umlagen in Krisenzeiten kompensieren. Im von der COVID-19-Pande-
mie gepragten Jahr 2020 wurden insgesamt 33,58 Mio. EUR in den Wirtschaftskam-
mern aufgeldst. Diese Inanspruchnahme stand auch im Zusammenhang mit
erhohten Aufwendungen flir Forderungen im Jahr 2020. Von den insgesamt bilan-
zierten Ausgleichsricklagen in den Wirtschaftskammern zum 1. Janner 2020 in Hohe
von 291,91 Mio. EUR wurden im Jahr 2020 nur 12 % aufgelost.

Der RH hielt dazu fest, dass die haushaltsrechtlichen Bestimmungen keine automa-
tische Reduktion bzw. keinen automatischen Entfall von Umlagen in Krisenzeiten
vorsahen. Vor diesem Hintergrund und den bisherigen Erfahrungen bei der Bewalti-
gung gesamtwirtschaftlicher Krisen sah der RH die Empfehlung bzw. Zielvorgabe der
Haushaltsordnung, wonach die Ausgleichsriicklage die Gesamtaufwendungen eines
Jahres decken kénnen sollte, infrage gestellt.

Der RH empfahl der WKO, die notwendigen Aufwendungen fiir die Weiterfiihrung
des laufenden Betriebs in Krisenzeiten zu evaluieren, den daraus resultierenden und
anzustrebenden Deckungsgrad der Ausgleichsricklage zu bestimmen und die Rick-
lagengebarung dahingehend auszurichten.
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Zweckgebundene Ricklagen

(1) Das Wirtschaftskammergesetz 1998 ermoglichte, im Budgetierungsprozess
,angemessene Ricklagen” fir ,bestimmte Vorhaben” zu bilden (TZ 7).

Die Haushaltsordnung wiederholte die Bestimmung des Wirtschaftskammergeset-
zes 1998 zu den Ricklagen. Darliber hinaus nannte sie drei Bereiche, fir die Riickla-
gen gebildet werden durften (TZ 5). Weder das Gesetz noch die Haushaltsordnung
definierten die Begriffe ,angemessene Ricklagen” oder ,bestimmte Vorhaben“.*

(2) Die Gberpruften Wirtschaftskammern legten diese Begriffe wie folgt aus:

,Bestimmte Vorhaben” seien Aktivitdten, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
in der Zukunft realisiert wirden.

Die ,Angemessenheit” sahen sie vor dem Hintergrund der gesetzlichen Verpflich-
tung zur Bedachtnahme auf unvorhergesehene Ereignisse, die zu unerwarteten und
daher nicht planbaren Schwankungen bei den Aufwendungen und Ertragen fihren
kdnnten. In den letzten Jahren sei die Relevanz dieser Bestimmung stark gestiegen
— als Beispiele fihrten sie die COVID-19-Pandemie, den Ukraine-Krieg, die Energie-
Krise, die dauerhafte wirtschaftliche Rezession und den Nahost-Krieg mit allen nega-
tiven wirtschaftlichen Folgen an (TZ 10).

Weiters mussten Ricklagenzuweisungen nicht projektspezifisch erfolgen. Das Erfor-
dernis der Rlcklagen ergebe sich aus der gesetzlichen Verpflichtung, auf unvorher-
gesehene Ereignisse Bedacht zu nehmen, die zu unerwarteten und daher nicht
planbaren Schwankungen bei den Aufwendungen und Ertragen fihren kdnnen.

Sie flhrten weiter aus, dass die Bemessung der Ricklagen zweckbezogen erfolge
und der Sicherstellung der Finanzierung auch bei Einnahmenausfallen und unerwar-
teten Erfordernissen diene. Die Dotierung basiere auf Erfahrungswerten, zukinfti-
gen Vorhaben sowie bestandsabhadngigen Kriterien.

Als sinnvolle Mindestdotierung der Gewinnrlcklagen — Ausgleichsricklage und
zweckgebundene Ricklagen — erachteten die Uberpriften Wirtschaftskammern
einen Jahresaufwand plus Vorsorgen fir mittelfristige Erfordernisse und konkrete
Zwecke.

Sie legten keine messbaren Zielwerte fur ihre Gewinnrlcklagen sowie die einzelnen
zweckgebundenen Riicklagenkategorien —im Sinne der Angemessenheit — vor.

Lediglich fir die Ausgleichsriicklage war bestimmt, dass sie moglichst einen Jahresbedarf der fortlaufenden
Aufwendungen betragen sollte (TZ 10).



(3) Rucklagen waren widmungsgemal} zu verwenden. Bei Entfall des Verwendungs-
zwecks waren sie aufzulésen bzw. umzuwidmen (TZ5). Umwidmungen waren
erfolgsneutral darzustellen. Weitere Voraussetzungen flir Umwidmungen sah die
Haushaltsordnung nicht vor.

(4) Die folgende Tabelle zeigt die zweckgebundenen Riicklagen der Wirtschaftskam-
mern jeweils zum 31. Dezember:

Tabelle 13: Zweckgebundene Ricklagen der Wirtschaftskammern

Stand der zweckgebundenen Ricklagen zum 31. Dezember

Osterreich

Wien

Steiermark
Niederdsterreich
Oberosterreich
Salzburg

Tirol

Karnten
Vorarlberg
Burgenland

Summe

Rundungsdifferenzen moglich

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2‘?{;”&:;‘2@
in Mio. EUR in%

93,48 84,04 107,95 113,86 13258 119,33 25,86 27,7
15,51 1228 21,07 2390 23,57 12,59 2,91 -18,8
51,98 5214 6128 6941 6945 69,21 17,24 33,2
91,80 5615 7578 86,16 90,36 97,33 5,54 6,0
58,87 5892 6620 69,88 60,84 4473  -1414 24,0
5425 50,14 5881 69,79 59,82 51,67 -2,58 4,8
2540 2591 3220 37,88 16,86 20,89 4,51 17,8
11,73 12,26 16,41 17,73 18,63 19,70 7,98 68,0
18,02 18,49 21,74 2726 31,94 32,53 14,51 80,5
2,72 3,13 5,97 8,79 10,40 11,21 8,48 311,8
423,75 373,46 467,41 524,67 51445 479,20 55,46 13,1

Quellen: Rechnungsabschlisse Wirtschaftskammern

Grau hinterlegte Werte zeigen Reduktionen des Riicklagenstandes um mehr als 10 % im Vergleich zum Vorjahr.
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Die Verdnderungen bei den zweckgebundenen Ricklagen basierten auf diversen
Bewegungen — Zuweisungen, Auflésungen, reduzierende bzw. erhéhende Umwid-
mungen — in den zweckgebundenen Ricklagenkategorien.

Die Ricklagenkategorien in den einzelnen Wirtschaftskammern waren ebenso unter-
schiedlich wie die Hohe der Riicklagen. Beispiele dafliir waren die ,,Gebdudertcklage
fir Auslandsobjekte” in Hohe von 41,74 Mio. EUR der WKO, die Riicklage ,Hans-Jorg
Jager Forum” in H6he von rd. 331.000 EUR der WK Tirol oder die Ricklage fiur
,Mieten Regionalstellen” in Hohe von rd. 63.000 EUR der WK Burgenland jeweils
zum 31. Dezember 2024.

In jeder Wirtschaftskammer —ausgenommen die WK Tirol — bestand zumindest eine
Ricklagenkategorie, in der im Uberpriften Zeitraum keine Auflésung vorgenommen
wurde. Teilweise wurden Ricklagen seit 20 Jahren ohne Veranderungen in der Bilanz
geflhrt (TZ 16).



(5) Die Uberpriften Wirtschaftskammern gaben an, die bestehenden Ricklagen jahr-
lich im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses zu evaluieren. In Vorbereitung
der Beschlussvorlage erfolge auf Basis der jeweils aktuellen, vollstandigen Liste der
Ricklagen eine Abstimmung u.a. zwischen dem Fachbereich und der bzw. dem
zustandigen leitenden Angestellten. Unter BerUcksichtigung der fir das jeweilige
Jahr vom Prasidium beschlossenen Ricklagengestion wirden die tatsachlichen Er-
fordernisse evaluiert. Sich daraus ergebende Auflésungen, Zuweisungen oder Um-
widmungen beschlieRe das Prasidium.

Evaluierungen Uber den Bedarf an bestehenden Ricklagenstdanden Ubermittelten
die drei Uberpriften Wirtschaftskammern im Rahmen der Gebarungsiberprifung
des RH nicht.

(6) Im Zusammenhang mit den negativen Jahresergebnissen der Wirtschaftskam-
mern im Jahr 2020 sanken die Ricklagenstainde um 50,29 Mio. EUR auf
373,46 Mio. EUR zum Jahresende. In den beiden Folgejahren stiegen sie aufgrund
positiver Jahresergebnisse um 151,21 Mio. EUR auf 524,67 Mio. EUR zum Jahres-
ende 2022. 2023 und 2024 sanken sie um 45,47 Mio. EUR auf 479,20 Mio. EUR.

Wahrend die Reduktion der zweckgebundenen Ricklagen im Jahr 2020 im Wesent-
lichen auf die COVID-19-Pandemie zuriickzufiihren war,>* waren die Reduktionen in
den Jahren 2023 und 2024 in den Wirtschaftskammern Oberdsterreich, Salzburg
und Tirol im Wesentlichen in baulichen Aktivitaten® begriindet:

e Die WK Oberosterreich verwendete in beiden Jahren 30,74 Mio. EUR der Hauser-
neuerungs- und Instandhaltungsriicklage fur einen Neubau (Haus der Wirtschaft).

e Die WK Salzburg verwendete 2023 und 2024 30,14 Mio. EUR der Hausbaurtcklage
im Zuge eines Neubaus (Campus der Tourismusschule Klessheim). Weitere Mittel
verwendete sie flr die Renovierung eines Blrogebaudes (1,98 Mio. EUR) und einen
Gesellschafterzuschuss an eine Beteiligung (7,68 Mio. EUR, Wirtschaftskammer Salz-
burg Holding GmbH).

e Die WK Tirol verwendete jeweils 13,47 Mio. EUR der Bildungsricklage und der
Gebéauderlcklage (insgesamt 26,95 Mio. EUR) fur den Erwerb einer Beteiligung
(Objekt Innrain Immobilien GmbH & Co KG).

Dadurch erhohten sich die Kapitalriicklagen im selben AusmaR.
(7) Die Gewinnricklagen bestanden aus den Ausgleichsriicklagen und den zweckge-

bundenen Ricklagen. Die Fachorganisationen bilanzierten zum 31. Dezember 2024

51 Hervorzuheben war die WK Niederdsterreich, die 2020 35,65 Mio. EUR an Riicklagen aufloste.

2 Diese fuhrten zu Umbuchungen von zweckgebundenen Ricklagen zu Kapitalriicklagen.
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Gewinnrucklagen von 561,60 Mio. EUR. Davon entfielen 255,01 Mio. EUR auf die
Ausgleichsricklagen und 306,58 Mio. EUR auf die zweckgebundenen Ricklagen.

Der RH hielt fest, dass das Wirtschaftskammergesetz 1998 und die Haushaltsord-
nung in den flir die Ricklagengebarung maRgeblichen Bestimmungen unprazise
Begriffe enthielten: Sie ermdglichten zur Bedeckung ,bestimmter Vorhaben” die
Bildung ,,angemessener Ricklagen”.

Abhdngig von der Auslegung waren der Rlcklagengebarung engere oder weitere
Grenzen gesetzt. Der RH wies kritisch darauf hin, dass eine weite Auslegung —z.B.
ohne konkreten Anlassfall — eine unbegrenzte Ricklagenbildung auf Vorrat begiins-
tigen kdnnte. Er vermerkte in diesem Zusammenhang, dass Ricklagen teilweise seit
20 Jahren ohne Veranderungen in den Bilanzen einiger Wirtschaftskammern gefihrt
wurden.

Der RH hielt kritisch fest, dass auch die Haushaltsordnung kaum Einschrankungen fir
die Bildung von zweckgebundenen Riicklagen vorsah. Sie ermdglichte die Bildung
von Ricklagen auch fur Zwecke, die der gewdhnlichen Geschéftsgebarung zugeord-
net und von dieser abgedeckt werden konnten bzw. sollten. Der RH verwies dazu auf
die Beispiele fur weitere Ricklagen in Tabelle 3 (TZ 5).

Eine transparente und nachvollziehbare Vorgehensweise in der Ricklagengebarung
war daher von groRRer Bedeutung. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die
geplante Ricklagengebarung im Rahmen der Budgetierung mitentscheidend fir die
Festsetzung der Hohe der einzuhebenden Umlagen war — siehe TZ 3 sowie TZ 8.

Der RH hielt eine gemeinsame Betrachtung der zweckgebundenen Ricklagen und
der Ausgleichsriicklage fur angebracht. Dies, da in Ausnahmesituationen neben der
Ausgleichsricklage bei Bedarf auch auf zweckgebundene Ricklagen zurlickgegriffen
werden konnte. Das von den Uberpriften Wirtschaftskammern angestrebte AusmaR
von ,.einem Jahresaufwand plus weiteren Vorsorgen fiir mittelfristige Erfordernisse
und konkrete Zwecke” sah der RH mit Verweis auf seine Ausfihrungen in TZ 10
jedoch kritisch.

In diesem Sinne kritisierte er, dass die Gberpriften Wirtschaftskammern keine mess-
baren Zielwerte flr ihre Gewinnricklagen (Ausgleichsricklage und zweckgebundene
Rucklagen) sowie fir ihre einzelnen zweckgebundenen Ricklagenkategorien —im
Sinne der Angemessenheit — vorlegten.

Der RH hielt weiters fest, dass die Uberpriften Wirtschaftskammern keine Evaluie-
rungen Uber den Bedarf an bestehenden Riicklagen vorlegten. Er beméangelte dies
vor dem Hintergrund der Haushaltsordnung, die eine Auflésung von Ricklagen
vorsah, wenn der Bedarf daflr entfiel.
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Der RH empfahl der WKO, messbare Zielwerte fiir ihren definierten Bedarf an Riick-
lagen festzulegen. Uberdies waren die Angemessenheit der Hohe dieser Ricklagen
sowie der Bedarf an bestehenden Ricklagen regelmafig zu evaluieren, an nachvoll-
ziehbaren Kriterien zu bemessen und zu dokumentieren.

Dariiber hinaus empfahl der RH der WKO, im Wege des Erweiterten Prasidiums
darauf hinzuwirken, dass Interpretationsspielraume fir den Aufbau zweckgebunde-
ner Rucklagen in der Haushaltsordnung eingegrenzt werden. Zum Beispiel sollten
keine Ricklagen fur Aufwendungen gebildet werden kénnen, die der gewdhnlichen
Geschaftsgebarung zuzuordnen sind.

Der RH empfahl der WKO weiters, im Wege des Erweiterten Présidiums die Haus-
haltsordnung derart anzupassen, dass die Bildung zweckgebundener Ricklagen
etwa nur fir konkrete Projekte moglich ist, wie den Bau, den Erwerb und die Instand-
haltung von Immobilien. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die
Ausgleichsriicklage ohnehin eine Absicherungsfunktion erfillt.

Der RH verwies dazu auch auf seine Empfehlung in TZ 10.

Kapitalricklagen

(1) Gemalk Haushaltsordnung dienten Kapitalrticklagen dazu, das Sachanlagevermé-
gen (Immobilien) und die Beteiligungen auf der Passivseite der Bilanz zu spiegeln.
Ausschlaggebend fir die Hohe der Kapitalriicklagen waren somit die Bewertung und
der bilanzielle Ausweis des Sachanlage- und Beteiligungsvermogens.

Zum 31. Dezember 2024 wiesen die Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
insgesamt 721,44 Mio. EUR an Kapitalrlicklagen in ihren Bilanzen aus. Dies entsprach
35 % der gesamten Riicklagen.



Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Kapitalrlicklagen an den gesamten Riick-

lagen und gliedert die Kapitalrticklagen in Sachanlagevermégen und Beteiligungen:

Tabelle 14: Ricklagen und Kapitalrticklagen
davon davon
Rucklagen davon Kapitalriicklagen Sachar}lage- eTRTeT
vermogen
in Mio. EUR in % in Mio. EUR
Wirtschaftskammern
Osterreich 316,20 83,80 26,5 34,99 48,81
Wien 272,56 226,98 83,3 0,33 226,65
Steiermark 177,19 72,07 40,7 66,28 5,79
Niederdsterreich 148,45 23,30 15,7 5,23 2,47
Oberosterreich 111,85 53,14 47,5 47,17 5,96
Salzburg 148,49 86,11 58,0 52,29 34,30
Tirol 116,77 70,75 60,6 0,0 70,75
Karnten 54,80 26,51 48,4 12,52 13,99
Vorarlberg 75,85 23,21 30,6 0,71 22,51
Burgenland 21,37 4,88 22,8 0,38 4,50
Summe 1.443,52 670,74 46,5 219,90 435,74
Fachorganisationen
Osterreich 198,54 11,15 5,6 10,59 0,48
Wien 115,99 22,08 19,0 21,69 0,26
Steiermark 57,07 4,54 8,0 4,51 0,03
Niederdsterreich 61,51 3,03 49 0,71 2,32
Oberosterreich 61,37 2,81 4,6 2,58 0,22
Salzburg 23,02 1,42 6,2 1,42 0,00
Tirol 39,78 1,22 31 1,71 0,01
Karnten 24,64 3,49 14,2 3,48 0,01
Vorarlberg 19,85 0,97 4,9 0,96 0,00
Burgenland 10,54 0,00 0,0 0,00 0,00
Summe 612,30 50,70 8,3 47,68 3,33
Wirtschaftskammern
g:‘;a:‘?:a';ionen 2.055,82 721,44 35,1 267,58 439,07
gesamt
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschlisse 2024 Wirtschaftskammern und Fachorganisationen

Die Kapitalriicklagen der Wirtschaftskammern (mit Ausnahme der WK Niederoster-
reich) stimmten — abgesehen von geringfiigigen Abweichungen — im Wesentlichen
mit der Summe des Sachanlage- und Beteiligungsvermogens Uberein.*

5 Die WK Niederdsterreich wies im Rechnungsabschluss 2024 Ausleihungen an verbundene Unternehmen im
Wert von 15,60 Mio. EUR aus und spiegelte diese in den Kapitalriicklagen wider.
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(2) Sachanlagevermogen

(a) Die Bilanzen der Wirtschaftskammern wiesen fiir das Jahr 2024 Sachanlagever-
mogen von 219,90 Mio. EUR aus. In den Bilanzen der Fachorganisationen waren es
47,68 Mio. EUR.>

(b) GemaR Haushaltsordnung war bewegliches Sachanlagevermogen® nicht in die
Bilanz aufzunehmen, sondern waren die Anschaffungskosten sofort —im Jahr der
Anschaffung — vollstandig als Aufwand zu buchen. In den Uberpriften Wirtschafts-
kammern erfolgte dies Uber die Aufwandsgruppe ,Abschreibungen”. Fir diese
Vermogenswerte war gemall Haushaltsordnung ein Inventarverzeichnis zu fihren
(TZ 4).

() Zum Immobilienvermoégen der Wirtschaftskammern zahlten u.a. Blrogebaude,
Dienstwohnungen, Regionalstellen und WIFI- bzw. Ausbildungs- und Seminarge-
baude.

Immobilien waren gemal Haushaltsordnung mit dem Einheitswert in die Bilanz
aufzunehmen, sofern der Einheitswertbescheid vorlag. Bis dahin waren Immobilien
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz zu fihren (TZ 6).° Im
Verhaltnis zu einer Bewertung gemaRl Unternehmensgesetzbuch nach Anschaffungs-
oder Herstellungskosten ist der Einheitswert deutlich niedriger. Bilanzierte Vermo-
genswerte weichen abhdngig von der Bewertungsmethode stets vom erzielbaren
Verkaufspreis ab. Orientiert sich der bilanzierte Vermogenswert am Einheitswert, ist
diese Abweichung am grofSten.

Investitionskosten in Immobilien wurden in der WK Steiermark®” —analog zum
beweglichen Sachanlagevermdgen —vollstandig im Jahr der Anschaffung als Aufwand
bzw. Abschreibung in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht. Abschreibungen
im Sinne des Unternehmensgesetzbuchs — als Verteilung des Aufwands Uber die
Nutzungsdauer des Anlagevermdgens — erfolgten nicht.

(d) Die Gberpruften Wirtschaftskammern begriindeten die Sofortabschreibung und
die Einheitswertbewertung u.a. damit, dass eine Abschreibung fir Abnutzung nicht
erforderlich sei, da keine kalkulatorischen Kosten fir die Preisgestaltung ermittelt

Die der WKO zugeordneten Fachverbande sowie die der WK Wien zugeordneten Fachgruppen wiesen jeweils
Vermogenswerte Gber 10 Mio. EUR aus.

2.B. Mobel oder Laptops

Der Ubergang auf den Einheitswert und Einheitswertdnderungen waren gemaR § 11 Abs. 1 Haushaltsord-
nung erfolgsneutral darzustellen.

siehe RH-Bericht ,Rlcklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Steiermark” (Reihe
Kammer 2026/3, TZ 15)
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werden missten. Die Sofortabschreibung entspreche dem Bedarfsdeckungsprin-
zZip®s.

(e) Die WKO und die WK Tirol bilanzierten zum 31. Dezember 2024 kein Immobilien-
vermogen zum Einheitswert:

Die WKO bilanzierte ausschlieRlich Immobilien im Ausland. Diese waren mit Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten von 34,99 Mio. EUR bewertet.

Die WK Tirol wies kein Immobilienvermégen aus, da dieses in Beteiligungen einge-
bracht war.

Far die Wirtschaftskammern Wien, Niederdsterreich und Vorarlberg war im jeweili-
gen Rechnungsabschluss 2024 nicht angefihrt, anhand welcher Bewertungsme-
thode die Immobilien in der Bilanz ausgewiesen wurden.

Neben der WKO wiesen vier Linderkammern ein Sachanlagevermégen von mehr als
10 Mio. EUR aus. In jeder dieser vier Landerkammern entfielen Gber 80 % des
gesamten Sachanlagevermdégens auf Immobilien, die zu Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten bewertet waren:

WK Steiermark: 61 Mio. EUR (92 %),
WK Oberosterreich: 40 Mio. EUR (84 %),
WK Salzburg: 44 Mio. EUR (84 %),

WK Karnten: 10 Mio. EUR (80 %).

In den Wirtschaftskammern Steiermark, Oberdsterreich und Salzburg stand dies
insbesondere mit kirzlich bzw. aktuell durchgefiihrten Bautdtigkeiten im Zusam-
menhang (TZ 11).

Die verbleibenden Anteile entfielen auf Immobilien, die zum Einheitswert bewertet
waren.

Die Uberpriften Wirtschaftskammern setzten § 121 Abs. 2 Wirtschaftskammergesetz 1998 mit dem Bedarfs-
deckungsprinzip gleich. Demnach waren Kammerumlagen, Grundumlagen und Gebuhren fir Sonderleistun-
gen nur in der Hohe festzusetzen, in der sie zusammen mit allfalligen sonstigen Ertrégen den in den
Jahresvoranschlagen festgelegten Aufwand deckten und zur Bildung angemessener Ricklagen erforderlich
waren. Daraus leiteten die Wirtschaftskammern ab, dass die Umlagen eines Geschaftsjahres ausschlieRlich
den Aufwand des jeweiligen Jahres decken sollen. Die Sofortabschreibung ist Folge dieses Ansatzes.

Im Unterschied zum Unternehmensgesetzbuch, das die Abschreibung Uber die betriebsgewdhnliche
Nutzungsdauer sowie eine periodengerechte Erfolgsermittlung vorsah, orientierte sich die Bedarfsdeckungs-
logik der Wirtschaftskammern starker an einer Einnahmen-Ausgaben-Betrachtung. Die Geschéftsjahre
wurden als in sich geschlossen gesehen, da sowohl die Einhebung der Umlagen als auch deren Verwendung
innerhalb desselben Geschaftsjahres vollstéandig in der Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet wurden.

Zum Bedarfsdeckungsprinzip siehe auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfSlg. 20.232), ,[...]
wonach die Mitglieder durch Umlagen nur in jener Héhe in Anspruch genommen werden dirfen, die zur
Deckung der den Organisationen der gewerblichen Wirtschaft erwachsenden Aufwendungen und zur Bildung
angemessener Ricklagen erforderlich ist [...]"
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(f) Das Immobilienvermogen, das im Sachanlagevermogen der Wirtschaftskammern
enthalten war, war im Rechnungsabschluss der jeweiligen Wirtschaftskammer (mit
Ausnahme der WKO) auf die einzelnen Immobilien aufgeschliisselt. Informationen
zur Einordnung einer Immobilie als betriebsnotwendig oder als Vermdgensanlage
enthielten die Rechnungsabschlisse nicht.

(g) Der GroRteil der Wirtschaftskammern hielt Beteiligungen zum Zweck der Immobi-
lienverwaltung. Immobilienvermogen in den Beteiligungen war im Rechnungsab-
schluss der jeweiligen Wirtschaftskammer nicht aufgeschlisselt. Dieses Immobilien-
vermdgen ging indirekt Uber den Ansatz der Beteiligung in die Bilanz der Wirtschafts-
kammer ein. Der wertmallige Ansatz der Beteiligung musste jedoch nicht ausschlieR-
lich von Immobilienwerten bestimmt sein.>®

(h) Laut Haushaltsordnung war die Veranlagung in ,ertragbringenden” Liegenschaf-
ten zuldssig (TZ 4). Von den Uberpriften Wirtschaftskammern ordnete nur die WK
Wien Teile ihres Immobilienvermdgens der Vermégensanlage zu.®

(3) Beteiligungen

(a) Eine aussagekraftige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage einer Wirtschaftskam-
mer erforderte die Einbeziehung der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage ihrer
Beteiligungen. Dies insbesondere dann, wenn das Ausmal einer Beteiligung Gber
50 % lag, ein beherrschender Einfluss durch die Wirtschaftskammer bestand oder
die Beteiligung von der Wirtschaftskammer wirtschaftlich abhangig war.

(b) Die Wirtschaftskammern spiegelten insgesamt ein Beteiligungsvermogen von
435,74 Mio. EUR in ihren bilanzierten Kapitalriicklagen von 670,74 Mio. EUR wider.
Laut Haushaltsordnung hatten sie ihre Beteiligungen mit dem Anschaffungswert zu
bewerten und in ihrer Kammerbilanz auszuweisen. Dieser Beteiligungsansatz konnte
insbesondere auf dem Kaufpreis der Beteiligung, auf eingebrachten Sacheinlagen
(z.B. Immobilien) oder auf Zuschissen fir Beteiligungen beruhen. Dadurch war es
moglich, dass die Bilanzen der Wirtschaftskammern das Vermogen der Beteiligun-
gen nicht vollstédndig abbildeten (siehe Anhang D in diesem Bericht). Zum Beispiel
wies die WK Steiermark fur die WK Holding GmbH ein Beteiligungsvermogen von
5,18 Mio. EUR aus; diese verflgte jedoch Uber ein Eigenkapital von 25,55 Mio. EUR.

(c) Das Beteiligungsvermogen stand Uberwiegend im Zusammenhang mit der
Verwaltung und dem Halten von Immobilien. Die nachfolgende Tabelle zeigt jene
Beteiligungen der einzelnen Wirtschaftskammern, die den Groliteil des Beteiligungs-
vermogens laut Bilanz darstellten:

Zum Beispiel konnte dieser auch auf Zuschiissen beruhen.

siehe RH-Bericht ,Ricklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Wien” (Reihe Kammer 2026/2,
TZ17)



Tabelle 15:

Wirtschaftskammer und Beteiligung

Darstellung in der Bilanz

Wesentliche Beteiligungen gemaR Beteiligungsansatz im Jahr 2024

Bilanzkennzahlen der Beteiligung

WKO

Wirtschaftskammer Osterreich
Beteiligungs GmbH

WKO Immobilienmanagement GmbH
Austrodum spol. s.r.o. (Tschechien)

WK Wien

Haus der Wiener Wirtschaft GmbH & Co KG

Wiener Wirtschaft Holding Liegenschafts-
verwaltungs GmbH & Co KG

Wiener Wirtschaft Holding GmbH

WK Steiermark

WK Holding GmbH

WK Niederdsterreich
Gebdudeerrichtungs- und Betriebs GmbH
NO Birgschaften und Beteiligungen GmbH
WK Oberdsterreich

Hessenplatz Parkgaragen GmbH

Oberosterreichische Unternehmensbeteili-
gungs GmbH

Oberosterreichische Kreditgarantie GmbH
WK Salzburg
Wirtschaftskammer Salzburg Holding GmbH

Wirtschaftskammer Salzburg Holding GmbH
& Co KG

WK Karnten

WKK Immobilien Errichtungs- und Betriebs-
GmbH

WIFI Kdrnten GmbH

Klagenfurter Messe Betriebs GmbH

WK Tirol

WKT Immobilien GmbH & Co KG

Objekt Innrain Immobilien GmbH & Co KG
WK Vorarlberg

WKV Bildungshaus GmbH

WK Burgenland

WKO Immobilienmanagement GmbH

AusmaR Ansatz Bilanz- Eigen-
summe kapital
in % bzw. EUR in Mio. EUR
Beteiligungsvermogen: 48,81 Mio. EUR
100 42,26 43,25 43,20
50 4,23 108,27 10,49
100 1,02 - -
Beteiligungsvermogen: 226,65 Mio. EUR
250 EUR 11,89 118,05 111,93
2.500 EUR 160,69 154,65 154,63
100 46,69 46,51 46,30
Beteiligungsvermogen: 5,79 Mio. EUR
100 5,18 25,55 25,55
Beteiligungsvermogen: 2,47 Mio. EUR
100 0,32 27,20 14,53
16 1,64 121,85 24,69
Beteiligungsvermogen: 5,96 Mio. EUR
100 1,51 0,53 0,52
20 1,27 9,81 9,69
32 2,42 21,23 11,40
Beteiligungsvermogen: 34,30 Mio. EUR
100 23,54 33,52 26,64
10.000 EUR 10,16 12,46 1,77
Beteiligungsvermogen: 13,99 Mio. EUR
100 10,58 11,83 11,76
100 1,40 7,36 2,05
26 1,35 26,46 17,07
Beteiligungsvermogen: 70,75 Mio. EUR
35.000 EUR 41,80 71,73 33,35
35.000 EUR 26,95 14,77 14,45
Beteiligungsvermogen: 22,51 Mio. EUR
100 22,05 32,33 30,25
Beteiligungsvermdogen: 4,50 Mio. EUR
50 4,40 108,27 10,49

1 FV = Finanzanlagevermégen; SV = Sachanlagevermégen; UV = Umlaufvermégen; FO = Forderungen
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wesentliche
Vermoégenswerte!
Art
43,12 Fv
102,75 SV
110,61 N
154,57 FV
43,46 FvV
25,51 FvV
24,84 SV
102,03 RV
0,30 UV
6,78 Fv
17,85 FO
20,01 RV
12,45 SV
11,11 SV
7,14 uv
22,44 SV
63,44 SV
12,79 SV
31,35 sV
102,75 N

Quellen: Rechnungsabschlisse 2024 Wirtschaftskammern; Firmenbuch
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(d) Die Wirtschaftskammern veroffentlichten keine konsolidierten Abschlisse mit
ihren Beteiligungen. In ihren Bilanzen waren die Anschaffungskosten der Beteiligun-
gen angesetzt. Weitere Erlduterungen zu den Beteiligungen — wie insbesondere zur
Vermogensstruktur, Ertragskraft, zu Leistungsbeziehungen mit der jeweiligen Wirt-
schaftskammer oder zu moglichen wirtschaftlichen Risiken, die mit der Beteiligung in
Verbindung standen — enthielten die Rechnungsabschliisse der Wirtschaftskammern
nicht.

Beteiligungen hatten das Unternehmensgesetzbuch anzuwenden, wahrend die
Grundlage fur die Rechnungslegung der Wirtschaftskammern die Haushaltsordnung
war (TZ 4).

(e) Im Rahmen der Einschau erlduterten die Uberpriften Wirtschaftskammern, dass
eine Konsolidierung der Beteiligungen nicht vorgenommen werde, da diese nicht
verpflichtend vorgesehen sei und fur interne Zwecke keinen Mehrwert bringe. Weiters
verwiesen sie darauf, dass die Wirtschaftskammern gemal Haushaltsordnung und die
Beteiligungen gemaR Unternehmensgesetzbuch bilanzierten, wodurch eine Konsoli-
dierung nicht zielfihrend sei. Zu einer moglichen ndheren Erlduterung von Beteiligun-
gen im Rechnungsabschluss der jeweiligen Wirtschaftskammer —z.B. wichtigste
Finanzkennzahlen, Leistungsbeziehungen zur Wirtschaftskammer — fihrten die Gber-
priften Wirtschaftskammern aus, dass auch dies im Wirtschaftskammergesetz 1998
und in der Haushaltsordnung nicht vorgesehen sei und das beschlussfassende Organ
nur fur die jeweilige Korperschaft 6ffentlichen Rechts zustandig sei.

Der RH hielt fest, dass der bilanzielle Ausweis der Kapitalriicklagen der Haushaltsord-
nung entsprach und die bilanzierten Vermdgenswerte der Immobilien und der Betei-
ligungen im Wesentlichen widerspiegelte.

Er hob weiters hervor, dass Immobilien gemaRk Haushaltsordnung zum Einheitswert
zu bewerten waren, sofern ein Einheitswertbescheid vorlag. Da der Einheitswert
deutlich von einer Bewertung nach Anschaffungskosten oder vom Verkehrswert
abwich, beeinflusste die Bewertungsmethode das Ausmal der Kapitalrticklagen und
die Einschatzung der Vermogenslage malgeblich. Dies ware insbesondere bei einem
Vergleich der Vermdgenslage der einzelnen Wirtschaftskammern und ihrer Beteili-
gungen zu bedenken.

Der RH wies darauf hin, dass die Bilanzen der Wirtschaftskammern keine Informa-
tion Uber den Zweck bzw. die Nutzung der Immobilien enthielten. Dies betraf auch
Immobilien, die Beteiligungen der Wirtschaftskammern hielten. Dadurch war nicht
erkennbar, ob Immobilien betriebsnotwendig waren oder der Veranlagung dienten.
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Der RH empfahl der WKO, die Betriebsnotwendigkeit ihres Immobilienvermégens zu
evaluieren und dabei den beabsichtigten Zweck der jeweiligen Immobilie, ihre
tatsachliche Verwendung sowie Auslastung und mogliches Einsparungspotenzial zu
erheben. Dabei waren auch die Immobilien in Beteiligungen zu bertcksichtigen.

Weiters empfahl er der WKO, im Rechnungsabschluss explizit auf die Einstufung der
Immobilien als betriebsnotwendig oder als Vermégensanlage hinzuweisen. Uberdies
wdre bei der Bilanzierung von Immobilien nach dem Einheitswert durchgédngig auf
diese Bewertungsmethode hinzuweisen.

Der RH empfahl der WKO ferner, insbesondere fiir Immobilienvermogen, das der
Vermogensanlage dient, regelmalig — etwa alle finf Jahre — Verkehrswertgutachten
einzuholen und die tatsachlichen Vermogenswerte im Rechnungsabschluss zumin-
dest im Rahmen einer Erlauterung offenzulegen.

Der RH wies darauf hin, dass bewegliche Sachanlagen nach dem von den Uberprif-
ten Wirtschaftskammern angefiihrten Bedarfsdeckungsprinzip im Jahr der Investi-
tion bzw. Anschaffung sofort vollstandig abgeschrieben wurden. Diese Investitionen
und Anschaffungen eines Geschaftsjahres waren somit als ,Abschreibung” in der
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Abschreibungen im unternehmens-
rechtlichen Sinne — als Verteilung des Aufwands Uber die Nutzungsdauer des
Anlagevermogens — erfolgten weder fir Immobilien noch fir bewegliches An-
lagevermogen. Immobilien waren in den Sachanlagen der Bilanzen auszuweisen,
bewegliches Anlagevermaogen nicht.

Der RH empfahl der WKO, im Wege des Erweiterten Prasidiums bei Beibehaltung des
Bedarfsdeckungsprinzips die Haushaltsordnung —im Sinne der Transparenz Uber die
vorhandenen Vermogenswerte — derart anzupassen, dass die Rechnungsabschlisse
der Wirtschaftskammern einen aussagekraftigen Anlagenspiegel enthalten mussen.

Der RH hob weiters hervor, dass eine aussagekraftige Beurteilung der wirtschaftli-
chen Lage einer Wirtschaftskammer ohne Einbeziehung der Vermogens-, Finanz-
und Ertragslage der Beteiligungen nicht moglich war. Dies insbesondere dann, wenn
ein beherrschender Einfluss durch die Wirtschaftskammer bestand oder die Beteili-
gung von der Wirtschaftskammer wirtschaftlich abhangig war.

Er kritisierte daher, dass die Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskammern die
Beteiligungen lediglich mit ihren Beteiligungsansatzen in der Bilanz berUcksichtigten.
Konsolidierte Rechnungsabschlisse mit den von den Wirtschaftskammern
beherrschten Beteiligungen waren nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht
erforderlich und lagen nicht vor. Dies stand einer umfassenden und transparenten
Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Wirtschaftskammern entgegen, auch vor
dem Hintergrund der fehlenden Erlduterungen in den Rechnungsabschlissen.
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eingeschrankte Aus-
sagekraft aufgrund
der Bewertung nach
Einheitswerten
gemal Haushalts-
ordnung

Der RH empfahl der WKO, zumindest die von ihr beherrschten Beteiligungen umfas-
send im Rechnungsabschluss zu erldutern. Diese Information kdnnte etwa in Form
eines Beteiligungsberichts dem Rechnungsabschluss angeschlossen werden. Dabei
waren zumindest die Geschaftstatigkeit und wesentliche Finanzkennzahlen der
Beteiligungen sowie die Leistungsbeziehungen zwischen der Wirtschaftskammer
und ihren Beteiligungen samt wesentlichen Zahlungsstromen und wichtigen Ereig-
nissen zu erldutern.

Vermogen

(1) Die Darstellung der Vermogenslage in der Bilanz sowie die Bewertung des Vermo-
gens der Wirtschaftskammern und der Fachorganisationen wiesen Besonderheiten
auf (TZ 6). Die nachfolgende Abbildung fasst ausgewahlte Besonderheiten zusam-
men:

Abbildung 12: Bilanzielle Besonderheiten

AKTIVA PASSIVA
Anlagevermaogen Eigenkapital
o Immaterielles Anlagevermégen o Gewinnriicklagen eigene Definition in

der Haushaltsordnung;

e Sachanlagevermogen passivseitige

- Ausgleichsriicklage

gemal Haushalts-
ordnung nichtin
die Bilanz aufge-
nommen, da sofort
abgeschrieben

eingeschrankte
Vergleichbarkeit der
einzelnen Korper-
schaften aufgrund
unterschiedlicher
Ansatze zur Beteili-
gungsstrategie

- Immobilien - zweckgebundene Riicklagen Darstellung von

- sonstiges Sachanlagevermogen » Kapitalricklagen Vermogenswerten
e Finanzanlagevermogen o Bilanzgewinn/-verlust

- Wertpapiere des - davon Gewinn-/Verlustvortrag

Wahrnehmung der
Vermaogensverwal-
tung der Fachorga-

Anlagevermogens
- Beteiligungen
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nisationen durch
die Wirtschafts-
kammern;
Darstellung als
Verbindlichkeit
in der Bilanz

insbesondere

Pensionsverpflich-
tungen gegeniber
ehemaligen Mit-
arbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie
spezielle Unterstit-
zungs- und Hilfe-

- Ausleihungen

Ruckstellungen

Umlaufvermogen

* Kassa/Bank Verbindlichkeiten

e Forderungen

Rechnungsabgrenzung Rechnungsabgrenzung

Versorgungs- und
Unterstutzungs-
einrichtungen

Treuhandvermogen

Versorgungs- und
Unterstutzungs-
einrichtungen

leistungsricklagen fir
Notsituationen bei
Mitgliedern

Treuhandkapital

Quelle: Haushaltsordnung; Darstellung: RH
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Zu den Bilanzen der Wirtschaftskammern wére ergdnzend anzumerken:

Verbindlichkeiten: Die Wirtschaftskammern fiihrten das Rechnungswesen der Fach-
organisationen im jeweiligen Land. Sie verwalteten grofteils auch das Vermogen der
Fachorganisationen. Die flr die Fachorganisationen verwalteten Vermogenswerte
wiesen die Wirtschaftskammern als Verbindlichkeiten in ihrer Bilanz aus. Gegen-
gleich waren diese Vermogenswerte in der Sammelbilanz der Fachorganisationen
des jeweiligen Landes als Forderungen gegenlber der Wirtschaftskammer ausge-
wiesen.

Treuhandvermdégen (Aktiva) und Treuhandkapital (Passiva): Die WKO wies in ihrer

Bilanz zum 31. Dezember 2024 Treuhandvermdgen bzw. Treuhandkapital aus. Dieses

stand im Jahr 2024 im Zusammenhang mit der Abwicklung des Hartefall-Fonds des

Bundes. In den Jahren 2020 und 2021 umfasste diese Bilanzposition der WKO auch

Mittel des Strukturfonds der Wirtschaftskammerorganisation.

Versorgungs- und Unterstitzungseinrichtungen®: Diese Bilanzposition enthielt

passivseitig im Wesentlichen Pensionsverpflichtungen sowie spezielle Unterstit-

zungs- und Hilfeleistungsricklagen flr Notsituationen bei Mitgliedern:

- Die WKO bilanzierte darin ausschlieBlich Pensionsfondsverpflichtungen der WKO
und der Fachverbande in Hohe von 168,59 Mio. EUR. Diese resultierten aus
Altvertrdgen des 1999 abgeschafften Pensionssystems.

- In der WK Steiermark umfasste diese Bilanzposition zum 31. Dezember 2024
24,91 Mio. EUR; davon u.a. 1,08 Mio. EUR an Unterstltzungs- und Hilfeleistungs-
ricklagen und 22,52 Mio. EUR fiir Pensionsverpflichtungen.

- Die WK Wien wies darin zum 31. Dezember 2024 22,65 Mio. EUR aus; davon u.a.
11,11 Mio. EUR an Pensionsverpflichtungen, 7,83 Mio. EUR an Unterstitzungs-
und Hilfeleistungsriicklagen und 3,72 Mio. EUR an weiteren Verbindlichkeiten.

(2) Die Wirtschaftskammern und die Fachorganisationen erstellten aufgrund ihrer
Finanzautonomie eigenstdndige Rechnungsabschlisse, die eine Bilanz sowie
Gewinn- und Verlustrechnung enthielten. Eine Zusammenfassung aller Rechnungs-
abschlisse — einschlielich der Beteiligungen — oder ein konsolidierter Rechnungs-
abschluss war weder gemdR Wirtschaftskammergesetz 1998 noch gemals Haus-
haltsordnung vorgesehen und wurde von der WKO und den weiteren Wirtschafts-
kammern sowie Fachorganisationen auch nicht erstellt (TZ 4).% Fir den Uberpriften
Zeitraum bestand daher keine Gesamtibersicht Uber das Vermogen der Wirtschafts-
kammern, der Fachorganisationen und ihrer Beteiligungen.

Besonderheiten der Haushaltsordnungslogik der Wirtschaftskammern bewirken, dass sich positive Jahreser-
gebnisse nicht 1:1 im Ricklagenaufbau des Eigenkapitals widerspiegelten; z.B. wurden positive Jahresergeb-
nisse auch fur die Dotierung der Versorgungs- und Unterstitzungseinrichtungen verwendet.

vgl. RH-Bericht , Pensionsrechte der Beschaftigten der Wirtschaftskammern” (Reihe Kammer 2019/1, 7Z 3)
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(3) Die Uberpriften Wirtschaftskammern beurteilten die Aussagekraft der Darstel-
lung ihrer bilanziellen Vermogenslage nach der Haushaltsordnung als sachgerecht
und in sich schlissig, da sie konsequent auf die spezifische Finanzierungslogik der
Wirtschaftskammern als Selbstverwaltungskorper —insbesondere auf das Bedarfs-
deckungsprinzip — abgestimmt sei. Abweichungen vom Unternehmensgesetzbuch
wirden u.a. dazu dienen, dass Investitionen aus zuvor gebildeten Ricklagen getatigt
werden.®* Ein Abgehen von diesen Prinzipien wirde zu hdufigen Anpassungen
— Anhebungen und Senkungen — der Kammerumlagen fihren.

Der RH stellte fest, dass sich die Haushaltsordnung zwar an unternehmensrechtli-
chen Bestimmungen orientierte, aber auch von diesen abwich. Diese Besonderhei-
ten erschwerten nicht nur die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der einzelnen
Wirtschaftskammern, sondern auch den Vergleich zwischen den Wirtschaftskam-
mern und Fachorganisationen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seine
Ausfihrungen in TZ 4 sowie TZ 12.

Der RH hielt fest, dass die WKO und die anderen Wirtschaftskammern sowie Fachor-
ganisationen aufgrund ihrer Rechnungslegungsvorschriften keinen zusammenfas-
senden Rechnungsabschluss erstellen mussten und diesen auch nicht erstellten. Er
bemangelte dies vor dem Hintergrund der fehlenden Gesamtibersicht und der
mangelnden Transparenz gegeniliber den Kammermitgliedern.

Der RH empfahl der WKO, zumindest jene Bilanzpositionen der Wirtschaftskammern
und Fachorganisationen zusammenzufassen und zu veroffentlichen, die keine geson-
derten Konsolidierungsarbeiten erfordern.

Er verwies in diesem Zusammenhang auf seine Empfehlung in TZ 4.

Laut WK Steiermark war in Verbindung mit der Sofortabschreibung von Sachanlagevermogen im Jahr der
Anschaffung bzw. Herstellung der jeweilige Geschéftsfall abgeschlossen und es wurde vermieden, kiinftige
Mitgliedergenerationen mit der Finanzierung vergangener Investitionen zu belasten.
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Wirtschaftskammer Osterreich
Durchfihrungsbestimmungen zur Haushaltsordnung

Die WKO verfligte im Uberpriiften Zeitraum iber keine Durchfiihrungsbestimmun-
gen zur Haushaltsordnung (TZ 4).

Der RH hielt fest, dass die WKO im (iberpriiften Zeitraum iber keine Durchfithrungs-
bestimmungen zur Haushaltsordnung verfligte. Er wies vor diesem Hintergrund auf
die aus seiner Sicht optimierungsbedirftigen Bestimmungen zur Ricklagenbildung
in der Haushaltsordnung hin und verwies auf seine Ausfiihrungen in TZZ4 und TZ 11.

Der RH empfahl der WKO, im Wege des Erweiterten Prasidiums auf konkrete und
einheitliche Regelungen zur Bildung von Ricklagen in der Haushaltsordnung hinzu-
wirken.



Wirtschaftliche Entwicklung

15.1 (1) Nachfolgend stellt der RH die wirtschaftliche Entwicklung der WKO in Analogie
zur Gesamtbetrachtung der Wirtschaftskammerorganisation in TZ 7 dar.

(2) Gewinn- und Verlustrechnung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wirtschaftliche Entwicklung der WKO fiir den Zeit-
raum 2019 bis 2024 anhand ausgewahlter Positionen:

Tabelle 16: Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzpositionsgruppe 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2024 szlrg”b"i':rz‘g’zi
in Mio. EUR in %
Umsatzerlose, Umlagen, Gebihren 243,60 217,02 246,03 281,35 293,85 267,84 10,0
davon
Kammerumlage 1 84,52 76,20 92,89 108,47 108,59 97,64 15,5
Kammerumlage 2 137,44 131,58 143,31 153,50 164,82 150,09 9,2
Waren- und Leistungserldse 21,64 9,24 9,83 19,38 20,44 20,12 -7,1
sonstige betriebliche Ertrage 37,41 32,34 35,41 50,58 37,33 38,80 3,7
@:x:e”nde“[‘gi?uiugre'\: aterial und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Personalaufwand -143,61  -137,24 -136,83 -139,78 -152,07 -154,07 7,3
Abschreibungen -0,87 -2,26 -1,01 -1,33 -1,21 -1,48 69,2
sonstige betriebliche Aufwendungen -123,78 -137,34 -121,02 -128,71 -151,90 -165,01 33,3
Betriebserfolg 12,75 -27,49 22,58 62,11 26,01 -13,91 =
Finanzerfolg 1,43 1,32 1,16 1,15 2,42 4,58 -
Ergebnis vor Steuern 14,18 -26,17 23,74 63,25 28,43 -9,34 =
Ergebnis nach Steuern 13,82 -26,43 23,45 63,01 28,01 -10,27 -
Bilanzgewinn/-verlust 0,81 -26,37 2,47 0,00 0,00 -10,27 -
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschliisse WKO

Die WKO erzielte in den Jahren 2019 bis 2024 Ertrage von insgesamt 1,782 Mrd. EUR,
davon entfielen 81 % auf Kammerumlagen. Nach Beriicksichtigung der Aufwendun-
gen verblieben Jahresergebnisse von 91,60 Mio. EUR, die den Gewinnricklagen
zugewiesen wurden. Im Durchschnitt wurden 5 % der Ertrage den Gewinnricklagen
zugewiesen.
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(3) Einzelne Finanzpositionen

(a) Die WKO senkte im Zeitraum 2018 bis 2024 den Beitragssatz der Kammerum-
lage 1 zweimal; ebenso den WKO-spezifischen Anteil der Kammerumlage 2 (TZ 3).
Diese Anpassungen wirkten sich auf die Einnahmen aus Kammerumlagen 2019
und 2024 aus:

Von 2018 auf 2019 sanken die Einnahmen aus der Kammerumlage 1l um
4,95 Mio. EUR auf 84,52 Mio. EUR und aus der Kammerumlage 2 um 2,36 Mio. EUR
auf 137,44 Mio. EUR.

Von 2023 auf 2024 sanken die Einnahmen aus der Kammerumlage 1l um
10,95 Mio. EUR und aus der Kammerumlage 2 um 14,73 Mio. EUR.

Im Jahr 2020 bewirkte auch die COVID-19-Pandemie eine Reduktion der Einnahmen
aus den Kammerumlagen.

Insgesamt stiegen die Kammerumlagen im Zeitraum 2019 bis 2024 um 16 % bzw.
9 %.

(b) Wahrend der Personalaufwand von 2019 bis 2024 um 7 % zunahm, verzeichnete
die WKO bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen insbesondere 2023 und
2024 einen deutlichen Anstieg. Zwischen 2019 und 2024 erhohten sich die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen um 33 %.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen insbesondere die zwei groRi-
ten Aufwandsgruppen von 2019 bis 2024 stark:

,Mitgliederbetreuung, Kommunikation und Biroaufwand“®: 48,75 Mio. EUR auf
68,55 Mio. EUR (41 %) und
,Forderungsbeitrage und Zuschiisse”: 25,12 Mio. EUR auf 37,81 Mio. EUR (51 %).

(c) Die WKO verzeichnete in den Jahren 2019 bis 2024 zwei negative Jahresergeb-
nisse nach Steuern.

Das negative Jahresergebnis im Jahr 2020 resultierte aus insbesondere dem Anstieg
der Aufwandsgruppe , Forderungsbeitrage und Zuschisse”. Wahrend dieser Aufwand
2019 und 2021 bei 25,12 Mio. EUR bzw. 27,56 Mio. EUR lag, betrug er 2020
44,47 Mio. EUR.

Bis 2019 lautete die Bezeichnung dieser Aufwandsgruppe ,Blro-, Werbe- und Reprdsentationsaufwand®,
2020 ,,Buro-, Werbe-, Mitgliederbetreuungs- und Reprasentationsaufwand” und 2021 ,Mitgliederbetreuung,
Kommunikation und Biroaufwand”.



Das negative Jahresergebnis 2024 war insbesondere auf die —im Vergleich zu 2023 —
um 25,69 Mio. EUR niedrigeren Kammerumlagen sowie die gleichzeitig um
13,11 Mio. EUR hoheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurickzufihren.

(4) Vermogenslage

Insgesamt resultierte aus den erzielten Jahresergebnissen im Zeitraum 2019 bis 2024
ein Vermogensaufbau. Demnach stieg das Eigenkapital von 238,23 Mio. EUR 2019
auf 316,20 Mio. EUR 2024. Zum 31. Dezember 2024 setzte sich das Vermogen der
WKO wie folgt zusammen:

Abbildung 13: Bilanzpositionen zum 31. Dezember 2024

Anlagevermdégen

235,44 Mio. EUR

Treuhandvermogen Sachanlagen
- 34,99 Mio. EUR
2,41 Mio. EUR ;
Finanzanlagen
Versorgungs- und 200,44 Mio. EUR
Unterstltzungs-

. davon
einrichtungen Beteiligungen
179,39 Mio. EUR 48,81 Mio. EUR

Wertpapiere

AKTIVA 141,69 Mio. EUR

Rechnungs-
abgrenzungsposten

9,77 Mio. EUR

Umlaufvermogen

167,00 Mio. EUR
Kassabestand, Bankguthaben

Gewinnricklagen
232,40 Mio. EUR
Kapitalrticklagen

Rickstellungen
61,57 Mio. EUR
Verbindlichkeiten
36,71 Mio. EUR

Rechnungs-
abgrenzungs-
posten

8,51 Mio. EUR
PASSIVA

Versorgungs- und
Unterstltzungs-
einrichtungen

88,43 Mio. EUR 83,80 Mio. EUR 168,59 Mio. EUR
Forderungen Eigenkapital Treuhandkapital
78,57 Mio. EUR 316,20 Mio. EUR 2,41 Mio. EUR
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Quelle: Rechnungsabschluss 2024 WKO; Darstellung: RH

(5) Pensionsrickstellungen

Die Pensionsrlickstellungen dienten zur Absicherung der Anspriiche aus dem Pensi-
onsfonds und betrafen ausschlieBlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor
Janner 1997 in die Wirtschaftskammerorganisation eintraten und eine Pensionszu-
sage erhielten. Zum 31. Dezember 2024 wies die WKO unter Versorgungs- und
Unterstltzungseinrichtungen 159,56 Mio. EUR an Pensionsrickstellungen in ihrer
Bilanz aus. In der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 betrugen die ,, Aufwendungen
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fur Altersversorgung (Pensionskassenbeitrdage)” 4,75 Mio. EUR und die ,Aufwendun-
gen fur Altersversorgung (Pensionsfonds)“ 24,27 Mio. EUR.

Die Ruckstellung wurde gebildet, weil das Verrechnungskonto im Pensionsfonds den
Barwert® nicht vollstindig deckte. Laut WKO betrug die Deckung zum 1.Jan-
ner 2025 19,9 %.
(6) Voranschlage
Eine Gegenlberstellung der budgetierten Jahresergebnisse laut Voranschlag mit den
erzielten Jahresergebnissen laut Rechnungsabschluss zeigte bei der WKO deutliche

Abweichungen (TZ 8):

Abbildung 14: Jahresergebnisse nach Steuern gemaR Voranschlag und Rechnungsabschluss

63,01
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Quellen: Rechnungsabschliisse WKO; Darstellung: RH

Die grolte positive Abweichung vom Jahresvoranschlag betrug 63,11 Mio. EUR
(2022). Die groRte negative Abweichung lag bei 21,29 Mio. EUR im von der COVID-
19-Pandemie gepragten Jahr 2020.

& auf den heutigen Zeitpunkt abgezinste zukiinftige Zahlungen



Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Abweichungen in den mafgeb-

lichen Ertrags- bzw. Aufwandsgruppen der Gewinn- und Verlustrechnung der WKO:

Tabelle 17:

Ertrags- bzw.

Abweichung

Erlduterungen laut Rechnungsabschluss zu Abweichungen vom Voranschlag

Begrindung laut Erlauterungen im Rechnungsabschluss

Aufwandsgruppe

2019

Kammerumlagen
Personalaufwand

2020

Waren- und Leistungs-
erlose

2021
Kammerumlagen

Waren- und Leistungs-
erldse

sonstige betriebliche
Ertrage

sonstiger betrieblicher
Aufwand

2022

Kammerumlagen

sonstige betriebliche
Ertrage

sonstiger betrieblicher
Aufwand

2023
Kammerumlagen

sonstiger betrieblicher
Aufwand

2024
Kammerumlagen

Waren- und Leistungs-
erldse

sonstiger betrieblicher
Aufwand

in Mio. EUR

+17

+10

-12

+28

-12

-11

+36

+18

-13

+12

gute Konjunkturentwicklung

Rickstellung fur Adaptierungen im Pensionssystem, Dienstjubilaumsgaben und
Abfertigungen fur nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben

(abgesagte) Tatigkeiten im Messebereich, (abgesagte) Tatigkeiten der
Internationalen Schiedsinstitutionen der WKQO, Personaliiberlassungen an Dritte

rasche Wirtschaftserholung nach COVID-19-Pandemie

(abgesagte) Tatigkeiten im Messebereich, der Internationalen Schiedsinstitutio-
nen, PersonallUberlassungen an Dritte, Internationalisierungsoffensive

geringere Forderbeitrage aus Kofinanzierungen fir wirtschaftsfordernde
MalRnahmen, Internationalisierungsoffensive, Expo Dubai

,Mitgliederbetreuung, Kommunikation und Biroaufwand®, Forderungsbeitrage
und Zuschisse, Absagen Messebereich, Expo Dubai, Internationalisierungs-
offensiven

gute wirtschaftliche Entwicklung und Teuerung 2022
Auflésung der Ruckstellung fir den Corona-Unterstitzungsfonds

,Mitgliederbetreuung, Kommunikation und Bliroaufwand*, Mitgliederkommuni-
kation und bezogene IT-Leistungen, Beratungs- und Prifungsaufwand

bessere Konjunkturentwicklung

,Mitgliederbetreuung, Kommunikation und Bluroaufwand®, Beratungs- und
Prifungsaufwand

Wirtschaftsentwicklung schwécher als erwartet

geringere Einnahmen fir Tatigkeiten im Messebereich und Tatigkeiten der
Internationalen Schiedsinstitution sowie bei der Internationalisierungsoffensive

»~Mitgliederbetreuung, Kommunikation und Bliroaufwand®, Beratungs- und
Prifungsaufwand

Quellen: Rechnungsabschliisse WKO

Die Abweichungen bei den Einnahmen aus den Kammerumlagen waren grundsatz-

lich auf nicht bzw. anders prognostizierte Wirtschaftsentwicklungen zurtckzufihren.
Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie waren ertragsseitig 2020 und 2021
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niedrigere Einnahmen zu verzeichnen und 2022 ein Mehrertrag aufgrund einer
Rickstellungsauflosung.

Die WKO budgetierte im Zeitraum 2019 bis 2024 in der Finanzpositionsgruppe , Auf-
[6sung von Gewinnricklagen” insgesamt Auflésungen von 5,51 Mio. EUR, wobei mit
5,14 Mio. EUR der GroRteil auf das Jahr 2020 entfiel.®

15.2 Der RH hielt fest, dass sich verdandernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen die
Budgetierung erschwerten. Er wies darauf hin, dass bei hohen Budgetbetragen
einzelner Ertrags- und Aufwandsgruppen bereits kleine prozentuelle Abweichungen
vom Voranschlag zu hohen Abweichungen in absoluten Betrdgen fihren konnten.

Umso wichtiger war daher eine mdglichst genaue Budgetierung jener Ertrags- und
Aufwandsgruppen, die die WKO maRgeblich steuern konnte. Der RH verwies dazu
auf seine Ausflihrungen in TZ 8.

Gewinnricklagen

16.1 (1) Aufbauend auf den Ausfihrungen in TZ 10 und TZ 11 stellt der RH nachfolgend
die Gebarung der Gewinnriicklagen der WKO dar.

(2) Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2019 und 2021 bis 2023 bewirkten
einen Aufbau der Gewinnricklagen in diesen Jahren:

Tabelle 18: Entwicklung der Gewinnrucklagen

Riicklagenkategorie ‘ 2019 ‘ 2020 ‘ 2021 ‘ 2022 ‘ 2023 ‘ 2024
in Mio. EUR
Ausgleichsricklage 99,53 82,56 85,03 115,33 123,33 113,07
zweckgebundene Riicklagen 93,48 84,04 107,95 113,86 132,58 119,33
Wahlricklage 2,25 0,32 0,32 3,32 3,32 3,32
Ricklage fiur Offentlichkeitsarbeit 0,63 0,58 0,56 0,57 0,58 0,58
Ricklage fir Schwerpunktaktionen im In- und Ausland 34,30 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04
Rucklage fur Einrichtung und Instandhaltung 14,93 13,61 13,61 13,61 13,61 13,61
Gebdudericklage fur Auslandsobjekte 14,40 14,46 33,38 36,28 54,98 41,74
Kraftwagenricklage 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Ricklage fir IT und Beratung 11,50 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56
Ricklage fir auRenwirtschaftliche Zinsstlitzungen 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04
Ricklage zur Abdeckung von Wechselkursschwankungen 4,71 4,71 9,71 9,71 9,71 9,71
Summe 193,01 166,60 192,98 229,20 255,91 232,40
Rundungsdifferenzen maglich Quellen: Rechnungsabschliisse WKO

Dariiber hinaus budgetierte die WKO fiir das Jahr 2021 einen Bilanzverlust von 29,34 Mio. EUR; erzielt wurde
ein Bilanzgewinn von 2,47 Mio. EUR.
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(3) Ausgleichsriicklage

Zum 31. Dezember 2024 bilanzierte die WKO ihre Ausgleichsriicklage mit
113,07 Mio. EUR, dies entsprach 35 % des Gesamtaufwands von 320,55 Mio. EUR.
Der Deckungsgrad lag damit unter dem von der Haushaltsordnung empfohlenen
Wert (Gesamtaufwand eines Jahres).

Die WKO sah die Unterdeckung kritisch und beabsichtigte, die Ausgleichsriicklage
bei einer Erholung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter aufzubauen.

Im Uberpriiften Zeitraum deckte die WKO zweimal negative Jahresergebnisse durch
die Ausgleichsriicklage. Im Jahr 2020 |6ste sie 16,94 Mio. EUR auf, im Jahr 2024
10,27 Mio. EUR (TZ 10).

(4) Zweckgebundene Ricklagen

(a) Laut WKO habe sie den Grundstock fiir alle Riicklagenkategorien bereits vor Jahr-
zehnten aufgebaut. In jlingerer Vergangenheit sei es maximal moglich gewesen,
durch Zuweisungen die Deckungsquote Uber alle Ricklagen hinweg zu erhalten.
Grundsatzlich strebe sie an, den Ricklagenstand konstant zu halten und nach einem
Verbrauch wieder entsprechend aufzubauen. Beschliisse Uber eine mittelfristige
Strategie legte die WKO nicht vor.

(b) Im Jahr 2020 reduzierte sich der Gesamtbestand der zweckgebundenen Rickla-
gen um 9,44 Mio. EUR. Darlber hinaus blieb der GroRteil der zweckgebundenen
Ricklagen — mit Ausnahme der Gebaudertcklage fir Auslandsobjekte —im Uberprif-
ten Zeitraum weitestgehend unverandert oder erhohte sich aufgrund von Zuweisun-
gen.



(c) MaRgebliche Zuweisungen erfolgten an die Ricklage zur Abdeckung von Wech-
selkursschwankungen (5 Mio. EUR im Jahr 2021), an die Wahlrtcklage (3 Mio. EUR
im Jahr 2022) und an die Gebauderiicklage fir Auslandsobjekte:

Tabelle 19: Entwicklung Gebaudericklage fir Auslandsobjekte

Art der Bewegung Geschaftsvorfall
in Mio. EUR
Umbuchung von der Kapitalriicklage auf die Geb&ude-
erhohende Umwidmung ricklage; Geschéftsvorfall: ,Abgdnge Gebdude und 2,92
2021 Hausanteile im Ausland“?
Zuweisung - 16,00
Umbuchung von der Geb&udertcklage auf die Kapital-
reduzierende Umwidmung ricklage; Geschaftsvorfall: Investition in Wirtschaftskammer 27,10
2022 Osterreich Beteiligungs GmbH!
Zuweisung - 30,00
Umbuchung von der Gebauderlcklage auf die Kapital-
reduzierende Umwidmun ricklage; Geschéftsvorfélle: Gesellschafterzuschuss in 130
2023 & Wirtschaftskammer Osterreich Beteiligungs GmbH und ’
Sanierungen AussenwirtschaftsCenter?
Zuweisung - 20,00
Umbuchung von der Geb&uderticklage auf die Kapital-
reduzierende Umwidmung riicklage; Geschaftsvorfalle: Gesellschafterzuschuss in 14,05

Wirtschaftskammer Osterreich Beteiligungs GmbH und
2024 Sanierungen und Umbauten AussenwirtschaftsCenter!

Umbuchung von der Kapitalricklage auf die Gebaude-
erhohende Umwidmung ricklage; Geschaftsvorfall: Verkauf Blrogebaude Aussen- 0,81
wirtschaftsBuro Brussel*

L (Des-)Investitionen in Immobilien und Beteiligungen filhrten zu einer Umbuchung bzw. gegengleichen Verschiebung von Gewinn- und Kapi-

talriicklagen (TZ 12).
Quellen: Rechnungsabschliisse WKO

Die Gebaduderlcklage fir Auslandsobjekte stieg von 14,40 Mio. EUR im Jahr 2019
um 27,34 Mio. EUR auf 41,74 Mio. EUR im Jahr 2024. Dies, obwohl diverse Investiti-
onen in Auslandsobjekte —insbesondere der Erwerb und die Sanierung einer Immo-
bilie in Brissel (TZ17)— zu einem Abbau der Ricklage beitrugen. Gegengleich
flhrten diese Investitionen zu einem Aufbau der Kapitalriicklage.

16.2 Der RH verwies auf seine Ausfiihrungen und Empfehlungen in TZ 10 und TZ 11.
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17.1

67

68

69

Kapitalricklagen

(1) Wie in TZ 5 und TZ 12 ausgeflhrt, hatten die Kapitalriicklagen das Sachanlage-
und Beteiligungsvermogen gemal Haushaltsordnung widerzuspiegeln.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Kapitalriicklagen der WKO von 2019
bis 2024 dar:

Tabelle 20: Entwicklung der Kapitalriicklagen

Veranderung

2021 2022 2023 2024 2019 bis 2024

in Mio. EUR in %
Kapitalriicklagen 45,22 45,22 42,28 69,26 70,56 83,80 85,3
davon
Sachanlagevermégen 38,70 3855 3562 3561 35,74 34,99 -9,6
Beteiligungen 6,63 6,66 6,66 33,65 34,82 4881 >100,0
Rundungsdifferenzen moglich Quellen: Rechnungsabschliisse WKO

(2) Immobilien

Zum 31. Dezember 2024 wies die WKO Sachanlagevermogen von 34,99 Mio. EUR®
aus. Dieses entfiel auf weltweit 28 Immobilien®, die in der Bilanz zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten bewertet waren.® Die Buchwerte der Immobilien lagen
zwischen 79.000 EUR und 5,36 Mio. EUR.

Im Uberpriiften Zeitraum verduRerte die WKO drei Immobilien:

Tabelle 21: VerauRerungen von Immobilien im Uberpriften Zeitraum

Wert laut | VerduRerungs-

Zweck, Nutzungsart Jahr Buchwert

Gutachten preis

in Mio. EUR
Damaskus Biro und Dienstwohnung 2021 2,23 1,25 1,25
Chicago Dienstwohnung 2021 0,70 1,07 1,12
Brussel Blro 2024 0,81 0,88 0,91

Quelle: WKO

Grundstlicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten, einschlieflich der Bauten auf fremdem Grund
(34,97 Mio. EUR) und geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (0,02 Mio. EUR)

Buros, Dienstwohnungen, Dienstwohnhduser

Eine Abschreibung fur Abnutzung wurde gemaR Haushaltsordnung nicht durchgefihrt.
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Bei zwei der drei VerduRerungen erzielte die WKO einen Erlés (iber dem Buchwert.

Im Jahr 2024 hielt die WKO insgesamt 99 Auslandsstiitzpunkte. Neben den 28 Immo-
bilien im Eigentum mietete sie Immobilien flr ihre AussenwirtschaftsCenter und
AussenwirtschaftsBuros an. Der Mietaufwand betrug im Jahr 2024 4,3 Mio. EUR.

(3) Beteiligungen

Zum 31. Dezember 2024 wies die WKO 48,81 Mio. EUR an Beteiligungsvermégen in
ihrer Bilanz aus. Dieses umfasste zwolf direkte Beteiligungen (siehe dazu den
Anhang D in diesem Bericht).

(a) Fur drei Beteiligungen wies sie einen Beteiligungsansatz von Uiber 1 Mio. EUR aus.
Alle drei Beteiligungen waren Trager von Immobilien:

Die Wirtschaftskammer Osterreich Beteiligungs GmbH (Beteiligungsansatz:
42,26 Mio. EUR) diente bislang ausschliefRlich dem Erwerb einer Immobilie” in Bris-
sel im Weg der 100 %-Beteiligung an der Besitzgesellschaft Crystal Cortenberg SA
durch einen Share Deal.”

Im Jahr 2022 ging die WKO diese Beteiligung fiir 27,10 Mio. EUR ein. Gesellschafter-
zuschisse fir umfassende Sanierungen erhohten den Beteiligungswert von
27,10 Mio. EUR auf 42,26 Mio. EUR. Diese Vorgange flihrten zu entsprechenden
Erhohungen der Kapitalriicklagen.

Die WKO Immobilienmanagement GmbH (Beteiligungsansatz: 4,23 Mio. EUR) wurde
1993 von der WK Burgenland gegriindet. Die WKO bernahm 2004 die Hélfte der
Anteile. Die Gesellschaft hielt das Biirogebidude der WKO als Sachanlagevermogen
und als Finanzanlagevermdgen eine Beteiligung an der Austroveda KFt., die wiede-
rum Eigentlimer eines Blros in Budapest war.

Im  Vermogen der WKO Immobilienmanagement GmbH (Bilanzsumme
108,27 Mio. EUR) war zum 31. Dezember 2024 das Sachanlagevermogen mit
102,75 Mio. EUR die wichtigste Finanzposition. Weitere Vermogenswerte waren u.a.
das Finanzanlagevermégen von 1,16 Mio. EUR und ein Kassen-/Bankbestand von
4,23 Mio. EUR. Passivseitig waren im Wesentlichen 94,49 Mio. EUR an Verbindlich-
keiten und 10,49 Mio. EUR an Eigenkapital ausgewiesen.

Die Austrodum spol. s.r.o. (Beteiligungsansatz: 1,02 Mio. EUR) war Eigentliimer einer
Immobilie (Dienstwohnhaus) in Prag.

,Haus der dsterreichischen Wirtschaft”

Ein Share Deal ist der Kauf von Anteilen (z.B. GmbH-Anteile oder Aktien) an einem Unternehmen, bei dem der
Kaufer direkt in die Position der Gesellschafter tritt. Das Unternehmen bleibt als Rechtstrager bestehen, mit
allen Vermogenswerten, Vertragen, Verbindlichkeiten und Risiken (Gesamtrechtsnachfolge).



(b) Darliber hinaus hielt die WKO diverse weitere Beteiligungen. Aufgrund der Leis-
tungsbeziehungen im Uberpriften Zeitraum waren nachstehende Beteiligungen
hervorzuheben:

Tabelle 22: Leistungsbeziehungen der WKO mit ihren Beteiligungen von 2020 bis 2024

o . . Aufwands-
Betelligung Beteiligungs- Lelstungeq an Lelstungg_n der suschuss der
ansatz die WKO WKO 5
WKO
in Mio. EUR
Bildungsplattform der Wirtschaftskammer 0,02 216 0,39 368

Osterreich GmbH
Service-GmbH der Wirtschaftskammer Osterreich 0,35 0,34 4,93 0,33

WKO Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern

Osterreichs 0,10 73,79 5,90 -

Quelle: WKO

17.2 Der RH verwies auf seine Ausfiihrungen und Empfehlungen in TZ 12.

Vorgaben flr das Veranlagungsmanagement

18.1 (1) Das Prasidium der WKO beschloss im Juni 2012 in Ergdnzung zur Haushaltsord-
nung Anlageleitlinien. Diese enthielten Bestimmungen zu

e den Zustandigkeiten im Rahmen der Veranlagung,

e den Zielen und Grundsatzen,

e den Risikogrenzen und der Gewichtung zwischen direkten und indirekten Anlagen,
e den Beschrdankungen flr externe Vermogensverwaltungen und

e dem Berichtswesen.

Die WKO lieR im Uberpriften Zeitraum die Einhaltung der Anlageleitlinien durch
Beratungsgesellschaften beurteilen. Die fir 2020 bis 2022 tatige Beratungsgesell-
schaft kam zum Schluss, dass die Veranlagungen den Anlageleitlinien entsprachen.
Flr 2023 und 2024 bestatigte eine andere Beratungsgesellschaft, dass dem Grund-
gedanken der Anlageleitlinien entsprochen wurde, obwohl ein Emittent nicht die
formellen Kriterien gemal Anlageleitlinien erfillte.

(2) Fur die operative Abwicklung bestand ein Prozess, der Zustandigkeiten fir die
Veranlagung in Wertpapieren definierte. Folgende Prozessschritte waren vorgese-
hen: Kaufvorschlag, Prifung der Liquiditat, Entscheidung, Umsetzung, Verbuchung
und Monitoring. Die Durchfiihrung oblag der Abteilung Finanz- und Rechnungswe-
sen.
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18.2

(3) Fur die Veranlagung in Liegenschaften verwies die WKO auf die Haushaltsord-
nung (TZ 6). Der Erwerb von Liegenschaften war vom Prasidium zu genehmigen. Eine
VerauRerung durfte nur dann genehmigt werden, wenn der Verkaufspreis Gber dem
Einheitswert lag. Ein Verkehrswertgutachten war einzuholen, wenn der Verkaufs-
preis 50.000 EUR Uberstieg.

(4) Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen ging die WKO ein, wenn diese einen positi-
ven Beitrag fUr ihre Zielerreichung lieferten. Das Eingehen einer Beteiligung war eine
rechtsverbindliche Verpflichtung gemall Haushaltsordnung, die eine Beschlussfas-
sung durch das Prasidium erforderte.

Der RH hielt fest, dass die WKO in Erganzung zur Haushaltsordnung Gber Anlageleit-
linien sowie Uber einen Prozess fir die Veranlagung in Wertpapieren verflgte. Fir
die Veranlagung in Liegenschaften oder Beteiligungen verwies sie auf die Haushalts-
ordnung.
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19.1

Kontrolle
Grundlagen der Kontrolle

(1) GemalRk Wirtschaftskammergesetz 1998 war fiir die Gebarungskontrolle bei der
WKO ein Kontrollausschuss einzurichten.’” Ihm oblag die Kontrolle der Gebarung

aller nach dem Wirtschaftskammergesetz 1998 errichteten Koérperschaften und
Rechtstrdger sowie

aller Rechtstrager, denen Aufgaben zur Besorgung tbertragen wurden und an denen
eine Organisation der gewerblichen Wirtschaft alleine oder zusammen mit weiteren
Organisationen zumindest zu 50 % beteiligt war oder die finanziell, wirtschaftlich
oder organisatorisch von einer solchen Organisation beherrscht wurden”.

Der Kontrollausschuss hatte neben der ziffernmaRigen Richtigkeit und der Rechtma-
Rigkeit auch die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit der Gebarung
zu prifen. Der Endbericht tGber eine Prifung war der Prasidentin bzw. dem Prasiden-
ten der WKO oder der gepriiften Landeskammer und von dieser bzw. diesem dem
Wirtschaftsparlament zur Kenntnis zu bringen.

(2) Der Kontrollausschuss hatte aus 15 vom Wirtschaftsparlament der WKO bestell-
ten Mitgliedern zu bestehen. Ihm standen eine Obfrau bzw. ein Obmann und ihre
oder seine zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter als Prasidium vor. Die Obfrau
bzw. der Obmann war berechtigt, an den Sitzungen des Erweiterten Prasidiums und
des Wirtschaftsparlaments der WKO mit beratender Stimme teilzunehmen. Die
Mitglieder des Kontrollausschusses waren an keine Weisungen gebunden und durf-
ten wahrend des Amtes keine andere Funktion in einer Wirtschaftskammer oder
Fachorganisation innehaben.

(3) Der Kontrollausschuss hatte sich zur Erfiillung seiner Aufgaben der bei der WKO
eingerichteten Geschéftsstelle des Kontrollausschusses (in der Folge: Kontrollamt)
zu bedienen. Die Beschéftigten des Kontrollamts unterstanden der Obfrau bzw. dem
Obmann des Kontrollausschusses und konnten nur im Einvernehmen mit dem Kon-
trollausschuss gegen ihren Willen versetzt, geklindigt oder entlassen werden. Das
Kontrollamt agierte als nachgédngiges Priforgan.

(4) Nahere Bestimmungen waren in der Kontrollausschussordnung zu regeln; diese
war vom Wirtschaftsparlament zu beschlieRen (TZ 20).

72 §135

73 Das galt auch fur Rechtstrager jeder weiteren Stufe, bei denen diese Voraussetzungen vorlagen.
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19.2

(5) Das Wirtschaftskammergesetz 1998 sah keine Interne Revision in den Wirt-
schaftskammern und Fachorganisationen vor. Auch eine Prifung und Bestatigung
der Rechnungsabschlisse durch eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft war gesetzlich
nicht vorgesehen und in der Praxis nicht gegeben.

Die Einrichtung einer Internen Revision war fir die 6ffentliche Verwaltung insbeson-
dere in den Bundesministerien verpflichtend sowie im Bundes-Public Corporate
Governance Kodex fiir Beteiligungen des Bundes mit mehr als 30 Beschaftigten oder
einem Umsatz von mehr als 1 Mio. EUR verpflichtend vorgesehen.

Laut Unternehmensgesetzbuch bestand eine Prifpflicht des Jahresabschlusses,
wenn eine (Kapital-)Gesellschaft zwei der drei folgenden Merkmale Uberschritt:
5 Mio. EUR Bilanzsumme, 10 Mio. EUR Umsatzerlése oder im Jahresdurchschnitt
50 Beschéftigte.

Die Uberpriften Wirtschaftskammern verfligten Gber keine Interne Revision. Auch
lieRen sie ihre Rechnungsabschlisse nicht durch eine Wirtschaftsprifungsgesell-
schaft prifen. Sie verwiesen auf die jahrliche Revision der Rechnungsabschlisse
durch den Kontrollausschuss.

Der RH hielt fest, dass das Wirtschaftskammergesetz 1998 als einzige kammer-
interne Gebarungskontrolle den Kontrollausschuss vorsah. Diese Gebarungskon-
trolle nahm das Kontrollamt durch nachgéngige Prifungen bzw. Revisionen wahr. Die
gesetzlichen Bestimmungen sahen ergédnzend bei den Wirtschaftskammern keine
Interne Revision vor. Auch eine Prifung und Bestatigung der Rechnungsabschlisse
durch eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft war gesetzlich nicht festgelegt und fand
auch nicht statt.

Der RH verwies dazu auf seine Ausfihrungen und Empfehlungen in TZ 20.
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Organisation der Kontrolle

(1) Im Uberpriften Zeitraum kam die Kontrollausschussordnung laut Beschluss des
Wirtschaftsparlaments der WKO vom November 2002 zur Anwendung. Diese
enthielt Bestimmungen zum Kontrollausschuss, zum Kontrollamt und zur Geba-
rungskontrolle.

(2) In Bezug auf den Kontrollausschuss wiederholte die Kontrollausschussordnung
die Bestimmungen des Wirtschaftskammergesetzes 1998 und fiihrte diese naher
aus. Weiters regelte sie die Wahl in den Kontrollausschuss, die Wahl der Obfrau bzw.
des Obmanns und der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter sowie die Sitzungen des
Kontrollausschusses. Der Kontrollausschuss hielt, der Kontrollausschussordnung
folgend, halbjahrlich zumindest eine Sitzung ab.

(3) Die Kontrollausschussordnung legte folgende Aufgaben fiir das Kontrollamt fest:

Durchfiihrung von Gebarungskontrollen,

Begutachtung der Vorschriften fir das Rechnungswesen der Kammerorganisation
sowie

Beratung der Korperschaften im Hinblick auf die Einhaltung der Grundsatze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit durch Auskiinfte, Informatio-
nen und Stellungnahmen.

(4) Das Kontrollamt bestand aus der Leiterin bzw. dem Leiter, den Referentinnen bzw.
Referenten und dem Sekretariatspersonal. Als Ausbildungserfordernis legte die Kon-
trollausschussordnung fir die Leiterin bzw. den Leiter und die Referentinnen bzw.
Referenten den Abschluss eines rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Hoch-
schulstudiums fest.

Im Uberpriften Zeitraum standen dem Kontrollamt — neben dem Leiter — durchgén-
gig acht vollbeschéaftigte Referentinnen bzw. Referenten” flr die Prifung von
693 Korperschaften und laut Kontrollamt weiteren rd. 70 Rechtstrdagern zur Verfi-
gung. Bei den Priifungen wurde grundsatzlich™ das Vier-Augen-Prinzip eingehalten.
Demnach war die Bildung von bis zu vier parallelen Prifteams moglich, auf die
jeweils jahrlich rd. 190 Prifobjekte entfielen. Weiters unterstltzten zwei Sekretari-
atskrafte das Kontrollamt.

Neben dem Leiter verfligten drei Referentinnen bzw. Referenten Uber eine rechtswissenschaftliche Ausbil-
dung, die weiteren finf Uber eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung.

In der Regel bildeten zwei Referentinnen bzw. Referenten ein Prifteam. Die Kontrollausschussordnung
normierte ein Rotationsgebot.
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(5) Die Kontrollausschussordnung legte besondere Dienstpflichten fir das Personal
des Kontrollamts fest. Dazu zahlten neben der Verschwiegenheitsverpflichtung u.a.

die Berichtspflicht an die Leiterin bzw. den Leiter bei Wahrnehmung von Unregelma-
Rigkeiten im Rahmen von Prifungen,

das Verbot, an einer Rechnungs- oder Kassenflihrung der Wirtschaftskammern,
Fachorganisationen oder anderen prifunterworfenen Stellen mitzuwirken, oder
die Pflicht, Befangenheiten zu melden.’

Laut Kontrollausschussordnung hafteten” die Leiterin bzw. der Leiter und die Refe-
rentinnen und Referenten, wenn sie vorsatzlich oder grob fahrlassig Fehler nicht
beanstandeten oder ihre Aufdeckung verhinderten.

(6) Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf einer Gebarungskontrolle gemafRk Kon-
trollausschussordnung:”

Abbildung 15:  Ablauf Gebarungskontrolle

Prufungsvorbereitung
und -einleitung

Kenntnisnahme durch
Wirtschaftsparlament @ 9 Prufungshandlungen

Ubermittlung des Endberichts
an die Prasidentin bzw. den
Prasidenten der zustand|gen
Wirtschaftskammer sowie
die Leitung der WKO

e Schlussbesprechung

Endbericht des
Kontrollausschusses e Berichtserstellung
Versand des Berichts der

Geschéftsstelle an die geprufte

Beschluss durch e Stelle zur Stellungnahme
Kontrollausschuss Frist: 2 Monate), an die Leitung
der WKO sowie die Mitglieder
o des Kontrollausschusses
Vorbereitung der Beschlussfassung im Bearbeitung der Stellungnahme und
Prasidium des Kontrollausschusses unter der Fragen der Mitglieder des
Beriicksichtigung der Stellungnahme Kontrollausschusses

Quelle: Kontrollausschussordnung; Darstellung: RH

Die jahrlichen Revisionen bedurften keines Prifungsauftrags an das Kontrollamt. Fir
weitere Prifungen, z.B. aufgrund eines begriindeten Ersuchens einer Kérperschaft

Eine Referentin bzw. ein Referent durfte nicht den Rechnungs- oder Kassendienst priifen, wenn insbesondere
eine nahe Angehdrige oder ein naher Angehoriger dort tatig war.

gemaR Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBI. 80/1965 i.d.g.F.

ohne Antragstellung an das zustandige Wirtschaftsparlament



Mangelart

nach dem Wirtschaftskammergesetz 1998, war ein Beschluss des Prasidiums oder
des Kontrollausschusses erforderlich. Davon ausgenommen waren Prifungen bei
,Gefahrim Verzug”.”

Gemal} Kontrollausschussordnung hatten die Berichte folgende Inhalte aufzuweisen:

Bericht des Kontrollamts: Erlduterungen zur Vermogensbilanz und Erfolgsrechnung
sowie Prifungsfeststellungen;

Endbericht des Kontrollausschusses: Vermerk Uber die Beachtung der Gebarungs-
grundsatze bzw. dessen Versagung oder Einschrankung sowie allfédllige Antrage an
das Wirtschaftsparlament.

(7) Die Kontrollausschussordnung unterschied zwischen geringfiigigen und schwer-
wiegenden Mangeln:

Tabelle 23: Méngel gemaR Kontrollausschussordnung

geringflgige
Mangel

schwerwiegende
Mangel

86

79

Beschreibung laut Kontrollamt Behandlung im Rahmen der Revision
Mangel waren flr die Beurteilung der Bereinigung im kurzen Wege — bei Zusicherung
Gebarungsgrundsatze in ihrer Gesamtheit der Behebung — moglich; konnten im Bericht
unbedeutend, z.B. Fehlbuchungen unbericksichtigt bleiben

Aufnahme in den Bericht; setzte die geprufte
Wirtschaftskammer keine oder nur unzurei-
chende MaRRnahmen zur Vermeidung, erging ein
Antrag zur Médngelbehebung an das jeweilige
Wirtschaftsparlament

Méngel konnten die Zuverlassigkeit des gesamten
Rechnungsabschlusses beeintrachtigen, z.B.
manipulierte Belege oder Vermogenswerte
auBerhalb der Bilanz

Quellen: Kontrollausschussordnung; WKO

Mangel, die diese Kriterien nicht erfillten, nahm das Kontrollamt als Feststellungen
in Verbindung mit Empfehlungen in seinen Bericht auf. Es verfolgte deren Behebung
im Rahmen der folgenden Revisionen.

Den Referentinnen und Referenten stand keine dokumentierte Erlduterung mit
Beispielen zu den Méngelarten zur Verfligung. Die Leiterin bzw. der Leiter des Kon-
trollamts bewertete die festgestellten Mangel —insbesondere die Einstufung als
geringfligigen Mangel — nach Anhorung der Referentinnen und Referenten.

(8) Das Kontrollamt verfligte Gber keine dokumentierten Standards —z.B. in Form
eines Prifungshandbuchs — zu Prifungsablauf, -methoden und -handlungen, die die
Regelungen des Wirtschaftskammergesetzes 1998 und der Kontrollausschussord-
nung naher ausfiuhrten.

In diesem Fall konnte die Leiterin bzw. der Leiter des Kontrollamts im Einvernehmen mit der Obfrau bzw. dem
Obmann des Kontrollausschusses den Priifungsauftrag erteilen. Hieriber war dem Prasidium und dem Kon-
trollausschuss zu berichten.
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Der RH stellte fest, dass dem Kontrollamt zur Prifung von 693 Kérperschaften und
weiteren rd. 70 Rechtstragern neben dem Leiter acht Referentinnen und Referenten
zur Verfligung standen. Vor dem Hintergrund der kammerinternen Kontrollarchitek-
tur, die nur das Kontrollamt als regelméaRiges Prifungsorgan vorsah, wies der RH
kritisch darauf hin, dass unter Bericksichtigung des Vier-Augen-Prinzips auf jedes
Prifteam jahrlich rd. 190 Prifobjekte entfielen.

Er empfahl der WKO, vor dem Hintergrund der Anzahl der zu priifenden Rechtstrager
und des damit verbundenen hohen Gebarungsvolumens die personellen Ressourcen
im Kontrollamt unter Einbindung des Kontrollausschusses hinsichtlich einer ange-
messenen Ausstattung zu prifen.

Weiters hielt der RH fest, dass die Tatigkeit von Kontrollausschuss und Kontrollamt
ausschlieRlich auf dem Wirtschaftskammergesetz 1998 und der Kontrollausschuss-
ordnung basierte. Diese regelte den Prifungsprozess lediglich in seinen Grundzlgen.
Er bemangelte, dass das Kontrollamt Uber keine Vorgaben zu Prifungsablauf,
-methoden und -handlungen und zur Bewertung festgestellter Mangel verflgte —
z.B. in Form von Priifungsstandards.

Der RH empfahl der WKO, die Prifungspraxis des Kontrollamts in verschriftlichten
Standards zu dokumentieren. Die Standards sollten auch eine konkrete Definition
der Mangel enthalten und waren dem Kontrollausschuss zur Genehmigung vorzule-
gen.
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Durchgefiihrte Revisionen

(1) Im Uberpriften Zeitraum flhrte das Kontrollamt die jahrlichen Revisionen der
Wirtschaftskammern durch. In diese Revisionen bezog es ausgewahlte Fachorganisa-
tionen ein. Laut Kontrollamt erfolgte die Auswahl in der Prifungsvorbereitung
anhand der Kriterien Hohe der Aufwande, Ricklagenstande sowie Zeitpunkt der
letzten Prifung. Die Fachorganisationen sollten einmal pro Funktionsperiode geprift
werden. Der Prifung durch das Kontrollamt waren auch Beteiligungen unterworfen.
Im Uberpriften Zeitraum bezog das Kontrollamt fiinf Beteiligungen in die Revisionen
ein und stellte die Ergebnisse in seinen Berichten zur WKO (2020, 2021 und 2023)
und zur WK Steiermark (2021) dar.®

Das Kontrollamt setzte im Rahmen seiner Revisionen in den Jahren 2020 bis 2024
keine Schwerpunkte, etwa zu Ricklagen, Beteiligungen oder Veranlagungsmanage-
ment. Auch flihrte es dazu keine Sonderprifungen mit eigener Berichtslegung durch.
Das Kontrollamt behandelte Aspekte der Ricklagengebarung im Rahmen der jahrli-
chen Revisionen, stellte Ricklagenstande im Periodenvergleich dar und setzte
anlassbezogene Prifungsschritte.

Die Berichte Uber die Revisionen der vom RH Uberpriften Wirtschaftskammern zeig-
ten, dass das Kontrollamt in der Regel die Einhaltung der OrdnungsmaRigkeit® prifte
und die vorgelegten Rechnungsabschlisse analysierte. Ausfiihrungen zur Zweckma-
Rigkeit enthielten insbesondere die Berichte (iber die Revisionen der WKO.

Die jahrlichen Revisionen erfolgten nach Erstellung und Beschluss der Rechnungsab-
schlisse durch das zustdndige Organ.®? Die Revisionen Uber das Jahr 2024 waren im
Frihjahr 2026 noch nicht abgeschlossen.

(2) Der Kontrollausschuss behandelte im Uberpriften Zeitraum 50 Revisionen der
WKO und der Wirtschaftskammern auf Landesebene und beschloss jeweils den
Endbericht ohne Einschrankungen oder Antrdage an das jeweilige Wirtschaftsparla-
ment. Die Berichte behandelten die Jahre 2018 bis 2023. Daneben nahm der Kon-
trollausschuss zwei Gebarungsprifungen zum Pensionsfonds zur Kenntnis, die im
Rahmen der Revisionen der WKO fir die Priifjahre 2020 und 2023 durchgefiihrt
wurden.

Das Kontrollamt priifte eine Beteiligung (einschlieRlich Tochtergesellschaft) der WKO, eine Beteiligung der WK
Steiermark, eine Beteiligung, an der neben der WKO eine zweite Wirtschaftskammer beteiligt war, sowie zwei
Beteiligungen, an denen alle Wirtschaftskammern Anteile hielten.

insbesondere RechtmaRigkeit und Buchfihrung

Zustandiges Organ fur die Feststellung des Rechnungsabschlusses war laut Wirtschaftskammergesetz 1998
das Wirtschaftsparlament. Das Wirtschaftsparlament der WK Wien fasste im Jahr 2020 einen Delegierungs-
beschluss, wodurch die Zustandigkeit auf das Erweiterte Prasidium der WK Wien Uberging.
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(3) Das Kontrollamt war bei Aufnahme und Abschluss seiner Revisionstatigkeit an
keine Fristen gebunden. Demnach bestimmten die im Kontrollamt verfligbaren
Personalressourcen sowie der Umfang der Prifungshandlungen die zeitlichen
Rahmenbedingungen der Revision. Am Beispiel der durch den RH Uberpriften Wirt-
schaftskammern® zeigte sich fir das Jahr 2023:

von der Einleitung der Revision bis zur Vorlage des Kontrollamtsberichts® dauerte es
1,5 Monate bis 4,7 Monate,

von der Vorlage des Kontrollamtsberichts bis zum Endbericht des Kontrollausschus-
ses 2,4 Monate bis 6,0 Monate.

Der Kontrollausschuss beschloss den Endbericht 6,0 Monate bis 17,7 Monate —im
Durchschnitt rund zwolf Monate — nach Beschluss des Rechnungsabschlusses durch
die jeweilige Wirtschaftskammer.

(4) Das Wirtschaftsparlament der WKO nahm die Endberichte des Kontrollausschus-
ses Uber die Revisionen fir die Jahre 2020 bis 2023 gemalk Wirtschaftskammerge-
setz 1998 zur Kenntnis. Dies erfolgte in den Sitzungen vom 30. Juni 2022, 29. Ju-
ni 2023, 27. Juni 2024 und 26. Juni 2025. Der Kontrollausschuss stellte keine Antrage
an das Wirtschaftsparlament. Der Endbericht Gber die Revision fur das Jahr 2024
war abgeschlossen, aber dem Wirtschaftsparlament noch nicht zur Kenntnis
gebracht.

Weitere Endberichte des Kontrollausschusses —z.B. Uber die Prifung einzelner
Beteiligungen — lagen nicht vor.

Der RH hielt fest, dass das Kontrollamt im Uberpriften Zeitraum ausschlieRlich Revi-
sionen der Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskammern sowie ausgewahlter
Fachorganisationen und Beteiligungen durchfihrte bzw. angesichts seiner Personal-
ausstattung durchfiihren konnte. Der Kontrollausschuss beschloss die Endberichte
Uber die Revision durch das Kontrollamt bis zu 17,7 Monate nach dem Beschluss des
Rechnungsabschlusses durch die jeweilige Wirtschaftskammer.

Der RH stellte fest, dass das Kontrollamt im Uberpriften Zeitraum keine Schwer-
punkte, z.B. zur Ricklagengebarung, in den Revisionen setzte und auch keine Sonder-
prifungen mit eigener Berichtslegung durchfiihrte. Aspekte der Riicklagengebarung
behandelte das Kontrollamt in der jéhrlichen Revision der Rechnungsabschlisse.

In diese Analyse im Frithjahr 2026 bezog der RH neben der WKO, der WK Steiermark und WK Wien auch die
WK Oberosterreich und WK Salzburg ein; siehe RH-Bericht ,,Funktiondrinnen und Funktionéare, Personal und
Beziige der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Osterreich” (Reihe Kammer 2026/4).

Der Kontrollamtsbericht war der umfassende Bericht des Kontrollamts, wogegen der Endbericht des Kontroll-
ausschusses ohne weitere Informationen nur darauf einging, ob die geprifte Stelle die Gebarungsgrundséatze
eingehalten hatte. Dies konnte mit einem Bestatigungsvermerk verglichen werden.
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Dabei stellte es Ricklagenbestdnde der Wirtschaftskammern im Periodenvergleich
dar und setzte anlassbezogene Prifungsschritte.

Angesichts der Personalausstattung des Kontrollamts fokussierten die Prifungsbe-
richte groRteils auf die Einhaltung der OrdnungsmaRigkeit und wiesen insbesondere
bei den Landerkammern einen ausgepragten Analysecharakter auf. Ausfiihrungen
zum Gebarungsgrundsatz bzw. PrifmafRstab der ZweckmaRigkeit waren in den
Berichten in geringerem Ausmalf’ vorhanden.

Der RH empfahl der WKO vor dem Hintergrund der Personalressourcen des Kontroll-
amts und einer Durchlaufzeit von bis zu 17,7 Monaten bis zur Beschlussfassung tber
die Endberichte im Kontrollausschuss, eine Unterstitzung durch externe Wirschafts-
prifungsgesellschaften in der Kontrollausschussordnung vorzusehen.

Weiters verwies der RH auf seine Feststellungen und Empfehlung in TZ 20 zu den

Personalressourcen des Kontrollamts im Verhaltnis zur Anzahl seiner prifunterwor-
fenen Rechtstrager.
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Fazit

(1) Die organisatorischen Bestimmungen des Wirtschaftskammergesetzes 1998
bewirkten eine strukturelle Zersplitterung der Wirtschaftskammerorganisation. Im
Jahr 2024 bestanden 693 finanzautonome Rechtstréager: die WKO, neun Landerkam-
mern und 683 Fachorganisationen. Diese Struktur und die den einzelnen Rechtstra-
gern zugeteilten Aufgaben wurden grofSteils Uber Einnahmen aus den Kammer-
umlagen und der Grundumlage finanziert (TZ 2).

Einen alle Rechtstrager umfassenden konsolidierten Rechnungsabschluss sah weder
das Wirtschaftskammergesetz 1998 noch die kammereigene Haushaltsordnung vor.
Auch eine zusammenfassende Darstellung einzelner relevanter Finanzpositionen
— wie Ricklagen und Kammerumlagen — war nicht vorgesehen (TZ 12 und TZ 13).

(2) Die Rucklagen waren getrennt nach Gewinn- und Kapitalriicklagen zu betrachten.

Waren die Ertrage eines Geschaftsjahres hoher als die Aufwendungen, resultierte
daraus ein positives Jahresergebnis. Dieses musste gemall Haushaltsordnung den
Gewinnrucklagen zugefiihrt werden. Auswirkungen auf die Entwicklung der Gewinn-
ricklagen hatten insbesondere folgende zwei Parameter:

der Voranschlag: Jede Abweichung vom Jahresergebnis laut Voranschlag bewirkte
eine ungeplante Ricklagenveranderung. Im Sinne einer weitestgehend geplanten
Racklagengebarung war eine moglichst prazise Budgetierung inklusive Ricklagenzu-
weisungen und -aufldsungen anzustreben. Dies insbesondere, weil sie die Festset-
zung der Hohe der einzuhebenden Umlagen mitbestimmte (TZ 8).

die unprazisen Bestimmungen der Haushaltsordnung: Die Uberpriften Wirtschafts-
kammern legten diese weit aus, sodass daraus flexible Gestaltungsspielraume bei
der Budgetierung sowie beim Gebarungsvollzug resultierten und in der Folge kein
Anreiz zur Aufldsung von Ricklagen gegeben war bzw. entstehen konnte (TZ9, TZ 10
und TZ 11).

Die Gewinnrilcklagen waren in Ausgleichsriicklagen und zweckgebundene Ruckla-
gen unterteilt.

Die Ausgleichsricklage sollte laut Haushaltsordnung dem Gesamtaufwand eines
Jahres entsprechen. Sie hatte den Zweck, unvorhergesehene Schwankungen abzu-
decken und den Betrieb auch in Krisenzeiten zu sichern. Die gebildete Ausgleichs-
ricklage war in allen Wirtschaftskammern deutlich niedriger, als von der
Haushaltsordnung empfohlen. Die Uberpriften Wirtschaftskammern fihrten aus,
diese zukunftig weiter aufbauen zu wollen (TZ 10).
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Zum 31. Dezember 2024 betrugen die Ausgleichsriicklagen der Wirtschaftskammern
und Fachorganisationen 548,59 Mio. EUR, davon entfielen 293,58 Mio. EUR auf die
Wirtschaftskammern. Von 2020 bis 2024 I6sten die Wirtschaftskammern Ausgleichs-
racklagen von 45,21 Mio. EUR auf. Im von der COVID-19-Pandemie gepragten
Jahr 2020 bendtigten sie 12 % ihrer Ausgleichsriicklagen (TZ 10).

Die zweckgebundenen Ricklagen summierten sich in den Wirtschaftskammern und
Fachorganisationen zum 31. Dezember 2024 auf 785,78 Mio. EUR. Sie wurden u.a.
aufgrund einer weiten Auslegung unbestimmter Begriffe gebildet. Dadurch konnten
die Wirtschaftskammern auch Rucklagen bilden, die nicht mit konkreten Projekten
verbunden oder der gewdhnlichen Geschaftsgebarung zuzuordnen waren. Teilweise
l6sten die Uberpriften Wirtschaftskammern diese zweckgebundenen Ricklagen
uber lange Perioden nicht auf (TZ 11).

(3) Die bilanziell ausgewiesenen Kapitalriicklagen in den Wirtschaftskammern und
Fachorganisationen betrugen insgesamt 721,44 Mio. EUR und waren insbesondere
folgendermalen gekennzeichnet:

Den auf der Aktivseite der Bilanz erfassten Vermdgenswerten aus Immobilien sowie
Beteiligungen mussten laut Haushaltsordnung auf der Passivseite Kapitalriicklagen in
gleicher Hohe gegenlberstehen (TZ 5 und TZ 12).

Die Bewertungsbestimmungen der Haushaltsordnung wichen teilweise von gangi-
gen Bilanzierungsvorschriften ab (Anhang B). Insbesondere waren Immobilien bei
Vorliegen des Einheitswertbescheids nur nach ihrem Einheitswert im Anlagevermo-
gen auszuweisen. Daraus resultierende stille Reserven im Anlagevermégen der Wirt-
schaftskammern waren im Rechnungsabschluss weder offenzulegen noch zu
erlautern (TZ 12).

Unterschiedliche Ansatze zum Immobilienmanagement flhrten zu unterschiedli-

chen Beteiligungsstrategien, die sich Uber das Beteiligungsvermégen auf die Héhe
der ausgewiesenen Kapitalriicklagen auswirken konnten (TZ 12).

(4) Selbst formal korrekt erstellte Rechnungsabschlisse der Wirtschaftskammern
und der Fachorganisationen waren in ihrer Aussagekraft eingeschréankt, da sie ange-
sichts dieser speziellen Rahmenbedingungen kein umfassendes Bild der tatsachli-
chen wirtschaftlichen Lage geben konnten. Ebenso waren steuerungsrelevante
Rickschlisse aus Vergleichen zwischen den Wirtschaftskammern aufgrund weiterer
— unterschiedlicher —Besonderheiten in der Gebarungspraxis und deren Auswirkung
auf die Rechnungslegung nur bedingt moglich. Dies traf auch auf die Riicklagengeba-
rung zu, wie Besonderheiten der Uberpriften Wirtschaftskammern bei den zweck-
gebundenen Ricklagen® sowie den Kapitalriicklagen® belegten.

siehe RH-Bericht ,Riicklagen der Wirtschaftskammern —Wirtschaftskammer Steiermark” (Reihe Kammer 2026/3,
TZ 16)

siehe RH-Bericht ,Rucklagen der Wirtschaftskammern — Wirtschaftskammer Wien” (Reihe Kammer 2026/2,
T217)
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(5) Die kammerinterne Kontrolle der Gebarung aller Wirtschaftskammern und Fach-
organisationen sowie der von diesen beherrschten Beteiligungen lbte der Kontroll-
ausschuss Uber das Kontrollamt aus. Dabei war insbesondere Folgendes zu
berucksichtigen:

Das Kontrollamt war das einzige, mit umfassenden Befugnissen ausgestattete,
Prifungsorgan fir die Wirtschaftskammerorganisation mit 693 finanzautonomen
Rechtstragern.

Die Prifung und Bestatigung der Rechnungsabschlisse durch eine Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft war gesetzlich nicht vorgesehen und wurde auch nicht praktiziert.
Das Kontrollamt hatte im Rahmen seiner Revisionstatigkeit die Rechnungsabschlisse
der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen zu prifen, nachdem diese in den
zustandigen Gremien beschlossen worden waren.

Aspekte der Ricklagengebarung in den Wirtschaftskammern und Fachorganisatio-
nen behandelte das Kontrollamt ausschliel3lich als Teilaspekte in den Revisionen der
Rechnungsabschlisse.

Entsprachen die Rechnungsabschlisse den formalen Bestimmungen des Wirt-
schaftskammergesetzes 1998 sowie der Haushaltsordnung, hatte das Kontrollamt
keinen Anlass, die Aussagekraft der ausgewiesenen Vermogenslage infrage zu stellen
(12 19 bis TZ 21).

Der RH wies kritisch darauf hin, dass selbst formal korrekt erstellte Rechnungsab-
schlisse der Wirtschaftskammern und der Fachorganisationen in ihrer Aussagekraft
eingeschrankt waren, da sie angesichts der Rechnungslegungsvorschriften der Haus-
haltsordnung kein umfassendes Bild der tatsachlichen Vermdgens- und Finanzlage
liefern konnten. Ebenso waren steuerungsrelevante Rickschllsse aus Vergleichen
zwischen den Wirtschaftskammern oder den Fachorganisationen nur bedingt
moglich. Dies traf auch auf die Ricklagengebarung zu.

Der RH empfahl der WKO, im Wege des Erweiterten Prasidiums darauf hinzuwirken,
Bestimmungen der Haushaltsordnung anzupassen, um insbesondere

Form und Detailtiefe der Rechnungsabschlisse zu vereinheitlichen,

die Vermodgenslage durch Erlduterungen der Bilanzierungs- bzw. Bewertungsbestim-
mungen transparenter darzustellen sowie

Gestaltungsspielraume, die aus unklaren Begriffshestimmungen resultieren, durch
Prazisierungen einzugrenzen.

Die Umsetzung dieser Empfehlung wirde eine aussagekraftigere Darstellung der
wirtschaftlichen Lage sowie der tatsachlichen Ricklagengebarung der strukturell
zersplitterten Wirtschaftskammerorganisation bewirken.
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EMPFEHLUNGEN DES RH

Im Folgenden fasst der RH seine Empfehlungen an die Wirtschaftskammer Osterreich

zusammen:

Der RH empfahl der Wirtschaftskammer Osterreich,

(1)

im Wege des Erweiterten Prasidiums darauf hinzuwirken, die Bestimmungen
zu Form und Detailtiefe der Rechnungsabschlisse in der Haushaltsordnung
praziser zu definieren, um eine einheitlichere Darstellung zu gewahrleisten.
Dies mit dem Ziel, dadurch die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Rech-
nungsabschlisse der einzelnen Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
zu erhéhen sowie die Transparenz zu starken. (TZ 4)

die Ricklagengebarung bei der Erstellung des Jahresvoranschlags nachvoll-
ziehbar zu berlcksichtigen und zu erldutern. (TZ 8)

zu evaluieren, inwiefern der Budgetierungsprozess verbessert werden kénnte,
um erwartete Aufwendungen und Ertrége, die geplante Riicklagengestion und
folglich das Jahresergebnis praziser zu budgetieren. Dabei waren die erforder-
lichen Einnahmen aus den Kammerumlagen bzw. die Hohe der festgesetzten
Kammerumlagen kritisch zu hinterfragen. (TZ 8)

die notwendigen Aufwendungen fir die Weiterfihrung des laufenden Betriebs
in Krisenzeiten zu evaluieren, den daraus resultierenden und anzustrebenden
Deckungsgrad der Ausgleichsriicklage zu bestimmen und die Ricklagengeba-
rung dahingehend auszurichten. (TZ 10)

messbare Zielwerte fir den definierten Bedarf an Ricklagen festzulegen.
Uberdies wéren die Angemessenheit der Héhe dieser Riicklagen sowie der
Bedarf an bestehenden Ricklagen regelmalig zu evaluieren, an nachvollzieh-
baren Kriterien zu bemessen und zu dokumentieren. (TZ 11)

im Wege des Erweiterten Prasidiums darauf hinzuwirken, dass Interpretati-
onsspielrdume flr den Aufbau zweckgebundener Ricklagen in der Haus-
haltsordnung eingegrenzt werden. Zum Beispiel sollten keine Ricklagen fir
Aufwendungen gebildet werden kénnen, die der gewdhnlichen Geschéftsge-
barung zuzuordnen sind. (TZ 11)

im Wege des Erweiterten Prasidiums die Haushaltsordnung derart anzupas-
sen, dass die Bildung zweckgebundener Rlcklagen etwa nur flr konkrete
Projekte moglich ist, wie den Bau, den Erwerb und die Instandhaltung von
Immobilien. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Ausgleichs-
ricklage ohnehin eine Absicherungsfunktion erfillt. (TZ 11)
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(12)

die Betriebsnotwendigkeit des Immobilienvermdgens zu evaluieren und dabei
den beabsichtigten Zweck der jeweiligen Immobilie, ihre tatsachliche Verwen-
dung sowie Auslastung und mogliches Einsparungspotenzial zu erheben.
Dabei waren auch die Immobilien in Beteiligungen zu bericksichtigen. (TZ 12)

im Rechnungsabschluss explizit auf die Einstufung der Immobilien als betriebs-
notwendig oder als Vermogensanlage hinzuweisen. Uberdies wéire bei der
Bilanzierung von Immobilien nach dem Einheitswert durchgéngig auf diese
Bewertungsmethode hinzuweisen. (TZ 12)

insbesondere flr Immobilienvermégen, das der Vermoégensanlage dient,
regelmalig — etwa alle finf Jahre — Verkehrswertgutachten einzuholen und
die tatsdchlichen Vermogenswerte im Rechnungsabschluss zumindest im
Rahmen einer Erlduterung offenzulegen. (TZ 12)

im Wege des Erweiterten Prasidiums bei Beibehaltung des Bedarfsdeckungs-
prinzips die Haushaltsordnung —im Sinne der Transparenz Uber die vorhan-
denen Vermogenswerte — derart anzupassen, dass die Rechnungsabschlisse
der Wirtschaftskammern einen aussagekraftigen Anlagenspiegel enthalten
mussen. (TZ12)

zumindest die von der Wirtschaftskammer Osterreich beherrschten Beteili-
gungen umfassend im Rechnungsabschluss zu erldutern. Diese Information
kdnnte etwa in Form eines Beteiligungsberichts dem Rechnungsabschluss
angeschlossen werden. Dabei waren zumindest die Geschaftstatigkeit und
wesentliche Finanzkennzahlen der Beteiligungen sowie die Leistungsbe-
ziehungen zwischen der Wirtschaftskammer und ihren Beteiligungen samt
wesentlichen Zahlungsstromen und wichtigen Ereignissen zu erldutern.
(1212)

zumindest jene Bilanzpositionen der Wirtschaftskammern und Fachorgani-
sationen zusammenzufassen und zu verdffentlichen, die keine gesonderten
Konsolidierungsarbeiten erfordern. (TZ 13)

im Wege des Erweiterten Prasidiums auf konkrete und einheitliche Regelun-
gen zur Bildung von Riicklagen in der Haushaltsordnung hinzuwirken. (TZ 14)

vor dem Hintergrund der Anzahl der zu prifenden Rechtstrdger und des
damit verbundenen hohen Gebarungsvolumens die personellen Ressourcen
im Kontrollamt unter Einbindung des Kontrollausschusses hinsichtlich einer
angemessenen Ausstattung zu priifen. (TZ 20)
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(16)

(17)

die Prifungspraxis des Kontrollamts in verschriftlichten Standards zu doku-
mentieren. Die Standards sollten auch eine konkrete Definition der Mangel
enthalten und waren dem Kontrollausschuss zur Genehmigung vorzulegen.
(12 20)

vor dem Hintergrund der Personalressourcen des Kontrollamts und einer
Durchlaufzeit von bis zu 17,7 Monaten bis zur Beschlussfassung Uber die
Endberichte im Kontrollausschuss eine Unterstitzung durch externe Wirt-
schaftsprifungsgesellschaften in der Kontrollausschussordnung vorzusehen.
(1221)

im Wege des Erweiterten Prasidiums darauf hinzuwirken, Bestimmungen der
Haushaltsordnung anzupassen, um insbesondere

e Form und Detailtiefe der Rechnungsabschlisse zu vereinheitlichen,

e die Vermogenslage durch Erlauterungen der Bilanzierungs- bzw. Bewer-
tungsbestimmungen transparenter darzustellen sowie

e Gestaltungsspielraume, die aus unklaren Begriffshestimmungen resultie-
ren, durch Prazisierungen einzugrenzen. (TZ 22)
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Anhang A

Unternehmensgesetzbuch und Haushaltsordnung 2021: Rechnungslegung

Tabelle A: Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuchs zur Rechnungslegung und Anwendung
in den Wirtschaftskammern gemaR Haushaltsordnung 2021

Paragraf (§)* | Regelungsinhalt | Anwendung

Buchfiihrung, Inventarerrichtung

189 Anwendungsbereich nein
189a Begriffsbestimmungen nein
190 Fihrung der Blicher ja

191 Inventar nein
192 Inventurverfahren nein

Eroffnungsbilanz, Jahresabschluss

193 Pflicht zur Aufstellung ja

194 Dokumentation der Aufstellung nein

195 Inhalt des Jahresabschlusses ja

196 Vollstandigkeit, Verrechnungsverbot ja

196a Wirtschaftlicher Gehalt ja

197 Bilanzierungsverbote ja

198 Inhalt der Bilanz fb(ﬁt;s'zl;is
199 Haftungsverhaltnisse nein

200 Inhalt der Gewinn- und Verlustrechnung ja

Ansatz und Bewertung

201 Allgemeine Grundséatze ja

202 Bewertung von Einlagen und Zuwendungen sowie Entnahmen nein

203 Wertansatze fur Gegenstdnde des Anlagevermaogens; Anschaffungs- und ja (Abs. 2)
Herstellungskosten

204 Abschreibungen im Anlagevermogen nein

206 Wertansatze fur Gegenstdnde des Umlaufvermogens nein

207 Abschreibung auf Gegenstdande des Umlaufvermogens nein

208 Wertaufholung nein

209 Bewertungsvereinfachungsverfahren ja (Abs. 2)

211 Wertansatze von Passivposten nein

Aufbewahrung und Vorlage von Unterlagen

212 Aufbewahrungspflicht, Aufbewahrungsfrist ja

213 Vorlage im Rechtsstreit nein

214 Auszug bei Vorlage im Rechtsstreit nein

215 Vorlage bei Vermdgensauseinandersetzungen nein

216 Vorlage von Unterlagen auf Datentragern ja
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Paragraf (§)* | Regelungsinhalt
Ergdnzende Vorschriften fir Kapitalgesellschaften

221 GroRenklassen — Umschreibung

| Anwendung

nein

Allgemeine Vorschriften Gber den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Corporate Governance-Bericht und den

Bericht Gber Zahlungen an staatliche Stellen

222 Inhalt des Jahresabschlusses

223 Allgemeine Grundsatze fir die Gliederung

Bilanz

224 Gliederung

225 Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz

226 Entwicklung des Anlagevermogens, Pauschalwertberichtigung
227 Ausleihungen

229 Eigenkapital

Gewinn- und Verlustrechnung

231 Gliederung

232 Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
234 Steuern

235 Beschrénkung der Ausschiittung

1 Nicht genannte Paragrafen waren nicht mehr in Kraft (insbesondere durch Gesetzesanderungen entfallen).

ja (Abs. 2)
ja (Abs. 1 bis 7)

nein
nein
nein

nein

ja (Abs. 1 und
2)

nein
ja

nein

Quellen: Unternehmensgesetzbuch; Haushaltsordnung
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Anhang B

Tabelle B:

Bewertungsbestimmungen der Haushaltsordnung, des Bundeshaushaltsgesetzes 2013

bzw. der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 und des Unter-

nehmensgesetzbuchs

Haushaltsordnung
Wirtschaftskammer
Osterreich

Bundeshaushaltsgesetz
2013 bzw. Voranschlags-

und Rechnungsabschluss-
verordnung 2015

Unternehmensgesetzbuch

Immobilien

Ubrige Anlageguter
(Mobilien)

Beteiligungen an juristischen
Personen

Wertpapiere

100

Einheitswert; bis zum Vorlie-
gen eines Bescheides waren
die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten anzusetzen

keine Aktivierung; Anschaf-
fungskosten waren sofort als
Aufwand darzustellen

Anschaffungswert

Anschaffungskosten; eine
Neubewertung hatte zu
erfolgen, wenn der Wert zum
Bilanzstichtag um mehr als

5 % vom Buchwert abwich,
der Wert war um den diese
Grenze Ubersteigenden
Betrag zu berichtigen

Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten; Grundstiick:
keine lineare Abschreibung,
Grundstickseinrichtung:
lineare Abschreibung

Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten; lineare
Abschreibung; geringwertige
Vermogensgegenstande
durften sofort abgeschrieben
werden

beim Erwerb: Anschaffungs-
kosten;

zum Rechnungsabschluss-
stichtag: Anteil am Eigen-
kapital oder dem geschatzten
Nettovermogen

Anschaffungskosten

Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten; Grundstuick:
keine lineare Abschreibung,
Grundstlckseinrichtung:
lineare Abschreibung

Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten; lineare
Abschreibung; geringwertige
Vermogensgegenstande
durften sofort abgeschrieben
werden

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten



Bundeshaushaltsgesetz
2013 bzw. Voranschlags-
und Rechnungsabschluss-

verordnung 2015

Haushaltsordnung
Wirtschaftskammer
Osterreich

Unternehmensgesetzbuch

Wertminderung: Wertminderung:

wenn Vorgdnge bekannt wur-  (a) Anlagevermoégen war
den, die eine Wertminderung —unabhangig von der Nut-
vermuten lieRen, konnte mit  zungsdauer — bei einer vor-
dem erzielbaren Betrag neu  aussichtlich dauernden
bewertet werden Wertminderung aulRerplan-
Wertaufholung: maRig abzuschreiben

war méglich, wenn sich die (b) Finanzanlagevermégen
Umstande anderten, die zur ~ durfte auch abgeschrieben
Wertminderung gefihrt hat-  Werden, wenn die Wert-
ten; die Werte zum Zeitpunkt minderung nicht dauernd
Wertinderung der Wertminderung durften ~ War
nicht Gberschritten werden (c) Umlaufvermogen war
abzuschreiben, um es mit
einem niedrigeren Borsen-
kurs oder Marktkurs anzu-
setzen, jedoch maximal mit
Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten

(sofern keine Sonder- -
regelung bestand)

Wertaufholung:

lagen die Grinde fir eine
Wertminderung nicht mehr
vor, war der Wert unter
Berlcksichtigung zwischen-
zeitiger Abschreibungen zu
erhohen

wirtschaftlich selbst- handels- und steuerrecht-
standige Leistungsbereiche; ' liche Bestimmungen konnten = — -
Betriebe gewerblicher Art angewendet werden

Quellen: Haushaltsordnung; Bundeshaushaltsgesetz 2013;
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015; Unternehmensgesetzbuch
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Anhang C
Jahresergebnisse nach Steuern im Vergleich

Tabelle C: Wirtschaftskammern: Vergleich Jahresergebnisse nach Steuern — Voranschlage und
Rechnungsabschliisse 2019 bis 2024

| Jahresergebnis nach Steuern — Voranschlag/Rechnungsabschluss

2019 2020 2021
VA RA +/- VA RA +/- VA RA +/-
in Mio. EUR

Wirtschaftskammern

Osterreich -0,13 13,82 13,94 -5,14  -26,43  -21,29  -29,35 23,45 52,81
Wien 19,99 32,80 12,81 -3,58 0,07 3,65 -9,24 7,44 16,68
Steiermark -0,71 8,56 9,26 1,54 -0,36 -1,90 -4,44 9,85 14,28
Niederdsterreich -1,43 5,76 7,19 -1,20 44,12 42,92 -13,12 23,39 36,51
Oberosterreich 3,32 10,91 7,58 6,41 -3,72  -10,13 -2,84 7,99 10,83
Salzburg 4,62 9,09 4,48 3,70 -4,10 -7,80 4,41 9,39 4,98
Tirol 1,81 8,47 6,66 1,52 -0,52 -2,05 -1,07 6,87 7,94
Karnten -0,20 0,54 0,74 -1,07 -0,39 0,68 -1,00 5,58 6,58
Vorarlberg 0,29 2,37 2,08 0,13 1,41 1,28 -0,42 4,25 4,68
Burgenland 0,40 2,72 2,32 0,41 1,06 0,65 -1,29 2,86 4,15

2022 2023 2024
VA RA +/- VA RA +/- VA RA +/-
in Mio. EUR

Osterreich -0,10 63,01 63,11 -0,02 28,01 28,03 -0,05 -10,27 -10,22
Wien -2,10 6,82 8,83 -2,91 6,69 9,60 2,77 9,94 7,17
Steiermark 1,35 8,94 7,59 0,18 0,02 -0,16 -0,23 -0,03 0,20
Niederdsterreich -5,17 9,92 15,09 1,48 4,04 2,57 -0,25 3,19 3,44
Oberdsterreich -0,95 5,91 6,86 0,04 6,25 6,21 2,93 -1,64 -4,57
Salzburg 4,42 10,86 6,44 5,25 10,92 5,66 5,50 8,74 3,24
Tirol 0,21 8,80 8,59 -1,93 5,98 7,91 -0,03 4,08 4,11
Karnten 0,04 3,15 3,10 0,05 0,70 0,65 -1,24 0,71 1,95
Vorarlberg -0,21 4,49 4,71 1,41 5,22 3,81 1,87 4,32 2,45
Burgenland -2,00 2,82 4,82 -0,69 2,09 2,78 -1,85 0,47 2,32
VA = Voranschlag Quellen: Rechnungsabschliisse Wirtschaftskammern

RA = Rechnungsabschluss
+/- = Abweichung
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Tabelle D: Fachorganisationen: Vergleich Jahresergebnisse nach Steuern — Voranschlage und
Rechnungsabschliisse 2019 bis 2024

| Jahresergebnis nach Steuern — Voranschlag/Rechnungsabschluss

2019 2020 2021
VA RA +/- VA RA +/- VA RA +/-
in Mio. EUR

Fachorganisationen

Osterreich -1,58 11,50 13,08 -1,25 3,42 4,67 -3,79 7,35 11,14
Wien -3,91 3,73 7,64 -5,84 0,44 6,29 -7,00 11,57 18,56
Steiermark -2,51 0,70 3,21 -2,81 -0,43 2,38 -1,15 4,00 5,15
Niederdsterreich -1,96 -0,49 1,47 -4,21 -4,93 -0,72 -5,29 -0,63 4,66
Oberosterreich -0,92 1,49 2,42 -1,98 -0,24 1,74 -3,97 3,90 7,87
Salzburg -1,21 0,81 2,03 -1,21 0,48 1,69 -2,04 1,98 4,02
Tirol -1,72 0,16 1,88 -2,05 -0,13 1,92 -1,68 2,23 3,90
Karnten -0,45 0,26 0,71 -0,65 0,09 0,73 -0,63 2,72 3,35
Vorarlberg -0,67 0,30 0,96 -0,79 0,04 0,82 -1,28 1,17 2,45
Burgenland -0,37 0,30 0,67 -0,93 0,23 1,16 -1,28 0,25 1,53

2022 2023 2024
VA RA +/- VA RA +/- VA RA +/-
in Mio. EUR

Osterreich -6,13 4,98 11,10 -7,55 3,90 11,45 -4,62 1,84 6,46
Wien -7,46 6,51 13,97 -10,30 0,94 11,24 -14,70 -6,26 8,43
Steiermark -2,27 2,17 4,43 -0,65 2,02 2,67 -0,99 1,17 2,16
Niederdsterreich -3,81 7,65 11,47 -3,61 -0,79 2,82 -5,71 -7,46 -1,75
Oberosterreich -4,76 1,56 6,32 -3,87 1,53 5,40 -4,15 1,03 5,18
Salzburg -2,22 -0,17 2,05 -2,30 -0,64 1,65 -2,82 -0,78 2,04
Tirol -1,79 1,02 2,82 -2,54 0,94 3,48 -2,66 1,46 4,11
Karnten -0,64 2,89 3,52 -1,04 0,82 1,86 -1,41 -0,35 1,06
Vorarlberg -0,86 1,44 2,30 -1,16 0,10 1,27 -0,78 -0,06 0,72
Burgenland -0,92 -0,24 0,68 -0,81 0,32 1,12 -0,72 -0,05 0,67
VA = Voranschlag Quellen: Rechnungsabschliisse Fachorganisationen

RA = Rechnungsabschluss
+/- = Abweichung
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Anhang D

Tabelle E: Beteiligungen der Wirtschaftskammer Osterreich (WKQ) zum 31. Dezember 2024

Beteiligungs- Beteiligungs- Bilanzsumme
Stammbkapital ausrgnaﬁg ansatz laut der Beteiligung
Bilanz der WKO (Eigenkapital)
in EUR in% in Mio. EUR

Wirtschaftskammer Osterreich Beteiligungs 100.000 100 42,26 43,25 (43,20)
GmbH

Crystal Cortenberg SA (Belgien) - 100 - -
GS1 Austria GmbH 254.355 100 0,25 11,79 (9,09)
%erV|ceiGmbH der Wirtschaftskammer 350.000 100 0,35 1,62 (0,41)
Osterreich
Energieinstitut der Wirtschaft GmbH 35.000 66,7 0,02 0,38 (0,31)
Bildungsplattform der Wirtschaftskammer
Osterreich GmbH 35.000 60 0,02 2,37 (1,63)
WKO Immobilienmanagement GmbH 136.000 50 4,23 108,27 (10,49)

AUSTROVEDA Kft. (Ungarn) - 100 - -
A-Trust GmbH 5.290.013 25,1 0,54 6,88 (5,40)
Elektroaltgerate Koordinierungsstelle
Austria GmbH 35.000 25 0,01 2,37 (0,04)
WKO |n|’10L'J.S€ GmbH der Wirtschafts- 1.000.000 10 0,10 12,02 (1,73)
kammern Osterreichs
Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. 100.000 1 <0,01 1,32 (0,10)

Austrodum spol. s.r.o. (Tschechien) - 100 1,02 -

EUREM International GmbH (Deutschland) - 20 <0,01 -

Eingerlckt und kursiv: Tochtergesellschaften; das angegebene Beteiligungsausmal bezog sich auf die Muttergesellschaft.
Quellen: WKO; Firmenbuch
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10
14

17

20

24

26

27

33

42
46

48
66
72

73
85
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AbkUrzungsverzeichnis

Abs.
AG

BgA
BGBI.
bzw.
COVID

dRGBI.

EDV
EUR

G(es)mbH

GmbH & Co KG

Hrsg.

i.d.g.F.

Kft.

KG

Mio.
Mrd.

rd.
RH
Rz

S.
spol. s.r.o.

TZ

u.a.
UGB

Absatz
Aktiengesellschaft

Betrieb gewerblicher Art

Bundesgesetzblatt

beziehungsweise

corona virus disease (Coronaviruskrankheit)

deutsches Reichsgesetzblatt

elektronische Datenverarbeitung
Euro

Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Gesellschaft mit beschréankter Haftung und Compagnie
Kommanditgesellschaft

Herausgeber

in der geltenden Fassung
Informationstechnologie

(ungarisch) Gesellschaft mit beschrdankter Haftung
Kommanditgesellschaft

Million
Milliarde

rund
Rechnungshof
Randziffer

Seite
(tschechisch) Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Textzahl

unter anderem
Unternehmensgesetzbuch
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VfSlg.

vgl.

WIFI
WK
WKO

Ausgewahlte Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes
vergleiche

Wirtschaftsférderungsinstitut
Wirtschaftskammer
Wirtschaftskammer Osterreich

Ziffer
zum Beispiel









	_Ref228893535
	_Ref228789921
	_Ref228790255
	_Ref230955993
	23
	TZ 22
	22
	TZ 21
	21
	TZ 20
	20
	TZ 19
	19
	TZ 18
	18
	17
	16.2.
	16
	TZ 15
	15
	TZ 14
	14
	TZ 13
	13
	TZ 12
	12
	TZ 11
	11
	TZ 10
	10
	9
	TZ 8
	8
	TZ 7
	7
	TZ 6
	6
	TZ 5
	5
	TZ 4
	4
	TZ 3
	3
	2
	1
	TZ 2
	TZ 17
	Auf einen Blick
	Bericht in Zahlen
	Kurzfassung

	Zentrale Empfehlungen
	Prüfbericht

	Prüfungsablauf und �gegenstand
	Grundlagen
	Organisation der gewerblichen Wirtschaft
	Wirtschaftskammergesetz 1998
	Haushaltsordnung
	Rücklagen gemäß Haushaltsordnung
	Vermögensveranlagung und �bewertung gemäß Haushaltsordnung

	Übersicht zur wirtschaftlichen Lage der ­Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
	Wirtschaftliche Entwicklung
	Jahresvoranschlag
	Rücklagen im Überblick
	Ausgleichsrücklagen
	Zweckgebundene Rücklagen
	Kapitalrücklagen
	Vermögen

	Wirtschaftskammer Österreich
	Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung
	Wirtschaftliche Entwicklung 
	Gewinnrücklagen
	Kapitalrücklagen
	Vorgaben für das Veranlagungsmanagement

	Kontrolle
	Grundlagen der Kontrolle
	Organisation der Kontrolle
	Durchgeführte Revisionen

	Fazit
	Empfehlungen des RH

	Anhang A
	Unternehmensgesetzbuch und Haushaltsordnung 2021: Rechnungslegung 

	Anhang B
	Bewertungsbestimmungen

	Anhang C
	Jahresergebnisse nach Steuern im Vergleich

	Anhang D
	Beteiligungen
	Abkürzungsverzeichnis

	Tabelle 1:	Anzahl Körperschaften und Kammermitglieder
	Tabelle 2:	Umlagen gemäß Wirtschaftskammergesetz 1998
	Tabelle 3:	Weitere Rücklagen gemäß Anlage 4 Haushaltsordnung 2021
	Tabelle 4:	Zulässige Produktklassen für direkte Veranlagungen
	Tabelle 5:	Zusammengefasste Gewinn� und Verlustrechnungen der Wirtschaftskammern
	Tabelle 6:	Zusammengefasste Gewinn� und Verlustrechnungen der Fachorganisationen
	Tabelle 7:	Entwicklung Personalaufwand
	Tabelle 8:	Entwicklung sonstiger betrieblicher Aufwand
	Tabelle 9:	Jahresergebnis nach Steuern laut Rechnungsabschluss 2019 bis 2024
	Tabelle 10:	Rücklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
	Tabelle 11: 	Deckungsgrad der Ausgleichsrücklagen
	Tabelle 12:	Stand der Ausgleichsrücklage 2020 und 2024 sowie Auflösungen
	Tabelle 13:	Zweckgebundene Rücklagen der Wirtschaftskammern
	Tabelle 14:	Rücklagen und Kapitalrücklagen
	Tabelle 15:	Wesentliche Beteiligungen gemäß Beteiligungsansatz im Jahr 2024
	Tabelle 16:	Gewinn� und Verlustrechnung 
	Tabelle 17:	Erläuterungen laut Rechnungsabschluss zu Abweichungen vom Voranschlag
	Tabelle 18:	Entwicklung der Gewinnrücklagen
	Tabelle 19:	Entwicklung Gebäuderücklage für Auslandsobjekte
	Tabelle 20:	Entwicklung der Kapitalrücklagen
	Tabelle 21:	Veräußerungen von Immobilien im überprüften Zeitraum
	Tabelle 22:	Leistungsbeziehungen der WKÖ mit ihren Beteiligungen von 2020 bis 2024
	Tabelle 23:	Mängel gemäß Kontrollausschussordnung
	Abbildung 1:	Rücklagen der Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
	Abbildung 2:	Parameter der Rücklagengebarung
	Abbildung 3:	Mittelherkunft und Mittelverwendung bei den Wirtschaftskammern
	Abbildung 4:	Wirtschaftskammerorganisation
	Abbildung 5:	Vorlagefristen für Rechnungsabschlüsse und Voranschläge
	Abbildung 6:	Entwicklung der Beitragssätze der Kammerumlagen 1 und 2 von 2018 bis 2024
	Abbildung 7:	Einhebung und Verteilung der Umlagen gemäß Wirtschaftskammergesetz 1998
	Abbildung 8:	Bilanziell in den Kapitalrücklagen gespiegelte Vermögenswerte 
	Abbildung 9:	Entwicklung der Rücklagen im Vergleich zu den Jahresergebnissen
	Abbildung 10:	Budgetierung der Rücklagengestion
	Abbildung 11:	Rücklagen getrennt nach Wirtschaftskammern und Fachorganisationen
	Abbildung 12:	Bilanzielle Besonderheiten
	Abbildung 13:	Bilanzpositionen zum 31. Dezember 2024
	Abbildung 14:	Jahresergebnisse nach Steuern gemäß Voranschlag und Rechnungsabschluss
	Abbildung 15:	Ablauf Gebarungskontrolle

